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Leitbilder

Zahlreiche Privatunternehmen haben ein Leitbild. Die Verwal-
tungsbehörden und (Hoch-)Schulen sind nachgezogen. Sie alle 
wollen über einen „arbeitsfähigen nachvollziehbaren und allseits 
getragenen Zukunftsentwurf für das alltägliche Mitarbeiterhan-
deln mit einem daraus abgeleiteten Aufgabenverständnis und 
bürgerorientierten Qualitätsstandards“ verfügen (so die Defini-
tion des „Leitbildes“ bei Schmidt, Betriebswirtschaftslehre und 
Verwaltungsmanagement). Mit einem Leitbild werden hohe bis 
höchste Ansprüche an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 
Ausdruck gebracht. Zuweilen werden diese Erwartungen sogar als 
„Visionen“ bezeichnet (so zum Beispiel im Leitbild einer überre-
gional bekannten karitativen Einrichtung in Ostwestfalen-Lippe). 

Verhaltensregeln sollten kurz und klar sein. Die Zehn Gebote 
wären zweifellos nicht annähernd so einprägsam, wenn es sich um 
100 Artikel handelte. Leitbild- Autoren schreiben demgegenüber 
nicht in biblischer Kürze, sie bevorzugen Verwaltungslyrik und 
greifen nicht selten in die oberste rhetorische Schublade. Falsche 
Bescheidenheit ist nicht ihre Sache. Sie selbst dürfen ja auch der 
Überzeugung sein, selbst schon jetzt dem Leitbild zu entspre-
chen, weil ihnen anderenfalls nicht die Abfassung des Leitbildes 
anvertraut worden wäre. Geht es darum, andere – insbesondere 
Untergebene – anzuspornen, fließen flammende Appelle natur-
gemäß leicht(er) aus der Feder. 

Wie eine kommunalisierte Fassung der Bergpredigt liest sich 
beispielsweise das – hier nur auszugsweise zitierte – Leitbild der 
Stadtverwaltung Nürnberg: „Wir sind moderne Dienstleister/in-
nen und Partner/innen in allen kommunalen Angelegenheiten. Im 
Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten erschließen wir Hand-
lungsspielräume im Interesse der Menschen. Unser Handeln ist 
transparent, unser Service zuvorkommend und unsere Sprache 
verständlich. Wir orientieren die städtischen Angebote am Bedarf 
der Bürgerinnen und Bürger. Wir gehen mit unseren Ressourcen 
verantwortungsbewusst, wirtschaftlich und nachhaltig um. Wir 
setzen auf hohe Fachkompetenz und Qualitätsstandards. Unsere 
Leistungsfähigkeit und Innovati onskraft baut auf motivierte, qua-
lifizierte und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ Das 
hätte die Werbeabteilung eines internationalen Konzerns nicht 
besser ausdrücken können. 

Nicht minder ehrgeizig erscheint Leitbild der Fachhochschule für 
die öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen (FHöV NRW):
„Die Hochschulautonomie in der Lehre, Forschung und Selbst-
verantwortung wird angestrebt, um Sachverstand, Selbstverant-
wortung und Motivation der Hochschulmitglieder besser zu nut-
zen und die Innovationsfähigkeit der FHöV NRW zu stärken. 
Die Mitglieder der Hochschulleitung und der Verwaltung unter-
stützen Studium, Lehre, Forschung und Selbstverwaltung durch 
professionelle Dienstleistungen. Sie streben die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen im Bereich von Studienorganisation, Lehre, 
Ausstattung und Hochschulstruktur an und tragen so zur weiteren 
Entwicklung der FHöV NRW bei. Sie sind sich der Vorbildfunk-
tion im Hinblick auf Service, Effektivität und Mitarbeiterorien-
tierung bewusst.“
Die vorsichtigen Formulierungen („angestrebt“, „unterstützen“, 
„streben … an“, „bewusst [sein]“) erinnern an arbeitsrechtliche 
Zeugnisse. Die Ansprüche des Leitbildes werden jedenfalls auch 
dann erfüllt, wenn es mit den Bestrebungen nicht so recht ge-
klappt hat. 

Den meisten Beschäftigten dürfte die Existenz und erst recht der 
konkrete Inhalt „ihres“ Leitbildes entweder unbekannt und/oder 
herzlich gleichgültig sein. Das war mein Eindruck nach einer – zu-
gegebenermaßen nicht repräsentativen – Umfrage im Bekannten- 
und Kollegenkreis. Ein Redakteur (O-Ton!) eines mittelgroßen 
Verlages: „Wenn Sie unser Leitbild lesen, lachen Sie sich kaputt.“ 
Begeisterung sieht anders aus. Warum ist das so? Vielleicht spüren 
die Beschäftigten, dass sich hier ein Wesenszug der Schizophrenie 
offenbart: Wahn und Wirklichkeit.

Das hält Führungskräfte in Behörden und Hochschulen natür-
lich nicht davon ab, bei jeder Gelegenheit das hauseigene Leitbild 
überschwänglich zu loben. Warum auch nicht? Aus den Versatz-
stücken kann man schnell eine Ansprache oder einen Artikel 
montieren, ohne besonders anzuecken. Dann fiel mir wieder ein 
Spruch Salomos (14, 23) ein:

„Wo man arbeitet, da ist genug; wo man aber mit Worten umgeht, 
da ist Mangel“. 

Prof. Dr. J. Vahle, Bielefeld
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Abhandlungen

Vorbemerkung:

Maßnahmen der Ordnungs- und Polizeibehörden stützen sich häuf ig 
auf die sog. Generalklausel des Gefahrenabwehrrechts (s. z. B. § 9 POG 
BW § 11 HSOG, § 13 SOG MV, § 11 Nds. SOG, §§ 14 OBG, 8 PolG 
NRW, § 173 LVwG S-H). Die Vorschriften stimmen im Kern überein: 
Sie ermächtigen die Ordnungs- und Polizeibehörden (beachten Sie: In 
den Bundesländern mit dem sog. Einheitssystem werden auch die Ord-
nungsbehörden als „Polizei“ bezeichnet) zu Maßnahmen der Gefahren-
abwehr, wenn eine konkrete Gefahr (für die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung) besteht. In der nachfolgenden Darstellung wird die Rechtsla-
ge in Nordrhein-Westfalen zugrunde gelegt. 

A. Funktion und Anwendungsbereich der Generalklausel

Eine Eingriff in ein Grundrecht kommt nur dann in Betracht, wenn 
das Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes einge-
schränkt werden kann (Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG). Die gesetzliche 
Zuweisung einer Aufgabe allein berechtigt die Behörden nicht zu 
Eingriffen in Rechte. Es bedarf vielmehr einer Befugnisnorm. Le-
diglich für das schlicht-hoheitliche Handeln genügt die gesetzliche 
Aufgabenzuweisung, da nicht in Rechte eingegriffen wird.

Beispiel: Ein Außendienstmitarbeiter einer Ordnungsbehörde be-
obachtet im Rahmen eines Streifengangs mit einem Polizeibeamte 
den Ablauf eines Stadtfestes (schlicht-hoheitliche Tätigkeit auf der 
Grundlage des Gefahrenabwehrauftrages nach § 1 Abs. 1 OBG, 
für die Polizei: § 1 Abs. 1 PolG NRW). Soweit in Rechte von Be-
suchern des Festes oder der Schausteller eingegriffen werden soll, 
bedarf der Mitarbeiter der Ordnungsbehörde einer entsprechenden 
formell-gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage. 

§ 14 Abs. 1 OBG enthält eine Generalklausel für Eingriffe der 
Ordnungsbehörden bei der Gefahrenabwehr, die entsprechende 
Vorschrift für die (Vollzugs-)Polizei ist § 8 Abs. 1 PolG NW. Die 
Gefahr muss der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung drohen. Die-
se Generalermächtigung gilt jedoch nicht, soweit spezialgesetzliche 
Ermächtigungen bestehen. Solche spezialgesetzlichen Ermächti-
gungsgrundlagen enthält insbesondere das PolG NRW für die meis-
ten der sog. Standardmaßnahmen (§§ 9 ff.), d. h. für polizeitypische 
und daher typisierte Eingriffe (vgl. zur dogmatischen Einordnung 
Heintzen, DÖV 2005, S. 1038). Diese Vorschriften sind über die 
Verweisungsnorm des § 24 OBG weitgehend auch für die nord-
rhein-westfälischen Ordnungsbehörden anwendbar.

Beispiel: Eine Person darf nur unter den besonderen, im Einzelnen 
aufgezählten Voraussetzungen des § 35 PolG NRW in Gewahrsam 
genommen werden. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, ist ein 
Rückgriff auf die Generalermächtigung nicht zulässig.

Dasselbe gilt, wenn spezielle Eingriffsbefugnisse in anderen Rechts-
vorschriften enthalten sind 

Beispiele: § 35 GewO (für Gewerbeuntersagung), § 15 VersG (für 
Verbot und Auflösung einer Versammlung), § 61 Abs. 1 Satz 2 
BauO NRW (Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden)

Zweifel über die richtige Ermächtigungsgrundlage können entstehen, 
wenn Rechtsvorschriften sich darauf beschränken, ein bestimmtes 
Verhalten zu gebieten oder zu verbieten und einen Verstoß gegen 
das Ge- oder Verbot mit Strafe oder Geldbuße zu bedrohen, ohne 
jedoch eine ausdrückliche Befugnis zur Verhütung derartiger De-
likte zu regeln. Dann stellt sich die Frage, ob die Norm gleichwohl 
eine Ermächtigung für Rechtseingriffe – insbesondere in Gestalt von 
Verwaltungsakten – enthält. Das wird in bestimmten Fällen bejaht. 

Beispiel: § 14 GewO normiert nach h. M. nicht nur eine Pflicht 
zur Gewerbeanmeldung, sondern räumt der Behörde zugleich die 
Befugnis ein, diese Pflicht durch Ordnungsverfügung durchzuset-
zen (s. hierzu Ennuschat, in: Tettinger/Wank/Ennuschat, GewO, 
8. Aufl. 2011, § 14 Rn. 88).

Derartige Annahmen sollten – schon im Interesse der Rechtssicher-
heit – nicht verallgemeinert werden. Anderenfalls würden zudem die 
Generalklauseln ihre Funktion völlig einbüßen. 

Eine Straf- oder Bußgeldvorschrift allein gibt den Ordnungs- und 
Polizeibehörden keine Ermächtigungsgrundlage zur Verhinderung 
oder Unterbindung von Delikten. Wegen des Vorbehalts des Gesetzes 
(Art. 20 Abs. 3 GG) bedarf es vielmehr einer ausdrücklichen Befug-
nisregelung, wie sie in Form der Generalklausel gegeben ist. 

Aus dem Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes folgt schließlich, 
dass straf- und zivilrechtliche Notrechte, insbesondere das Not-
wehr-(Nothilfe-)recht (§ 32 StGB, § 227 BGB) keine Befugnisse, d. 
h. keine Ermächtigungsgrundlage für ordnungs- und polizeibehörd-
liches Handeln enthalten. Die sog . Notrechtsvorbehalte (s. z. B. § 57 
Abs. 2 PolG NRW: „Die Vorschriften über Notwehr und Notstand 
bleiben unberührt.“) ändern daran nichts. Die Vorschriften über Not-
wehr und Notstand (§§ 32, 34 StGB, §§ 227, 228 BGB) haben nur 
Wirkungen im Bereich des Straf- und Zivilrechts (Tegtmeyer/Vahle, 
Polizeigesetz Nordrhein-Westfalen, 11. Aufl. 2014, § 57 Rn. 4).

Die Generalklausel behält trotz der Tendenz zu immer mehr Spe-
zialermächtigungen auch weiterhin ihre praktische Bedeutung.

B. Voraussetzungen

I. Schutzgüter

§ 14 Abs. 1 OBG und § 8 Abs. 1 PolG NRW setzen eine konkrete 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung voraus .

Jürgen Vahle*

Die polizeiliche Generalklausel 
– Grundwissen zum Anwendungsbereich und zu den Einzelmerkmalen –

*  Prof. Dr. Jürgen Vahle lehrt an einer Fachhochschule in NRW.
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1. Öffentliche Sicherheit

Unter den Begriff der öffentlichen Sicherheit fällt die Unverletzlich-
keit der objektiven Rechtsordnung (also die Gesamtheit des gelten-
den Rechts), der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des Einzelnen 
(insbesondere der Grundrechte) sowie der Einrichtungen und Ver-
anstaltungen des Staates und der sonstigen Träger öffentlicher Ver-
waltung (s. hierzu Haurand, Allgemeines Polizei- und Ordnungs-
recht Nordrhein-Westfalen, 6. Aufl. 2014, S. 34 ff.).
Danach lassen sich drei Teilbereiche der öffentlichen Sicherheit un-
terscheiden:

–  Zum einen zählt hierzu die Gesamtheit der Rechtsvorschriften 
jeder Normebene (Verfassungsnormen, formelle Gesetze des Bun-
des und der Länder, Rechtsverordnungen, Satzungen). Insbeson-
dere die Straf- und Ordnungswidrigkeitenvorschriften sind hier 
zu nennen.

  Im OWiG sind eine Reihe von Verstößen gegen die „öffentliche 
Ordnung“ normiert (§§ 116 ff.). Freilich kann der Normgeber be-
stimmte Verhaltensweisen auch (wieder) entkriminalisieren und/
oder in den Rang rechtlich geschützter Tätigkeiten erheben. Dies 
gilt etwa für die Prostitution, die auf Grund des ProstG nicht 
(mehr) automatisch als sittenwidrig gilt. Die einschlägigen Straf-
normen (§§ 180 a, 181 a StGB) sind in diesem Zusammenhang 
auf das – aus Sicht des Gesetzgebers – strafwürdige Maß zurück-
geschraubt worden; demgemäß ist auch der Anwendungsbereich 
des behördlichen Eingriffsinstrumentariums unter Gefahrenab-
wehrgesichtspunkten geschrumpft.

–  Des Weiteren gehören die Individualrechtsgüter zum Schutz-
bereich der öffentlichen Sicherheit, also z. B. Leben, Gesundheit, 
Freiheit, Eigentum, Ehre. 

  Zumindest gegen erhebliche Angriffe sind die meisten Zivil-
rechtsgüter auch durch das öffentliche (insbesondere Straf- oder 
Ordnungswidrigkeiten-) Recht geschützt, etwa die körperliche 
Integrität durch die §§ 223 ff. StGB. Der Schutz des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts wird zu einem bedeutsamen Teil durch die 
Vorschriften über die Beleidigung (§§ 185 ff. StGB) gewährleistet.

  Zwar kann auch die (unfreiwillige) Obdachlosigkeit wegen der da-
mit verbundenen Gesundheitsgefahren als Störung der öffentlichen 
Sicherheit bewertet werden. Sie ist jedoch primär für die Ordnungs-
behörden bedeutsam, die regelmäßig verpflichtet sind, den Betrof-
fenen eine (menschenwürdige) Unterkunft zur Verfügung zu stellen 
(OVG Münster, NWVBl. 1992, S. 258; vgl. speziell zum Merkmal 
der Unfreiwilligkeit: VGH Mannheim, DVBl. 1996, S. 569). 

  Zwar gehören auch rein privat-rechtliche Rechtsgüter zum 
Schutzgut der öffentlichen Sicherheit. Jedoch obliegt der Schutz 
vor diesen Gefahren grundsätzlich den ordentlichen Gerichten 
(§ 13 GVG). Sind allerdings die privaten Rechte gleichzeitig durch 
öffentlich-rechtliche Vorschriften geschützt, insbesondere durch 
Straf- oder Ordnungswidrigkeitennormen, ist die Ordnungsbe-
hörde bzw. Polizei bereits nach § 1 Abs. 1 OBG bzw. § 1 Abs. 1 
PolG NRW für die Abwehr solcher Gefahren zuständig.

Beispiele:
1.  Schutz des privaten Hausrechts durch § 123 StGB.
2.   Der unbefugte Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder eines 

Fahrrades verletzt nicht nur das zivilrechtliche Eigentum bzw. 

den rechtmäßigen Besitz, sondern erfüllt auch den Straftatbe-
stand des § 248 b StGB.

3.   Die Verletzung der Unterhaltspflicht wird gem. § 170 StGB 
mit Strafe bedroht.

Ausnahmsweise ist die Polizei gem. § 1 Abs. 2 PolG NRW trotz 
grundsätzlicher Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte zum Schutz 
privater Rechte berufen, wenn der gerichtliche Schutz nicht recht-
zeitig zu erlangen ist und wenn ohne polizeiliche Hilfe die Ver-
wirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden 
würde (s. hierzu Brenneisen, DIE POLIZEI 2011, S. 171; Kay, KR 
2011, S. 658). Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch die Gerichte 
kurzfristig tätig werden und zumindest vorläufige Maßnahmen zum 
Schutz privater Rechte treffen können, so z. B. in Form der einstwei-
ligen Verfügung (§§ 935 ff. ZPO) oder des persönlichen Arrestes 
(§§ 916, 918 ZPO), wenn sich ein Schuldner ins Ausland absetzen 
will. Auch diese Möglichkeiten muss ein Betroffener ausschöpfen; die 
Polizei kann ihn notfalls darauf verweisen.

Beispiel: Eine allein erziehende Mutter (M) erscheint auf der Wache 
und bittet den Polizeibeamten darum, ihre 16-jährige Tochter (T) 
aus einer Wohngemeinschaft zu holen, in die T gegen den Willen der 
M eingezogen ist. Sofern keine Anhaltspunkte für eine Gefährdung 
der T vorliegen, ist die Polizei nicht befugt, das Aufenthaltsbestim-
mungsrecht der M zwangsweise durchzusetzen. M kann sich zur 
Regelung des Personensorgestreits an das Familiengericht wenden.

Gleichwohl gibt es Sachverhalte, in denen auch dieser kurzfristige 
gerichtliche Schutz nicht zu erlangen ist und nach polizeilicher 
Plausibilitätsprüfung (OVG Lüneburg, NdsVBl. 2009, S. 23) ein zu 
schützendes privates Recht gefährdet ist.

Beispiele:
1.   Die Polizei lässt ein rechtswidrig auf Privatgrund abgestelltes 

Kraftfahrzeug abschleppen, um dem Grundstückseigentümer 
die Ausfahrt von seinem Grundstück zu ermöglichen. Ent-
sprechendes gilt in dem Fall, dass der zur Nutzung des Privat-
geländes Berechtigte seinerseits das falsch geparkte Fahrzeug 
blockiert, um dem Falschparker einen Denkzettel zu erteilen 
(OVG Koblenz, NJW 1988, S. 929); insoweit stellt sich allerdings 
die Frage, ob der Blockierer den Straftatbestand der Nötigung 
(§ 240 StGB) verwirklicht.

2.   Die Polizei stellt die Personalien einer Person fest, um einem 
Dritten die Durchsetzung eines zivilrechtlichen Schadensersat-
zanspruchs gegen die Person zu ermöglichen.

3.   Eine Frau (F) wird gegen ihren Willen von einem unbekannten 
Mann (M) fotografiert. M hat damit in das allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht der F eingegriffen, das nach Maßgabe des 
§ 22 KUG (nur) zivilrechtlich geschützt ist. Die von F zu Hilfe 
gerufene Polizei darf zum Schutz dieses Rechts den „Film“ si-
cherstellen (VGH Mannheim, NVwZ-RR 2008, S. 700).

§ 1 Abs. 2 PolG NRW stellt keine Aufgabenerweiterung dar, son-
dern eine Beschränkung des Begriffs der öffentlichen Sicherheit, 
was schon aus der Verwendung des Wortes „nur“ folgt. Vergleichbare 
Grundsätze gelten für die Tätigkeit der Ordnungsbehörde; die Vor-
schrift ist insoweit analog anwendbar. In der Praxis sind allerdings in 
der Regel die Polizeibehörden die „Anlaufstellen“, wenn es um die 
Sicherung privater Rechte geht.
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–  Zum dritten Komplex gehören die Kollektivrechtsgüter (z. B. 
die öffentliche Wasserversorgung) und der „Staat“ – d. h. die Ho-
heitsträger – und seine Einrichtungen .

  In erster Linie geht es darum, die Funktionsfähigkeit von Ho-
heitsträgern/Behörden zu schützen. Dieses Schutzgut gewinnt vor 
allem dann an Bedeutung, wenn ein Störer nicht gegen Rechtsvor-
schriften verstößt.

Beispiel: A warnt Autofahrer vor einer „Radarfalle“ der Polizei. 
Allein durch die Warntätigkeit verletzt A weder straßenverkehrs-
rechtliche Vorschriften noch Straf- oder Ordnungswidrigkeiten-
normen. Er beeinträchtigt jedoch den (präventiven) Zweck der 
Verkehrsüberwachung und damit das Schutzgut des Funktio-
nierens einer staatlichen „Veranstaltung“ (OVG Münster, NWV-
Bl. 1997, S. 387; ebenso VG Saarlouis, NPA Nr. 784 Bl. 25; a. A. 
mit beachtlichen Argumenten Gusy, Polizei- und Ordnungsrecht, 
9. Aufl. 2014, Rn. 83, S. 40 f. ).

2. Öffentliche Ordnung

Das Schutzgut öffentliche Ordnung umfasst die Gesamtheit jener 
ungeschriebenen Regeln für das Verhalten des Einzelnen in der 
Öffentlichkeit, deren Beachtung nach den jeweils herrschenden 
Anschauungen als unerlässliche Voraussetzung eines geordneten 
staatsbürgerlichen Gemeinschaftslebens betrachtet wird (Dennin-
ger, in: Lisken/Denninger, 5. Aufl. 2012, Kap. D, Rdn. 35 ff., S. 199 
ff.; Haurand, a. a. O., S. 45; Hebeler, JA 2002, S. 521). Damit sollen 
Ordnungsbehörden und die Polizei legitimiert werden, auch gegen 
belästigendes Verhalten in der Öffentlichkeit einzuschreiten, das 
unter der Schwelle einer Ordnungswidrigkeit gemäß den §§ 116 
ff. OWiG bleibt (so die LT-Drucks. 14/10089, S. 26 zur Wieder-
aufnahme des – zwischenzeitlich gestrichenen – Schutzgutes in das 
PolG NRW). Diese Begründung überzeugt nicht und wohl nicht 
ohne Grund sucht man in der Drucksache vergebens nach konkreten 
Belegen für die Notwendigkeit, das behauptete Befugnisdefizit der 
Polizei zu beheben. Die meisten, wenn nicht gar alle der in der Pra-
xis bedeutsamen bzw. als relevant eingestuften Ordnungsstörungen 
werden durch Rechtsvorschriften, insbesondere durch Ordnungs-
widrigkeitentatbestände, erfasst, die zum Schutzgut der öffentlichen 
Sicherheit gehören (überw. Meinung; a. A. Roos, Die Polizei 2004, 
S. 281, 284).

Beispiele:
1.    Das Einschreiten gegen „Nacktjogger“ und ähnliche Nackt-

auftritte in der Öffentlichkeit lässt sich unter Heranziehung 
spezieller Rechtsvorschriften (§ 118 OWiG: Belästigung der 
Allgemeinheit, u. U. § 183 StGB: Exhibitionistische Hand-
lungen) rechtfertigen (OLG Karlsruhe, NStZ 2001, S. 587; VG 
Karlsruhe, NJW 2005, S. 3658 mit Anmerkung von Vahle, DVP 
2006, S. 259); des Rückgriffs auf die öffentliche Ordnung be-
darf es insoweit nicht (so aber der Begründungsansatz des OVG 
Münster, DÖV 1996, S. 1052).

2.   Aufdringliche und unzumutbare Werbung für (entgeltliche) 
sexuelle Handlungen wird durch die §§ 119 und 120 OWiG 
erfasst (OVG Münster, DVP 2010, S. 81). 

3.   Das Aufbringen von Graffiti durch sog. Sprayer – ein gern zi-
tiertes Beispiel für die Notwendigkeit der öffentlichen Ordnung 
– ist regelmäßig eine Straftat (§§ 303, 304 StGB) und damit 
eine Störung der öffentlichen Sicherheit.

4.   Die Reichskriegsflagge ist zwar kein verbotenes NS-Symbol, 
jedoch kann das Zeigen dieser Flagge im Zusammenhang mit 
entsprechenden Parolen den Straftatbestand der Volksverhet-
zung (§ 130 Abs. 1 StGB) erfüllen (Fischer, StGB, 62. Aufl. 
2015, § 130 Rn. 9). und damit die öffentliche Sicherheit ver-
letzen (OVG Münster, NJW 1994, S. 2909). Fehlt es hingegen 
an einem politischen Hintergrund, dürfte das bloße Zeigen der 
Flagge weder strafbar sein noch gegen die öffentliche Ordnung 
verstoßen (VGH Mannheim, NJW 2006, S. 635). Speziell das 
BVerfG tritt einer Überstrapazierung der öffentlichen Ordnung 
entgegen und vertritt – im Gegensatz zum OVG Münster – den 
Standpunkt, dass eine Gefährdung dieses Schutzgutes i. d. R. 
kein Versammlungsverbot rechtfertigt (s. z. B. NJW 2001, 
S. 2075; zu dieser Kontroverse Beljin, DVBl. 2002, S. 15).

5.   Das von Roos (s. o.) angeführte Beispiel des Schildes an einer 
Gaststätte mit der Aufschrift „Nur für Deutsche“ lässt sich auch 
ohne Rückgriff auf die öffentliche Ordnung lösen. Die Ver-
wehrung des Zutritts zu einem öffentlichen Lokal kann den 
objektiven Tatbestand einer Beleidigung (§ 185 StGB) erfüllen 
(BayObLG, GewArch 1983, S. 238) und lässt im Hinblick auf 
die darin liegende Diskriminierung starke Zweifel an der Zu-
verlässigkeit des Gastwirts aufkommen. 

6.    Angriffe auf religiöse Bekenntnisse, konkrete Störungen der 
Religionsausübung und von Beisetzungen – in älteren Lehr-
büchern oft als Beispiele für die Verletzung der öffentlichen 
Ordnung genannt – sind nach Maßgabe der §§ 166 ff. StGB 
unter Strafe gestellt. Soweit die Tatbestände diese Vorschriften 
(in verfassungskonformer Auslegung: s. z. B. OVG Berlin-Bran-
denburg, NJW 2012, S. 3116 zu den sog. Mohammed-Karikatu-
ren; s. dazu auch die Besprechung von Muckel, JA 2013, S. 157) 
nicht erfüllt sind, ist in der Regel kein Raum für die öffentliche 
Ordnung.

Lokale Ordnungsstörungen können durch ordnungsbehördliche 
Verordnungen (§§ 25 ff. OBG) oder Satzungen (Benutzungsord-
nungen für öffentliche Einrichtungen, Sondernutzungssatzungen im 
Straßenrecht) bekämpft werden. Ein Verstoß gegen eine (wirksame) 
ordnungsbehördliche Verordnung ist eine Verletzung der öffentlichen 
Sicherheit, sodass weitere Gefahren nicht nachgewiesen werden müs-
sen. Zur Durchsetzung entsprechender Ge- und Verbote ist neben 
der Ordnungsbehörde in Eilfällen auch die Polizei berechtigt.

Beispiele:
1.  In vielen kommunalen Verordnungen wird aggressives Betteln 
verboten und mit einer Geldbuße bedroht. Überschreitet jemand 
die Grenze des zulässigen sog. stillen Bettelns, verletzt er die öf-
fentliche Sicherheit. Im Übrigen erfüllt aggressives Betteln in der 
Regel den Tatbestand des § 118 OWiG.
2.  Alkoholverbote auf kommunaler Ebene werden teils in Form 
von Allgemeinverfügungen, oft auch in Form einer ordnungsbe-
hördlichen Verordnung erlassen (s. näher Albrecht, VR 2012, S. 41; 
Schoch, Jura 2012, S. 858, 859 ff.).

Der öffentlichen Ordnung kommt mithin allenfalls eine randständige 
Auffangfunktion zu. Im Hinblick auf die nur schwer fassbaren und 
letztlich subjektiv bestimmten Elemente ist ein Rückgriff auf dieses 
Schutzgut nur unter großer Zurückhaltung und nur in seltenen Fällen 
möglich. Es dürfte insbesondere regelmäßig kaum möglich sein, in 
einer pluralistischen Gesellschaft eine verlässliche Mehrheitsmei-
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nung zu einem bestimmten Vorgang zu ermitteln. Demoskopische 
Untersuchungen werden in Streitfällen (schon aus Kostengründen) 
in aller Regel nicht in Auftrag gegeben (vgl. zur Konkretisierung ver-
waltungsrechtlicher „Sittlichkeitsklauseln“: Kahl, VerwArch 2008, 
S. 451). Die Rechtsprechung überspielt dieses empirische Defizit, 
indem sie das (fiktive) Mehrheitsvotum aus den Wertmaßstäben des 
Grundgesetzes – insbesondere den Grundrechten – ableitet (Hau-
rand, a. a. O., S. 47; kritisch zu diesem Ansatz Pieroth/Schlink/Kniesel, 
Polizei-und Ordnungsrecht, 8.Aufl. 2014, § 8 Rn. 55,S. 137 f.). Dieser 
rechtliche Ansatz dient insbesondere dazu, gewerbliche Aktivitäten 
und öffentliche Zurschaustellungen von Menschen zu unterbinden, 
die gesellschaftliche Tendenzen der Verrohung fördern.

Beispiele:
1.   Die Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG), das Recht auf Leben 

und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) und 
sogar das staatliche Gewaltmonopol (Art. 20 GG) wurden heran-
gezogen, um ein Verbot sog. Laserspiele („Laserdrome“) zu recht-
fertigen (OVG Münster, NWVBl. 2001, S. 94 und 1995, S. 473).

2.   Auch die Veranstaltung eines sog. Zwergenweitwerfens – im 
Diskotheken-Milieu sollte ein kleinwüchsiger Mensch zur 
Belustigung des Publikums möglichst weit „geworfen“ werden 
– wurde (zu Recht) als menschenunwürdig qualifiziert (VG 
Neustadt, NVwZ 1993, S. 98).

3.   „Ultimate Fighting“ eine Art Gladiatorenkampf, wird im Hin-
blick auf die darin liegende Tendenz zur Bejahung oder zu-
mindest Bagatellisierung der Gewalt (auch) als Gefahr für die 
öffentliche Ordnung eingestuft (Müller, NdsVBl. 2011, S. 30, 
62; zweifelhaft aber bei Einhaltung eines Mindestmaßes an 
sportlichen Regeln: Jacob, NVwZ 2013, S. 1131).

II. Konkrete Gefahr

1. Grundlagen

Bei der Gefahr muss es sich um eine im einzelnen Fall bestehende, 
d. h. konkrete Gefahr handeln.
Gefahr ist eine Sachlage, die bei ungehindertem Ablauf des Gesche-
hens mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden, d. h. 
einer Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit führt (Haurand, 
a. a. O., S. 48).
Die konkrete Gefahr setzt voraus, dass auf Grund der Gesamtum-
stände in Bezug auf Ort, Zeit, Personen, Verhalten im Einzelfall ein 
Schadenseintritt wahrscheinlich ist.
Nicht ausreichend ist die bloß entfernte Möglichkeit eines Schaden-
seintritts, allerdings ist absolute Gewissheit nicht erforderlich. Der für 
die Gefährlichkeitsannahme geforderte Grad der Wahrscheinlichkeit 
(hinreichend) hängt von dem gefährdeten Rechtsgut und der Art 
der zu befürchtenden Schäden ab. An die Wahrscheinlichkeit des 
Schadenseintritts sind demgemäß umso geringere Anforderungen zu 
stellen, je hochwertiger das Sicherheitsgut und je größer der mögliche 
Schaden ist (BVerwG, NJW 1970, S. 1890). Es gilt damit ein variabler 
Maßstab bezüglich der Gefahrenprognose.
Der polizeirechtlich bedeutsame Schaden ist von bloßen Belästi-
gungen, Unbequemlichkeiten und Nachteilen zu unterscheiden. 
Beispielsweise fallen schlampige oder aufreizende Kleidung und 
mangelhafte Körperpflege regelmäßig in den Bereich der hinnehm-
baren Alltagsbelästigungen. Eine exakte Grenzziehung zwischen 
einem polizeirechtlich relevanten „Schaden“ und bloßen Bagatellbe-

einträchtigungen ist freilich allgemein kaum möglich. Auch hat der 
Gesetzgeber z. T. einen Belästigungsschutz normiert, der ein rechtli-
ches Eingreifen ermöglicht (s. z. B. § 118 OWiG).

Von der konkreten Gefahr i. S. der Generalklauseln ist die abstrakte 
Gefahr zu unterscheiden. Sie ist Voraussetzung für den Erlass einer 
Verordnung zur Gefahrenabwehr (s. insbesondere die §§ 25 ff. OBG). 
Sie rechtfertigt grundsätzlich keine Ordnungsverfügungen, insbeson-
dere auch keine Allgemeinverfügungen, auf der Grundlage des § 14 
Abs. 1 OBG. Eine abstrakte Gefahr liegt vor, wenn bestimmte Arten 
von Verhaltensweisen oder Zuständen unter Berücksichtigung der – 
etwa im Geltungsbereich einer ordnungsbehördlichen Verordnung 
– bestehenden örtlichen Verhältnisse nach der Lebenserfahrung zu 
Schäden für ein Rechtsgut der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung 
führen können. 

Verstöße gegen Gefahrenabwehrverordnungen sind aber konkrete 
Störungen der öffentlichen Sicherheit, die auf Grund des § 14 Abs. 1 
OBG oder des § 8 Abs. 1 PolG NRW unterbunden werden können.

2. Sonderformen 

Der Begriff der konkreten Gefahr umfasst auch die sog. Anscheins-
gefahr und den sog. Gefahrenverdacht. 

a) Anscheinsgefahr
Eine Anscheinsgefahr ist gegeben, wenn sämtliche erkennbaren 
Anhaltspunkte bei verständiger Würdigung des Betrachters auf eine 
reale Gefahr hindeuten, sich nachträglich aber herausstellt, dass in 
Wirklichkeit keine Gefahr vorlag. Solange dies nicht zu erkennen ist, 
sind die notwendigen polizeilichen Maßnahmen zulässig.
Auch bei einer Anscheinsgefahr dürfen Personen in Anspruch ge-
nommen werden, obwohl sie der Sache nach „unbeteiligt“ sind. Der 
Begriff der Anscheinsgefahr ist – jedenfalls auf der „Primärebene“ 
(Frage nach der Rechtmäßigkeit insbesondere eines Eingriffs) – ver-
zichtbar, weil es stets auf eine Gefahrenprognose im Zeitpunkt der 
polizeilichen Maßnahme ankommt (so auch Götz, Allgemeines Po-
lizei- und Ordnungsrecht, 8. Aufl. 2011, § 7 Rn. 39, S. 50). Nachträg-
liche Erkenntnisse spielen hinsichtlich der Annahme einer zum Ein-
schreiten berechtigenden Gefahr keine Rolle. Die Unterscheidung 
zwischen „wirklicher“ Gefahr und Anscheinsgefahr wirkt sich nur 
auf der „Sekundärebene“ (Entschädigung) aus; einer in Anspruch ge-
nommenen Person können Entschädigungsansprüche zustehen. Ha-
ben Anscheinsstörer allerdings selbst die Ursache für den Anschein 
der Gefahr gesetzt, bestehen für sie keine derartigen Ansprüche.

Die Anscheinsgefahr ist streng von der Scheingefahr (sog. Puta-
tivgefahr, abgeleitet von putare = vermuten, schätzen) ist streng zu 
unterscheiden. Bei der Scheingefahr nimmt die Behörde nur subjektiv 
eine Gefahr an, ohne die Sachlage zureichend objektiv gewürdigt zu 
haben. Die Gefahrenprognose beruht – im Gegensatz zur Anscheins-
gefahr – nicht auf ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkten . 
Die Behörde hätte vielmehr bei pflichtgemäßer Beurteilung erkennen 
können und müssen, dass keine Gefahr bestand.

Beispiel: Ein Polizeibeamter bemerkt mehrere mit einer Toga ge-
kleidete Männer, die offenbar im Begriff sind, mit Messern auf 
einen – ebenfalls so gekleideten – Mann einzustechen. Der Beamte 
entreißt einem der „Täter“ das „Messer“ und wirft ihn zu Boden. 
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Aufgrund der Begleitumstände – insbesondere aufgestellte Kame-
ras – war unschwer erkennbar, dass es sich um Filmaufnahmen 
handelte. 

Trifft die Behörde bei einer bloßen Scheingefahr (Eingriffs-)Maß-
nahmen, so sind diese rechtswidrig und können (z. B. gem. § 67 PolG 
NRW i.V. m. § 39 Abs. 1 b) OBG oder § 839 BGB i.V. m. Art. 34 
GG Entschädigungs- und Schadensersatzansprüche auslösen, unab-
hängig von der strafrechtlichen oder disziplinarrechtlichen Wertung 
der Handlung.

b) Gefahrenverdacht
Beim Gefahrenverdacht müssen – wie bei der Anscheinsgefahr – tat-
sächliche Anhaltspunkte vorliegen, die auf eine reale Gefahr hindeuten. 
Im Unterschied zur Anscheinsgefahr begründen diese Anhaltspunk-
te – aus Sicht des Beurteilers – jedoch nur den dringenden Verdacht 
einer Gefahr. Der einschreitende Beamte leitet aus den ihm bekannten 
Tatsachen lediglich die (ernstliche) Möglichkeit ab, dass die Situation 
gefährlich ist; er ist sich also bewusst, dass die Sachlage auch harmlos 
sein könnte. Diese Gefahrenlage berechtigt in erster Linie zu Aufklä-
rungsmaßnahmen, z. B. durch Befragung nach § 9 Abs. 1 PolG NRW.
Falls weitere Ermittlungen indessen aus behördlicher Sicht die effek-
tive Gefahrenabwehr vereiteln oder unzumutbar verzögern würden, 
kann ausnahmsweise auch ein „endgültiger“ Eingriff zulässig sein.

Beispiel: Die Ordnungsbehörde wird an einem Freitag gegen 
12.00 Uhr darüber informiert, dass eine Kundin nach dem Ge-
nuss von Schellfisch, den sie im Geschäft des F gekauft hatte, 
krampfartige Bauchschmerzen bekommen hat. Der zuständige 
Mitarbeiter des Ordnungsamtes vermutet eine Fischvergiftung 
und untersagt dem F vorläufig die weitere Abgabe von Schellfisch. 
Später stellt sich heraus, dass die Frau eine Gallenkolik hatte. Das 
Verbot war dennoch als Gefahrenabwehrmaßnahme zur Vermei-
dung weiterer Schäden zulässig, solange keine Möglichkeit be-
stand, der Ursache für die Schmerzen auf den Grund zu gehen.  
Abzustellen ist hinsichtlich der anzustellenden Diagnose- oder 
Prognoseentscheidung auf das Erkenntnisvermögen eines pflicht-
gemäß handelnden (Durchschnitts-)Beamten. Dieser muss also 
nicht etwa über besondere Kenntnisse hinsichtlich der Symptome 
von Lebensmittelvergiftung verfügen. 

Exkurs: Die gegenwärtige Gefahr ist eine konkrete Gefahr mit zeit-
licher Steigerung. Sie liegt vor, wenn der Schadenseintritt unmittelbar 
bevorsteht, also jederzeit eintreten kann, oder den Umständen nach mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eintritt. Soweit ein Scha-
den schon eingetreten ist (Störung) und durch den eingetretenen Zustand 
weitere Schäden drohen (Schadensausweitung), besteht ebenfalls eine 
gegenwärtige Gefahr. Das ist insbesondere der Fall, wenn eine Straftat 
bereits ausgeführt, aber noch nicht beendet ist (z. B. bei einem Dauerdelikt 
wie der Geiselnahme). Häufig ist die gegenwärtige Gefahr Voraussetzung 
für Standardmaßnahmen (vgl. z. B. § 16 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 34 a 
Abs. 1, § 35 Abs. 1 Nrn. 2 und 4, § 43 Nr. 1). Für die Anwendung der 
Generalklausel ist eine solche qualifizierte Gefahr nicht erforderlich. 
Außer der zeitlichen Differenzierung gibt es bei den Gefahrenbegriffen 
eine Abstufung nach inhaltlichen Merkmalen. Bei der erheblichen Gefahr 
droht der Schaden einem bedeutsamen Rechtsgut. Hierzu zählen wichtige 
Gemeinschaftsgüter (Sicherheit des Bundes oder eines Landes, Funktions-
fähigkeit des Staates und seiner Einrichtungen) und wesentliche Individu-
algüter (Leben, Gesundheit, Freiheit einer Person, bedeutende Sachwerte). 

In manchen Vorschriften stellt das PolG NRW lediglich auf Gefahren für 
bestimmte Rechtsgüter ab (vgl. z. B. die §§ 31, 41 und 64). Dann kann 
nicht im Wege der Analogie geschlossen werden, dass die Maßnahme auch 
zulässig ist, wenn andere als die genannten Rechtsgüter bedroht sind, die 
im Übrigen unter den Begriff der erheblichen Gefahr fallen.
Bei der gegenwärtigen erheblichen Gefahr wird dem Zeitfaktor ein qua-
litatives Element hinzugefügt. 

III. Adressat 

Die Generalklausel regelt nicht, gegen wen Maßnahmen getroffen 
werden können. Soweit der Adressat einer Gefahrenabwehrmaß-
nahme nicht speziell geregelt ist, sind die allgemeinen Vorschriften 
über die Verantwortlichkeit anzuwenden (s. insoweit insbesondere 
die §§ 17–19 OBG, §§ 4–6 PolG NRW); sie ergänzen die Gene-
ralklauseln (Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, 7. Aufl. 2011, § 3 
Rn. 51, S. 24 f.).

C. Rechtsfolge: Notwendige Maßnahmen

I. Verhältnis zu Spezialregelungen

Auf § 14 Abs. Abs. 1 OBG bzw. § 8 Abs. 1 PolG NRW können nur 
sog. untypische Maßnahmen gestützt werden, d. h. solche, die nicht 
in den §§ 9 ff. PolG NRW oder in anderen Rechtsvorschriften i. S. 
des § 14 Abs. 2 OBG, § 8 Abs. 2 speziell und damit abschließend ge-
regelt sind. Entscheidend ist, ob die jeweilige Rechtsfolge der Norm 
durch besondere Merkmale bestimmt ist. Bei dieser Konstellation 
darf die Behörde diesen („vertypten“) Eingriff nur vornehmen, wenn 
die Tatbestandsvoraussetzungen dieser speziellen Norm erfüllt sind.

Beispiele:
1.   Ein (falsch geparktes) Fahrzeug darf nur aufgrund des § 43 

PolG NRW i. V. mit § 24 OBG sichergestellt werden. Die 
Heranziehung des § 14 Abs. 1 OBG würde dazu führen, dass 
die Ordnungsbehörde die spezielle Rechtsfolge des § 43 PolG 
NRW konkretisiert, ohne dass die hierfür geltenden besonderen 
Voraussetzungen erfüllt sind.

2.   Durchsuchungen einer Person sind in § 39 PolG NRW gere-
gelt. Eine körperliche Untersuchung – gestützt auf die Gene-
ralklausel – ist damit grundsätzlich als systemfremd abzuleh-
nen. Untersuchungen zur Gefahrenabwehr können daher nur 
in Ausnahmefällen unter strikter Beachtung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit – also insbesondere bei Lebensgefahr 
– angeordnet werden. 

Die Gefahrenabwehr mit Hilfe der Generalklausel schließt auch 
ungewöhnliche und „kreative“ Maßnahmen ein. Voraussetzung ist 
lediglich, dass die thematisch einschlägigen Spezialvorschriften der 
Generalklausel nicht vorgehen.

Beispiel: Meldeauflage gegenüber einem sog. Hooligan. Ein sol-
che polizeiliche Anordnung ist dazu bestimmt, den Betroffenen 
zu zwingen, sich an bestimmten Tagen und zu bestimmten Zeiten 
bei der Behörde vorzustellen, um der Gefahr zu begegnen, die be-
troffene Person werde andernorts, insbesondere im Ausland – im 
Rahmen von hooligantypischen Ausschreitungen – Straftaten be-
gehen (BVerwG, DÖV 2008, S. 28; OVG Lüneburg, NVwZ-RR 
2006,S. 613; VGH Mannheim, NJW 2000, S. 3658).
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Maßnahmen der Polizei gem. § 8 Abs. 1 PolG NRW sind häufig dar-
auf gerichtet, Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zu verhindern 
oder zu unterbinden (s. auch die Möglichkeit der Ingewahrsamnah-
me zu diesem Zweck, § 35 Abs. 1 Nr. 2).

Beispiele:
1.   Die Polizei fordert den Kaufmann K auf, eine von diesem ver-

anstaltete nicht genehmigte Lotterie sofort einzustellen. K 
befindet sich – auf Grund einer falschen behördlichen Aus-
kunft – in einem unvermeidbaren Verbotsirrtum (§ 17 StGB). 
Ist der einschlägige Straftatbestand (§ 287 StGB: Unerlaubte 
Veranstaltung einer Lotterie) erfüllt, so stellt das Verhalten des 
Gewerbetreibenden eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
i. S. d. § 8 Abs. 1 PolG NRW dar. Auf die strafrechtlich bedeut-
same Irrtumsfrage kommt es bei der Gefahrenabwehr nicht an.

2.   Als eine Sommerparty auch nach Mitternacht in höchster Laut-
stärke fortgesetzt wird, beschweren sich die Nachbarn insbeson-
dere über den Lärm, der durch die Musikanlage des Gastgebers 
(G) verursacht wird. Verstöße gegen den Nachtruheschutz und 
störende Benutzung von „Tongeräten“ sind bußgeldbewehrt 
(vgl. § 17 Abs. 1 Buchst. d, e LImschG). Polizeibeamte kön-
nen von G daher verlangen, die Lautstärke der Musikanlage zu 
verringern (s. auch § 35 Abs. 1 Nr. 2: Gewahrsam zur Verhin-
derung einer Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung).

Bei besonders schwer in die Rechte der betroffenen Person ein-
greifenden Maßnahmen ist allerdings – schon mit Blick auf den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit – Vorsicht geboten. Das BVerfG 
hat beispielsweise bei der Dauerbeobachtung eines aus der Siche-
rungsverwahrung Entlassenen, der nach wie vor als gefährlich ein-
geschätzt wird, den Rückgriff auf die polizeiliche Generalklausel 
zwar gebilligt, zugleich aber darauf hingewiesen, dass es sich wohl 
um eine neue Form der polizeilichen Maßnahme handele, die bisher 
vom Landesgesetzgeber nicht eigens erfasst worden sei. Auf Grund 
der weitreichenden Folgen bedürfe diese Maßnahme möglicherweise 
einer ausdrücklichen detaillierten Ermächtigungsgrundlage (Beschl. 
v. 8. 11. 2012 – 1 BvR 22/12; s. hierzu Linke, DVBl. 2013, S. 559).

II. Rechtsnatur der Maßnahmen

Die Maßnahmen der Ordnungs- und Polizeibehörden die sie auf 
Grund des § 14 OBG bzw. des § 8 Abs. 1 PolG NRW treffen und die 
von dem Pflichtigen ein bestimmtes Handeln, Dulden oder Unterlas-
sen verlangen, sind Verwaltungsakte i. S. d. § 35 VwVfG NRW. Da 
in den genannten Normen von „Maßnahmen“ die Rede ist, ermäch-
tigt die Vorschrift auch zu faktischen Rechtseingriffen (Realakte).

Beispiel: Warnungen vor Produkten oder Personen, durch die in 
Rechte (z. B. Berufsfreiheit, Art. 12 Abs. 1 GG) eingegriffen wird, 
lassen sich ebenfalls auf die Generalklausel stützen. Voraussetzung 
ist daher eine konkrete Gefahr. Im Übrigen müssen die Warnungen 
dem Sachlichkeitsgebot und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
entsprechen. Insbesondere müssen Tatsachenbehauptungen der 
Wahrheit entsprechen (s. z. B. VG Arnsberg, GewArch 2012, S. 397).

Zu den Realakten gehören weiterhin die sog.Gefährderansprachen 
bzw. Gefährderschreiben (vgl. dazu Deusch, DIE POLIZEI 2006, 
S. 145; Jötten/Tams, JuS 2008, S. 436: Fallbearbeitung; Engelbrecht, JA 
2007, S. 197: Fallbearbeitung). Die Behörde nimmt mündlich oder 

schriftlich Kontakt zu Personen auf, von denen nach ihrer Einschät-
zung Gefahren – in der Regel Straftaten – drohen. Dem Adressaten 
wird deutlich gemacht, dass er im Visier der Behörde steht und mit 
Maßnahmen bzw. Sanktionen rechnen muss, falls er sich in einer be-
stimmten Weise verhält. Die Einsatzmöglichkeiten sind umfassend. 
Ob darin ein Grundrechtseingriff liegt, hängt davon ab, wie die Be-
hörde im Umfeld des Betroffenen auftritt und welche konkreten 
Formulierungen sie wählt. Beschränkt sich die Behörde auf bloße 
allgemeine Hinweise auf die Rechtslage – die Grenze zum Grund-
rechtseingriff ist freilich fließend –, so genügt die Aufgabenzuwei-
sung (§ 1 Abs. 1 OBG, § 1 Abs. 1 PolG NRW) zur Rechtfertigung. 
Ansonsten darf die Maßnahme auf die Generalklausel gestützt wer-
den (Pieroth/Schlink/Kniesel, a. a. O., § 7 Rn. 12, 13, S. 117 f.).

Beispiele: 
1.   Die Polizei legt dem Betroffenen (B) nahe, nicht an einer be-

stimmten Versammlung teilzunehmen, weil B bereits früher als 
gewalttätiger Demonstrant aufgefallen ist. Anderenfalls setze 
sich B der Gefahr präventiver polizeilicher Maßnahmen oder 
strafprozessualer Maßnahmen aus. Damit übt die Polizei Druck 
aus und greift in die grundgesetzlich (Art. 8 Abs. 1 GG) ge-
schützte Willensentschließungsfreiheit ein. Der Eingriff kann 
aber nach § 8 Abs. 1 PolG NRW gerechtfertigt sein, wenn 
die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass B Straftaten 
begehen wird (s. dazu OVG Lüneburg, NJW 2006, S. 391).

2.   Der Geschäftsführer eines Inkassounternehmens wird darauf 
hingewiesen, dass sein Unternehmen erkennbar nicht bestehen-
de Ansprüche aus verbotenem (Internet-) Glücksspiel geltend 
gemacht habe. Man werde daher die Polizei informieren, sodass 
diiese ein Ermittlungsverfahren wegen Beihilfe zum Betrug 
einleiten werde, falls das Unternehmen auch künftig Mahnun-
gen zu Gewinnspielforderungen verschicke (VGH Kassel, DIE 
POLIZEI 2012, S. 116).

III. Maßnahmen beim Gefahrenverdacht

Die Maßnahme muss der Abwehr einer Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung dienen. Die Gefahr kann objektiv vorliegen, 
es genügt aber die Anscheinsgefahr oder der Gefahrenverdacht. Die 
zur Gefahrenfeststellung notwendigen Sachverhaltsermittlungen 
muss die Polizei von Amts wegen vornehmen (§ 24 VwVfG NRW). 
Sie kann die Ermittlung des Sachverhalts nicht auf denjenigen ab-
wälzen, der erst bei nachgewiesener Gefahr zur Abwehr der Gefahr 
als Störer in Anspruch genommen werden dürfte (OVG Münster, 
NWVBl. 1990, S. 159).
Auf der Grundlage der Generalklausel dürfen andererseits die nöti-
gen Maßnahmen getroffen werden, um einen Gefahrenverdacht wei-
ter abzuklären. Dieser sog. Gefahrerforschungseingriff ist ggf. der 
erstenotwendige Schritt zur Bekämpfung der Gefahr. Auch Zwangs-
maßnahmen können unter diesem Gesichtspunkt gerechtfertigt sein.

Beispiel: Der Mitarbeiter eines Ordnungsamtes (O) wird zu ei-
nem Haus gerufen, weil dort seit Tagen Hundegebell vernehmbar 
sei. Nachbarn teilen mit, die Bewohner, die sich derzeit auf einer 
Urlaubsreise befänden, besäßen einen Hund. Sie hätten allerdings 
einen unbekannten Mann im Vorgarten des Hauses gesehen, mög-
licherweise kümmere sich dieser Mann um das Tier. O hat den Ver-
dacht, dass der Hund unversorgt zurückgelassen worden ist. Infolge 
der verschlossenen Fensterläden kann O jedoch keinen Blick in das 
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Innere des Hauses werfen. Er entfernt deshalb gewaltsam einen 
Rolladen. Anschließend stellt er fest, dass für den Hund Wasser 
und Futter bereitstehen.

IV. Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit

Gemäß § 14 Abs. 1 OBG, § 8 Abs. 1 PolG NRW muss die Maßnah-
me notwendig sein. Hierdurch wird nochmals darauf hingewiesen, 
dass das Prinzip des geringsten Eingriffs nach dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit im weiteren Sinne gilt. Da § 15 OBG, § 2 PolG 
NRW aber bei jeder Maßnahme zu beachten ist, handelt es sich nicht 
um ein eigenständiges Tatbestandsmerkmal des § 14 Abs. 1 und des 
§ 8 Abs. 1 PolG NRW.

D. Ermessen

Die Behörden treffen (auch) die Anordnungen aufgrund der Gene-
ralklausel nach Ermessen, wie der Wortlaut der Normen nahe legt (s. 
umfassend zum Ermessen: Möller/Warg, Allgemeines Polizei- und 
Ordnungsrecht, 6. Aufl. 2012, Rn. 151 ff., S. 105 ff.). Zweck der Er-
messenseinräumung ist es, den Behörden die Möglichkeit zu geben, 
ihre Ressourcen sinnvoll und effektiv einzusetzen. Bagatellstörungen 
dürfen deshalb zugunsten schwerer wiegender Gefahren vernach-
lässigt werden. Insoweit gelten die allgemein für die pflichtgemäße 
Ermessensausübung maßgebenden Regeln (s. insoweit auch § 40 
VwVfG NRW). Es steht zum einen im behördliches Ermessen, ob 
eingeschritten wird (sog . Entschließungsermessen). Zweitens kann 
die Behörde entscheiden, auf welche Weise und mit welchen Mitteln 
sie einschreitet (sog . Auswahlermessen).
Bei Vorliegen einer gravierenden Gefahr schrumpft das Ermessen 
vielfach auf „Null“, d.h. es besteht eine Verpflichtung, einzugreifen.

Beispiel: Eine Außendienstmitarbeiterin der Ordnungsbehörde 
stellt fest, dass ein Auto mit eingeschlagenen Scheiben in einer 

Wohnstraße steht. Es besteht die Gefahr, dass sich spielende Kin-
der an dem Glas verletzen. Hier wäre es nicht nur ermessensfehler-
haft, wenn die Behörde untätig bliebe, sondern eine Verletzung der 
Amtspflicht, zum Schutze insbesondere der Kinder Maßnahmen 
zu ergreifen.

Anhang: Die Merkmale der Generalklausel (§ 14 Abs. 1 OBG, § 8 Abs. 1 
PolG NRW) im Überblick

A. Tatbestand

I . Schutzgüter

1 . öffentliche Sicherheit: Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der 
subjektiven Rechte und Rechtsgüter des Einzelnen sowie des Be-
standes, der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates oder 
sonstiger Träger der Hoheitsgewalt

2 . öffentliche Ordnung: Gesamtheit der ungeschriebenen Regeln 
für das Verhalten des Einzelnen in der Öffentlichkeit, deren Beach-
tung nach den jeweils herrschenden Anschauungen als unerlässliche 
Voraussetzung eines geordneten staatsbürgerlichen Zusammenlebens 
betrachtet wird

II . Konkrete Gefahr: hinreichende Wahrscheinlichkeit des Scha-
denseintritts im Einzelfall

B. Rechtsfolge: 

I . notwendige Maßnahmen: Beachtung des Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit (§ 15 OBG, § 2 PolG NRW)

II . nach pf lichtgemäßem Ermessen (§ 16 OBG, § 3 PolG NRW)

Gert Kohnke, Michael Grosse*

Einkommensermittlung bei Selbstständigen im 
SGB II nach § 3 der Alg II-Verordnung (Alg II-V)
– Teil 9 –

Die Umsetzung der Regelungen des § 3 Alg II-V stellt sich in der Praxis 
der Leistungsträger schwierig dar. Es werden bei den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern teilweise fundierte Kenntnisse des Steuerrechts, 
der Betriebswirtschaft und des Sozialversicherungsrechts verlangt. Die 
Beitragsreihe zur Einkommensermittlung bei Selbstständigen im SGB II 
soll daher eine konkrete Hilfestellung für die Praxis bei der Prüfung des 
Leistungsanspruchs und der Ermittlung des anrechenbaren Einkommens 
bei selbstständiger Tätigkeit bieten.

Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

(Keine) Krankenversicherungspflicht, private Krankenversiche-
rung

a) Krankenversicherungspflicht im SGB II
In der gesetzlichen Krankenversicherung sind Selbstständige, mit 
Ausnahme der Landwirte (vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 3 SGB V), Künstler 
und Publizisten (vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 4 SGB V), nicht versicherungs-
pflichtig. Im Alg II-Bezug werden Landwirte, Künstler und Publi-
zisten daher pflichtversichert. Diese Pflichtversicherung folgt aus § 5 
Abs. 1 Nr. 2a SGB V. Danach werden Personen in der Zeit, für die 
sie Arbeitslosengeld II nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 

* Gert Kohnke ist Teamleiter für den Leistungsbereich im Jobcenter Dortmund, 
Michael Grosse ist Dozent an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in 
Nordrhein-Westfalen im Fach Sozialrecht.
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beziehen, soweit sie nicht familienversichert sind, pflichtversichert, 
es sei denn, dass die Leistungen nur darlehensweise gewährt oder nur 
Leistungen nach § 24 Abs. 3 Satz 1 SGB II bezogen werden; dies 
gilt auch, wenn die Entscheidung, die zum Bezug der Leistung ge-
führt hat, rückwirkend aufgehoben oder die Leistung zurückgefordert 
oder zurückgezahlt worden ist. Da durch die Fortsetzung der Selbst-
ständigkeit als Landwirt (auch im Nebengewerbe) oder als Künstler 
oder Publizist im Rahmen einer hauptberuflichen Selbstständigkeit 
eine Familienversicherung nicht möglich ist (vgl. § 5 Abs. 5 SGB V), 
werden diese Personen pflichtversichert. Die Einschränkung des § 5 
Abs. 5a SGB V greift bei diesen drei Personengruppen nicht.

aa) Künstler und Publizisten
Nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) 
ist in der gesetzlichen Krankenversicherung nach dem KSVG versi-
cherungsfrei, wer u. a. nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V versichert ist. 
In der Künstlersozialkasse sind ausschließlich selbstständige Künst-
ler versichert. Damit ist die Versicherung eine Pflichtversicherung 
der gesetzlichen Krankenversicherung (vgl. § 5 Abs . 1 Nr . 4 SGB V) 
für Selbstständige. In anderen Fällen der Selbstständigkeit besteht 
dagegen keine Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung, sondern ggf. eine freiwillige (§ 9 SGB V) oder private Ver-
sicherung (vgl. § 193 Versicherungsvertragsgesetz – VVG).

ab) Landwirte
Nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 Krankenversicherung der Landwirte (LKK) 
sind Landwirte in der Krankenversicherung versicherungspflichtig. 
Diese Versicherungspflicht zur LKK wird durch eine Versicherungs-
pflicht während eines Alg II-Bezuges (anders als bei den Künstlern 
und Publizisten zur KSK) nicht beendet. Landwirte, die darüber 
hinaus die Voraussetzungen für eine Versicherungspflicht nach § 5 
Abs. 1 Nr. 2a SGB V bei Bezug von Arbeitslosengeld II erfüllen, sind 
daher mehrfachversichert. Die Beiträge zur Krankenversicherung der 
Landwirte werden nach § 11b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II vom Ein-
kommen in Abzug gebracht.

b) Keine Krankenversicherungspflicht im SGB II
Rechtsgrundlagen für die Beurteilung, ob Personen im Alg II-Be-
zug pflichtversichert werden, sind § 5 Abs . 1 Nr. 2a SGB V und § 5 
Abs . 5a SGB V (für Personen, die 55 Jahre oder älter sind, ist auch 
§ 6 Abs . 3a SGB V zu beachten). Die zentrale Frage ist dabei immer, 
ob eine Familienversicherung (vgl. § 10 SGB V) möglich ist. In 
diesen Fällen gilt der Grundsatz „Familienversicherung vor Pflicht-
versicherung“. Die grundsätzliche Pflichtversicherung wird durch die 
Regelung des § 5 Abs. 5a SGB V eingeschränkt. Danach werden 
alle Personen, die nicht familienversichert werden können und die 
unmittelbar vor der Antragstellung des Arbeitslosengeldes II privat 
versichert waren, während des Alg II-Bezuges privat versichert.
Mit der Formulierung „unmittelbar“ im Zusammenhang mit der Ver-
knüpfung zweier Sachverhalte bringt der Gesetzgeber regelmäßig 
das Erfordernis eines besonderen Näheverhältnisses der Sachverhalte 
zum Ausdruck, das nicht mehr gegeben ist, wenn eine nur mittelba-
re bzw. gelockerte Verbindung zwischen den Tatbestandselementen 
besteht. In diesem Sinne wird das Tatbestandsmerkmal „unmittelbar“ 
auch in anderen Bereichen des Sozialgesetzbuches, insbesondere auch 
im Versicherungsrecht der Sozialversicherung verwendet. Entspre-
chende Formulierungen finden sich etwa in § 5 Abs. 3 SGB V und 
§ 3 Satz 1 Nr. 4 SGB VI (Versicherungspflicht „unmittelbar“ vor dem 
Bezug von Vorruhestandsgeld), in § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB V 

(Versicherungsberechtigung bei „unmittelbar“ vor dem Ausscheiden 
aus der Versicherungspflicht bestehender qualifizierter Versicherung) 
und in § 26 Abs. 2, Abs. 2a und Abs. 2b sowie insbesondere in § 28a 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Nr. 3 SGB III (Versicherungspflicht bei 
Weiterversicherungsberechtigung „unmittelbar“ vor Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit bzw. dem Bezug einer Entgeltersatzleistung; vgl. 
ferner zur Verwendung des Merkmals „unmittelbar“ im Leistungs-
recht z. B. §§ 11 Abs. 2a Nr. 2, 20 Nr. 3, 21 Abs. 4, 32 Abs. 1 Satz 2, 
56 Abs. 3 und Abs. 4 Nr. 1 und 102 Abs. 2 Satz 6 SGB VI).
Regelmäßig wird mit diesem Merkmal eine Eingrenzung von Risiken 
und von an sich gewollten Rechtsfolgen vorgenommen. Dann aber 
darf eine Auslegung nicht dazu führen, dass dem Merkmal „unmittel-
bar“ lediglich der Charakter eines bloßen Füllworts beigemessen und 
dadurch seine Eingrenzungsfunktion faktisch aufgehoben wird. Ent-
sprechend hat das Bundessozialgericht zu Bereichen mit ähnlichem 
Regelungszusammenhang eine einengende Sichtweise für zutreffend 
erachtet1 und für die Ausfüllung des Merkmals „unmittelbar“ zwar 
bisweilen keine „Nahtlosigkeit“ gefordert, sich aber jedenfalls an einer 
Ein-Monats-Frist orientiert .2 3

Beispiel 1:
Frau M. war aufgrund der Tatsache, dass sie keiner Beschäftigung 
nachgegangen ist, in den letzten 10 Jahren privat versichert, da 
auch ihr Ehemann als Selbstständiger privat krankenversichert war. 
Nach der Trennung von ihrem Ehemann beantragt sie nunmehr 
Arbeitslosengeld II.
Es tritt keine Versicherungspflicht aufgrund des Bezuges von Ar-
beitslosengeld II ein.
Frau M. fällt unter die Regelung des § 5 Abs. 5a SGB V, weil sie 
unmittelbar vor Beginn des Leistungsbezuges privat krankenversi-
chert war. Die Prüfung der vorrangigen Familienversicherung nach 
§ 10 SGB V entfällt, weil kein Stammversicherter (im Rahmen 
einer Pflichtversicherung nach § 5 SGB V) vorhanden ist. Eine 
Familienversicherung bei einer privaten Krankenversicherung ohne 
Beitragszahlung ist nicht möglich.

Beispiel 2:
Frau U. ist bisher privat krankenversichert und möchte dies auch wei-
terhin bleiben. Nach Aufgabe ihrer selbstständigen Tätigkeit ist sie 
gezwungen, Arbeitslosengeld II zu beantragen. Sie ist verheiratet, lebt 
aber von ihrem gesetzlich versicherten Ehemann getrennt. Sie bean-
tragt die Übernahme der Beiträge zur privaten Krankenversicherung.
Für Frau U. tritt Versicherungspflicht aufgrund des Bezuges von 
Arbeitslosengeld II nicht ein, da sie unmittelbar vor Beginn des 
Bezuges privat versichert ist (vgl. § 5 Abs. 5a SGB V).
Es ist aber eine Familienversicherung (vgl. § 10 SGB V) über ihren 
Ehemann möglich, da die Ehe trotz der Trennung noch Bestand 
hat. Die geltend gemachten Beiträge für eine private Absicherung 
können im Rahmen des § 11b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB II nicht 
berücksichtigt werden.

Beispiel 3:
Herr P. ist seit mehr als 30 Jahren hauptberuflich selbstständig 
und hatte vor mehr als 10 Jahren seine private Krankenversiche-
rung gekündigt. Seit dieser Zeit war er krankenversicherungslos. 

1  Vgl. BSG, Urteil vom 02.09.2009, B 12 KR 13/08 R.
2  Vgl. BSG, Urteil vom 30.03.2011, B 12 AL 2/10 R.
3  Vgl. BSG, Urteil vom 03.07.2013, B 12 KR 11/11 R.
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Aufgrund der geschäftlichen Situation ist er gezwungen, während 
der fortgeführten hauptberuflichen Selbstständigkeit Arbeitslo-
sengeld II zu beantragen. 
Herr P. kann in dieser Konstellation nicht zur Krankenversicherung 
pflichtig angemeldet werden. Sollte er nicht erneut eine private 
Krankenversicherung abschließen, bleibt er auch während des Be-
zuges von Arbeitslosengeld II krankenversicherungslos.

Es stellt sich aber die Frage, ob zuletzt tatsächlich keine Versiche-
rung vorgelegen hat. War der Betroffene zuletzt bei einer gesetzlichen 
Krankenversicherung nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 Buchstabe a) SGB V 
als Familienangehöriger, als Pflichtversicherter oder als freiwillig 
Versicherter krankenversichert, greift (längstens) „rückwärts“ zum 
01.04.2007 die Pflichtversicherung nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 Buchsta-
be a) SGB V, wenn diese Mitgliedschaft vor dem 01.04.2007 beendet 
wurde und bisher keine private Krankenversicherung bestanden hat. 

Beispiel 4:
Frau W. hatte sich 1980 selbstständig gemacht und aufgrund der 
Tatsache, dass sie sich damals nicht versichern musste, keine Kran-
kenversicherung abgeschlossen (weder freiwillig noch privat). Bis 
zur Aufnahme der Selbstständigkeit war Frau W. über ihre Eltern 
familienversichert. Mit Antrag vom 01.10.2014 begehrt sie aber 
aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage ihres Betriebes 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II.
Auf den ersten Blick liegen die Voraussetzungen des § 5 Abs. 5a 
SGB V vor, da unmittelbar vor dem Monat der Antragstellung 
keine Krankenversicherung vorgelegen hat.
Auf den zweiten Blick wird aber klar, dass die Voraussetzungen des § 5 
Abs. 1 Nr. 13 Buchstabe a) SGB V vorliegen bzw. vorgelegen haben, 
so dass seit dem 01.04.2007 eine Versicherungspflicht bestand. Daher 
war Frau W. auch im Monat vor Beantragung von Arbeitslosengeld II 
krankenversicherungspflichtig und wird, wenn alle weiteren Voraus-
setzungen für den Leistungsbezug vorliegen, ab 01.10.2014 kranken-
versicherungspflichtig nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V.

Dieser Sachverhalt ist von Amts wegen (§ 20 SGB X) durch die je-
weils zuständige Krankenkasse (vgl. § 174 Abs. 4 SGB V) zu prüfen. 
Die Amtsermittlungspflicht trifft gleichermaßen auch den Träger der 
Grundsicherung nach dem SGB II, damit eine zielgerichtete Zuordnung 
zur einer eventuellen Pflichtversicherung vorgenommen werden kann. 
Dabei hat der Leistungsträger keine Wahl, ob diese Prüfung durchge-
führt werden soll oder nicht, denn nach § 175 Abs. 3 Satz 2 SGB V 
hat die zur Meldung verpflichtete Stelle den Versicherungspflichtigen 
ab Eintritt der Versicherungspflicht bei der Krankenkasse anzumel-
den, bei der zuletzt ein Versicherungsverhältnis bestand, wenn die 
Mitgliedsbescheinigung nicht spätestens zwei Wochen nach Ein-
tritt der Versicherungspflicht vorgelegt wird. Bestand vor Eintritt der 
Versicherungspflicht keine Versicherung, hat die zur Meldung ver-
pflichtete Stelle den Versicherungspflichtigen ab Eintritt der Versi-
cherungspflicht bei einer nach § 173 SGB V wählbaren Krankenkasse 
anzumelden und den Versicherungspflichtigen unverzüglich über die 
gewählte Krankenkasse zu unterrichten.
Sollten sich daraus Beitragsforderungen für die Vergangenheit erge-
ben, können diese nicht im Rahmen eines Darlehens nach § 24 Abs. 1 
SGB II finanziert werden.4

4  Vgl. Bayerisches Landessozialgericht, Beschluss vom 30.09.2014, L 16 AS 232/14 
B PKH.

Neben der Regelung des § 5 Abs. 1 Nr. 13 Buchstabe a) SGB V ist seit 
dem 01.08.2013 die Vorschrift des § 188 Abs. 4 SGB V zu beachten. 
Danach setzt sich für Personen, deren Versicherungspflicht oder Fa-
milienversicherung endet, die Versicherung mit dem Tag nach dem 
Ausscheiden aus der Versicherungspflicht oder mit dem Tag nach 
dem Ende der Familienversicherung als freiwillige Mitgliedschaft 
fort, es sei denn, das Mitglied erklärt innerhalb von zwei Wochen 
nach Hinweis der Krankenkasse über die Austrittsmöglichkeiten 
seinen Austritt. Der Austritt wird nur wirksam, wenn das Mitglied 
das Bestehen eines anderweitigen Anspruchs auf Absicherung im 
Krankheitsfall nachweist. § 188 Abs. 4 Satz 1 SGB V gilt nicht für 
Personen, deren Versicherungspflicht endet, wenn die übrigen Vo-
raussetzungen für eine Familienversicherung erfüllt sind oder ein 
Anspruch auf Leistungen nach § 19 Abs. 2 SGB V besteht, sofern 
im Anschluss daran das Bestehen eines anderweitigen Anspruchs auf 
Absicherung im Krankheitsfall nachgewiesen wird.
Durch eine freiwillige Versicherung nach § 188 Abs. 4 SGB V oder 
§ 9 SGB V wird aber eine Versicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a 
SGB V während des Bezuges von Arbeitslosengeld II nicht über § 5 
Abs. 5a SGB V ausgeschlossen, so dass in entsprechenden Fallkons-
tellationen eine Versicherungspflicht besteht, wenn keine Familien-
versicherung möglich ist.
Nach § 5 Abs. 5a Satz 1 SGB V ist nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V 
nicht versicherungspflichtig, wer zuletzt vor dem Bezug von Arbeits-
losengeld II privat krankenversichert oder weder gesetzlich noch pri-
vat krankenversichert war und zu den in § 5 Abs. 5 SGB V oder den 
in § 6 Abs. 1 oder Abs. 2 SGB V genannten Personen gehört oder 
bei Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit im Inland gehört hätte. 
Nach § 5 Abs. 5 SGB V ist nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 5 bis Nr. 12 
SGB V nicht versicherungspflichtig, wer hauptberuflich selbststän-
dig erwerbstätig ist. 
Der Begriff der hauptberuflich selbstständigen Erwerbstätigkeit ist 
weder gesetzlich noch untergesetzlich im Krankenversicherungs- 
oder Sozialversicherungsrecht definiert. Seine inhaltliche Bedeu-
tung ergibt sich aus der jeweiligen Regelungsabsicht des Gesetzge-
bers. Dabei wird in den beschriebenen Anwendungsbereichen von 
einem systematischen Zusammenhang der jeweiligen Vorschriften, 
die den Begriff der hauptberuflich selbstständigen Erwerbstätigkeit 
verwenden, und der mit den Vorschriften verfolgten Regelungs-
absichten ausgegangen. Darüber hinaus hat die Rechtsprechung 
den Begriff mittlerweile für bestimmte Anwendungsfälle konkre-
tisiert. Eine weitere Ausprägung haben die Spitzenorganisationen 
der Sozialversicherung im Rahmen von Besprechungsergebnissen 
vorgenommen.5
Hauptberuflich ist eine selbstständige Erwerbstätigkeit dann, wenn 
sie von der wirtschaftlichen Bedeutung und dem zeitlichen Aufwand 
her die übrigen Erwerbstätigkeiten zusammen deutlich übersteigt und 
den Mittelpunkt der Erwerbstätigkeit darstellt; in diese Beurteilung 
sind selbstständige Tätigkeiten als land- oder forstwirtschaftlicher 
Unternehmer oder als Künstler oder Publizist mit einzubeziehen.6
Dem Kriterium „Mittelpunkt der Erwerbstätigkeit“ kommt aller-
dings keine eigenständige Bedeutung zu. Es stellt insbesondere kein 
eigenständiges Tatbestandsmerkmal dar, sondern dient lediglich der 
Verdeutlichung des Begriffs „hauptberuflich“.7

5  Vgl. Grundsätzliche Hinweise zum Begriff der hauptberuf lich selbstständigen 
Erwerbstätigkeit durch die Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenversiche-
rung vom 11. Juni 2013.

6  Vgl. BT-Drucksache 11/2237, S. 159.
7  Vgl. BSG, Urteil vom 29. 09.1997, 10 RK 2/97.
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Die wirtschaftliche Bedeutung der selbstständigen Tätigkeit ist durch 
Heranziehung des Arbeitseinkommens im Sinne des § 15 SGB IV 
zu bestimmen. Maßgeblich ist danach der nach den Gewinnermitt-
lungsvorschriften des Einkommensteuerrechts ermittelte Gewinn aus 
der selbstständigen Tätigkeit.8
Vom zeitlichen Umfang her ist eine selbstständige Tätigkeit dann 
als hauptberuflich anzusehen, wenn sie mehr als halbtags ausgeübt 
wird9. Dabei ist neben dem reinen Zeitaufwand für die eigentliche 
Ausübung der selbstständigen Tätigkeit auch der zeitliche Umfang 
für eventuell erforderliche Vor- und Nacharbeiten zu berücksichtigen. 
Zu berücksichtigen sind ferner die für die kaufmännische und organi-
satorische Führung des Betriebes erforderliche Zeit, insbesondere zur 
Erledigung der laufenden Verwaltung und Buchhaltung, sowie Be-
hördengänge, Geschäftsbesorgungen und ähnliche Aufgaben. Nicht 
zu berücksichtigen ist dagegen der Zeitaufwand von mitarbeitenden 
Familienangehörigen oder von fremden Personen.10

Stunden wie die üblichen Bürostunden, in denen sich ein Selbst-
ständiger für die Erledigung seiner Tätigkeit, insbesondere auch 
für Telefonate und Besuche seiner Geschäftspartner bereitzuhalten 
pflegt, sind voll zu berücksichtigen, selbst wenn in Ermangelung von 
Aufträgen der Selbstständige sie nicht voll mit eigentlicher Arbeit 
auszufüllen vermag.11

Eine mehr als halbtags ausgeübte selbstständige Tätigkeit ist – ausge-
hend von einer durchschnittlichen (tariflichen bzw. betrieblich verein-
barten) Wochenarbeitszeit aller vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer 
in Deutschland von mehr als 38 Stunden im Jahr 2009 – anzunehmen, 
wenn der Zeitaufwand mehr als 20 Stunden wöchentlich beträgt.12

Durch die Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenversicherungen 
wurden dazu seit dem 01.01.2011 folgende Grundsätze festgelegt:
Selbstständige Tätigkeit ohne andere Erwerbstätigkeit (und ohne 
andere Einkommensquellen).

Wird neben der selbstständigen Tätigkeit keine andere Erwerbstätig-
keit ausgeübt, lässt sich ein Vergleich der Kriterien „wirtschaftliche 
Bedeutung“ und „zeitlicher Aufwand“ nicht anstellen; eine fiktive 
Ermittlung von Vergleichsgrößen scheidet aus. Entscheidend für die 
Merkmale der Hauptberuflichkeit ist die Frage, ob die selbstständi-
ge Erwerbstätigkeit der Lebensführung des Betroffenen von ihrer 
wirtschaftlichen Bedeutung und ihrem zeitlichen Aufwand her das 
Gepräge gibt. Insofern kann von Hauptberuflichkeit nicht generell 
dann ausgegangen werden, wenn neben der selbstständigen Tätigkeit 
keine andere Erwerbstätigkeit ausgeübt wird.
Im Wege einer den praktischen Erfordernissen gerecht werdenden 
Prüfung der Hauptberuflichkeit kann von folgenden Grundannah-
men ausgegangen werden:

1.  Nimmt der zeitliche Aufwand für die selbstständige Tätigkeit den 
Selbstständigen mehr als 30 Stunden wöchentlich in Anspruch, 
ist anzunehmen, dass die selbstständige Tätigkeit hauptberuflich 

8  Vgl. BSG, Urteil vom 29. 04. 1997, 10/4 RK 3/96.
9  Vgl. BSG, Urteile vom 10. März 1994 – 12 RK 1/94 und 12 RK 3/94.
10  Vgl. BSG, Urteile vom 29. 04.1997 – 10/4 RK 3/96 und vom 29. 09.1997 – 10 RK 

2/97.
11  Vgl. BSG, Urteil v. 28.10.1987, 7 RAr 28/86 und LSG Hamburg v. 04.06.2009 

– L 5 AL 8/05.
12  Vgl. Grundsätzliche Hinweise zum Begriff der hauptberuf lich selbstständigen 

Erwerbstätigkeit durch die Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenversiche-
rung vom 11. Juni 2013.

ausgeübt wird. Dies gilt dann, wenn das Arbeitseinkommen aus 
der selbstständigen Tätigkeit die Hauptquelle zur Bestreitung des 
Lebensunterhalts darstellt. Hiervon ist in der Regel auszugehen, 
wenn das Arbeitseinkommen 25 v. H. der monatlichen Bezugs-
größe übersteigt.

2.  Nimmt der zeitliche Aufwand für die selbstständige Tätigkeit den 
Selbstständigen mehr als 20 Stunden, aber nicht mehr als 30 Stun-
den wöchentlich in Anspruch, ist anzunehmen, dass die selbst-
ständige Tätigkeit hauptberuflich ausgeübt wird. Dies gilt dann, 
wenn das Arbeitseinkommen aus der selbstständigen Tätigkeit 
die Hauptquelle zur Bestreitung des Lebensunterhalts darstellt. 
Hiervon ist in der Regel auszugehen, wenn das Arbeitseinkommen 
50 v. H. der monatlichen Bezugsgröße übersteigt.

3.  Nimmt der zeitliche Aufwand für die selbstständige Tätigkeit den 
Selbstständigen nicht mehr als 20 Stunden wöchentlich in An-
spruch, ist anzunehmen, dass die selbstständige Tätigkeit nicht 
hauptberuflich ausgeübt wird. Dies gilt nicht, wenn das Arbeits-
einkommen 75 v. H. der monatlichen Bezugsgröße übersteigt und 
(insofern) anzunehmen ist, dass es die Hauptquelle zur Bestreitung 
des Lebensunterhalts darstellt.

Beispiel 5
Frau W. hat sich 1980 selbstständig gemacht und aufgrund der 
Tatsache, dass sie nicht versicherungspflichtig war, keine Kran-
kenversicherung abgeschlossen (weder freiwillig noch privat). Bis 
zur Aufnahme der Selbstständigkeit war Frau W. über ihre Eltern 
privat versichert. 
Mit Antrag vom 01.10.2014 begehrt sie aufgrund der schlechten 
wirtschaftlichen Lage ihres Betriebes Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts nach dem SGB II. Sie gibt an, dass sie aufgrund 
der schlechten Auftragslage seit Monaten von ihren Rücklagen 
gelebt habe, die nun aufgebraucht seien. Sie arbeitet seit Monaten 
(und in der Prognose auch weiterhin) nur ca. 10 Stunden in der 
Woche und erzielt einen Gewinn von mtl. ca. 200,00 €.
Die Voraussetzungen des § 5 Abs. 5a SGB V liegen nicht vor. Frau 
W. war unmittelbar vor dem Leistungsbezug nicht versichert. Die 
Regelungen des § 5 Abs. 1 Nr. 13 Buchstabe a) SGB V finden keine 
Anwendung, da Frau W. zuletzt nicht bei einer gesetzlichen Kran-
kenkasse versichert war. Frau W. ist aber auch nicht mehr hauptbe-
ruflich tätig, so dass die gesamten Voraussetzungen des § 5 Abs. 5a 
SGB V, die eine Versicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V 
nicht entstehen lassen würden, nicht vorliegen. Daher wird Frau W. 
in diesem Fall nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V pflichtversichert.

Dieses Ergebnis wird auch nicht durch die Regelung des § 193 Abs. 3 
Satz 1 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) verändert. Danach ist jede 
Person mit Wohnsitz im Inland verpflichtet, bei einem in Deutschland 
zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsunternehmen für 
sich selbst und für die von ihr gesetzlich vertretenen Personen, soweit 
diese nicht selbst Verträge abschließen können, eine Krankheitskosten-
versicherung, die mindestens eine Kostenerstattung für ambulante und 
stationäre Heilbehandlung umfasst und bei der die für tariflich vorgese-
hene Leistungen vereinbarten absoluten und prozentualen Selbstbehal-
te für ambulante und stationäre Heilbehandlung für jede zu versichern-
de Person auf eine betragsmäßige Auswirkung von kalenderjährlich 
5.000,00 Euro begrenzt ist, abzuschließen und aufrechtzuerhalten; für 
Beihilfeberechtigte ergeben sich die möglichen Selbstbehalte durch 
eine sinngemäße Anwendung des durch den Beihilfesatz nicht gedeck-
ten Vom-Hundert-Anteils auf den Höchstbetrag von 5.000,00 Euro. 
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Hätte ein Antragsteller rechtzeitig eine derartige Versicherung ab-
geschlossen, würde diese Person bei Bezug von Arbeitslosengeld II 
nicht pflichtversichert werden können, sondern wäre auch (wenn eine 
Familienversicherung nicht möglich wäre) weiterhin privat versichert.
Nach Auffassung des Bundessozialgerichtes13 kann das eventuell 
gewünschte Ergebnis (keine Pflichtversicherung nach § 5 Abs. 1 
Nr. 2a SGB V) insbesondere nicht daraus hergeleitet werden, dass 
es ein Betroffener dadurch, dass er seine Pflicht zum Abschluss ei-
nes privaten Versicherungsvertrags gemäß § 193 Abs. 3 S 1 VVG 
nicht erfüllt, letztlich selbst in der Hand haben könnte, die Versi-
cherungspflicht gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V herbeizuführen. 
Die bloße Möglichkeit eines „Taktierens“ des Betroffenen hat den 
Gesetzgeber für den Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung 
nicht dazu bewogen, eine andere Rechtsfolge anzuordnen als in § 5 
Abs. 1 Nr. 2a und § 5 Abs. 5a SGB V geregelt. Dass (auch) das Ver-
sicherungsvertragsgesetz Rechtsfolgen bei Verletzung der sich aus 
§ 193 Abs. 3 VVG ergebenden Pflichten zum zeitnahen Abschluss 
eines Versicherungsvertrages in der privaten Krankenversicherung 
vorsieht (Prämienzuschlag nach § 193 Abs. 4 VVG), schließt nicht 
die alleinige Anwendung des § 5 Abs. 5a SGB V auf Personen aus, 
die versicherungspflichtig in der gesetzlichen Krankenversicherung 
sind (vgl. § 193 Abs. 3 S 2 Nr. 1 VVG).

Beitragsrückstände in der privaten Krankenversicherung aufgrund 
von Zuschlägen für Nichtversicherte nach § 194 Abs. 4 VVG sind 
nicht vom Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende zu über-
nehmen und zwar weder im Rahmen der Leistungsgewährung nach 
§ 26 SGB II noch als nicht von der Regelleistung umfasster Härtefall, 
da es sich insoweit nicht um einen laufenden Bedarf im Sinne des 
§ 21 Abs. 6 SGB II handelt.14

(Keine) Pflegeversicherungspflicht, private Pflegeversicherung
Pflegeversicherungspflicht im SGB II

Ebenso wie in der Krankenversicherung sind Selbstständige, mit 
Ausnahme der Landwirte (vgl. § 20 Abs. 1 Nr. 3 SGB XI), Künstler 
und Publizisten (vgl. § 20 Abs. 1 Nr. 4 SGB XI), nicht versiche-
rungspflichtig. Bei Bezug von Arbeitslosengeld II werden Landwirte, 
Künstler und Publizisten pflichtversichert. Daher gelten hinsichtlich 
der Versicherungspflicht für diesen Personenkreis die Aussagen unter 
dem Punkt „Krankenversicherung im SGB II“ 
Darüber hinaus sind nach § 20 Abs. 1 Satz 1 SGB XI versicherungs-
pflichtig in der sozialen Pflegeversicherung die versicherungspflich-
tigen Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung. Dafür muss 
eine Pflichtversicherung nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis Nr. 12 
SGB XI vorliegen. Besteht keine Krankenversicherungspflicht nach 
§ 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V i. V. m. § 5 Abs. 5a SGB V, kann auch keine 
Pflegeversicherungspflicht gegeben sein.
Davon gibt es nach Art. 42 Abs. 1 und Abs. 2 des PflegeVG eine 
Ausnahme:
Wer bei Inkrafttreten des Gesetzes (vgl. Art. 68 Abs. 2 PflegeVG) 
bei einem privaten Versicherungsunternehmen gegen das Risiko der 
Pflegebedürftigkeit versichert ist, wird auf Antrag von der Versiche-
rungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung befreit, wenn der Ver-
trag mit dem privaten Versicherungsunternehmen vor dem 23. Juni 

13  Vgl. BSG, Urteil vom 03.07.2013, B 12 KR 11/11 R.
14  Vgl. LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 28.03.2012, L 9 AS 1241/11 

B ER.

1993 abgeschlossen wurde. Dies gilt auch, wenn der Versicherte für 
sich und seine Angehörigen, für die nach § 25 SGB XI Anspruch 
auf Familienversicherung bestünde, Vertragsleistungen erhält, die 
den Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XI noch nicht gleichwer-
tig sind. Verträge, die unzureichende Vertragsleistungen vorsehen, 
sind bis zum 31. Dezember 1995 an den Leistungsumfang der sozi-
alen Pflegeversicherung anzupassen. § 23 Abs. 3, Abs. 5 und Abs. 6 
SGB XI gilt entsprechend.
Der Antrag war bis zum 31. März 1995 bei der zuständigen Pfle-
gekasse zu stellen. Die Befreiung wirkte vom Beginn der Versiche-
rungspflicht an und kann nicht widerrufen werden. Sollten die oben 
genannten Voraussetzungen vorliegen, muss neben der Krankenver-
sicherungspflicht eine private Pflegeversicherung bestehen.
Eine freiwillige Pflegeversicherung ist im Gegensatz zu einer frei-
willigen Krankenversicherung nicht vorgesehen. Nach § 20 Abs. 3 
SGB XI sind freiwillige Mitglieder der gesetzlichen Krankenversi-
cherung versicherungspflichtig in der sozialen Pflegeversicherung.

Beitragszuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung nach 
§ 26 Abs. 1 und Abs. 2 SGB II

Für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II oder Sozi-
algeld, die in der gesetzlichen Krankenversicherung weder versiche-
rungspflichtig noch familienversichert sind und die für den Fall der 
Krankheit
1.  bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versichert 

sind, gilt § 12 Abs. 1c Satz 5 und Satz 6 VAG (Versicherungsauf-
sichtsgesetzes),

2.  freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, 
wird für die Dauer des Leistungsbezugs der Beitrag übernommen; 
für Personen, die allein durch den Beitrag zur freiwilligen Versi-
cherung hilfebedürftig würden, wird der Beitrag im notwendigen 
Umfang übernommen.

Der Beitrag wird ferner für Personen im notwendigen Umfang 
übernommen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versi-
cherungspflichtig sind und die allein durch den Krankenversiche-
rungsbeitrag hilfebedürftig würden.

Es sind zwei Sachverhalte zu unterscheiden:
1.  Es besteht eine Beitragspflicht aufgrund der Hilfebedürftigkeit im 

Rahmen des § 9 Abs. 1 SGB II (das bereinigte Einkommen reicht 
nicht, um den Bedarf zu decken).

2.  Es besteht eine Beitragspflicht aufgrund einer unechten Hilfebe-
dürftigkeit (das bereinigte Einkommen reicht zwar aus, um den 
laufenden Bedarf, nicht aber, um den Bedarf zuzüglich der Beiträ-
ge zur Kranken- und Pflegeversicherung zu decken).

Bei erwerbsfähigen Personen i. S. des § 8 Abs. 1 SGB II kön-
nen beide Sachverhalte zutreffen. Die vorgenannte Alternative 1 
kann bei selbstständig Tätigen aber nur bei Beiträgen zur privaten 
Kranken- und Pflegeversicherung zutreffen, denn bei einer beste-
henden Krankenversicherungspflicht nach § 5 SGB V oder frei-
willigen Krankenversicherung nach § 9 SGB V bzw. § 188 Abs. 4 
SGB V erfolgt bei einem Bezug von Arbeitslosengeld II immer 
eine Pflichtversicherung zur Krankenversicherung nach § 5 Abs. 1 
Nr. 2a SGB V bzw. eine Pflichtversicherung zur Pflegeversicherung 
nach § 20 Abs. 1 Nr. 2a SGB XI, wenn keine Familienversicherung 
möglich ist.
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Die Beiträge zur freiwilligen Krankenversicherung oder zu einer 
Pflichtversicherung zur Kranken- und Pflegeversicherung sind bei 
erwerbsfähigen Leistungsbeziehern nur im Rahmen der o. a. un-
echten Hilfebedürftigkeit zu übernehmen, die als „Zirkelschluss“ 
bezeichnet wird.

Beispiel 6
Herr L. ist selbstständig tätig. Aufgrund eines überraschenden Auf-
tragsrückganges und der damit eingetretenen Hilfebedürftigkeit 
nach § 9 Abs. 1 SGB II beantragt er Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts nach dem SGB II.
Herr L. hat einen Bedarf (vgl. §§ 20 bis 22 SGB II) in Höhe von 
800,00 € mtl. und ein bereinigtes Einkommen (vgl. § 11b SGB II) 
in Höhe von 1.000,00 €. Dabei wurden die Beiträge zu seiner 
freiwilligen Krankenkasse und die Pflichtbeiträge zur Pflegever-
sicherung noch nicht berücksichtigt. Diese betragen monatlich 
insgesamt 308,70 €.
Sollten die Beiträge im Rahmen des § 11b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
Buchstabe a) SGB II in Abzug gebracht werden, würde das zu 
berücksichtigende Einkommen auf 691,30 € reduziert (1.000,00 € 
abzgl. 308,70 €) und durch die vorliegende Hilfebedürftigkeit wür-
de eine Pflichtversicherung nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V eintreten. 
Mit dieser Versicherungspflicht wäre ein Abzug der Beiträge zur 
Krankenversicherung/Pflegeversicherung aber nicht mehr möglich, 
so dass durch das dann zu berücksichtigende Einkommen kein 
Bedarf mehr im Sinne des SGB II bestehen würde. Es entstünde 
ein ewiger Kreislauf, der dadurch beendet wird, dass der Beitrag 
zur Krankenversicherung/Pflegeversicherung zum Gesamtbedarf 
addiert wird (800,00 € + 308,70 € = 1.103,70 €). Von diesem Ge-
samtbedarf wird dann das bereinigte Einkommen in Höhe von 
1.000,00 € in Abzug gebracht, so dass sich ein Auszahlungsbetrag 
in Höhe von 103,70 € monatlich ergibt.

Bei Selbstständigen ist dieser „Zirkelschluss“ im Rahmen einer 
Pflichtversicherung möglich bei Landwirten, Künstlern oder Pu-
blizisten, daneben in den seltenen Fällen, in denen Selbstständige, 
aufgrund besonderer Umstände nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V 
pflichtversichert sind. Bei allen anderen, die zu diesem Personenkreis 
gehören, wird es sich eher um eine freiwillige oder private Kranken-
versicherung handeln.
Die freiwilligen oder privaten Krankenversicherungsbeiträge werden 
im notwendigen Umfang übernommen. Bei einer freiwilligen Kran-
kenversicherung erfolgt eine Berechnung des Beitrages nach § 240 
SGB V. Dabei wird der geltend gemachte Betrag zur Pflichtversi-
cherung oder zur freiwilligen Versicherung immer in voller Höhe 
übernommen werden. 
Bei einer privaten Krankenversicherung gilt gemäß § 26 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 SGB II die Regelung des § 12 Abs. 1c Satz 5 (Zirkelschluss) 
und Satz 6 (echte Hilfebedürftigkeit) VAG.
§ 12 Abs. 1c Satz 5 und Satz 6 VAG verweisen auf Satz 4 dieser 
Vorschrift:
Entsteht allein durch die Zahlung des Beitrags nach Satz 1 oder 
Satz 3 Hilfebedürftigkeit im Sinne des SGB II, vermindert sich der 
Beitrag für die Dauer der Hilfebedürftigkeit um die Hälfte; die Hil-
febedürftigkeit ist vom zuständigen Träger nach dem SGB II auf 
Antrag des Versicherten zu prüfen und zu bescheinigen. 
Das bedeutet, dass sich der Beitrag, der sich nach Satz 1 berechnet, 
während des Alg II-Bezuges halbiert (es werden nicht 50% des Bei-
trages gestundet).

Nach § 12 Abs. 1c Satz 1 VAG darf der Beitrag für den Basistarif 
ohne Selbstbehalt und in allen Selbstbehaltsstufen den Höchstbei-
trag der gesetzlichen Krankenversicherung nicht übersteigen. Dieser 
Höchstbeitrag ergibt sich nach § 12 Abs. 1c Satz 2 VAG aus der Mul-
tiplikation des allgemeinen Beitragssatzes mit der jeweils geltenden 
Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der vom Bundesministerium 
für Gesundheit gemäß § 242a Abs. 2 SGB V jeweils bekannt gege-
benen Höhe ist hinzuzurechnen. Daraus ergibt sich für das Jahr 2015 
folgende Berechnung des Basistarifes:

Jahr Beitrags
bemessungs

grenze

Allgemeiner 
Beitragssatz

Maximaler 
Basistarif im 

Jahr

Maximaler 
Basistarif 
im Monat

2015 49.500,00 € 15,5% 7.672,50 € 639,38 €

Nach § 12 Abs. 1c Satz 4 VAG halbiert sich dieser Basistarif auf 
319,69 € mtl.
Niemand kann gezwungen werden, in einen Basistarif einer privaten 
Krankenversicherung zu wechseln. Ein Wechsel wäre aber zumutbar, 
so dass maximal der o. a. Betrag in 2015 übernommen werden kann.15

Sollte ein günstigerer Beitrag aufgrund des bisherigen privaten Ver-
sicherungsvertrages gezahlt werden, wird nur der günstigere Beitrag 
übernommen. Diese Beitragshöhe bleibt auch während des Bezuges 
von Arbeitslosengeld II bestehen und halbiert sich nicht.

Für Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II oder Sozi-
algeld, die in der sozialen Pflegeversicherung weder versicherungs-
pflichtig noch familienversichert sind, werden für die Dauer des 
Leistungsbezugs die Aufwendungen für eine angemessene private 
Pflegeversicherung im notwendigen Umfang übernommen. § 26 
Abs. 2 Satz 1 SGB II gilt entsprechend, soweit Personen allein durch 
diese Aufwendungen hilfebedürftig würden. Für Personen, die in der 
sozialen Pflegeversicherung versicherungspflichtig sind und die allein 
durch den Pflegeversicherungsbeitrag hilfebedürftig würden, wird der 
Beitrag im notwendigen Umfang übernommen.
Die Regeln („Zirkelschluss“ und echte Hilfebedürftigkeit), die für 
die Übernahme der Krankenversicherungsbeiträge gelten, sind auch 
für die Pflegeversicherungsbeiträge anzuwenden. Nach § 110 Abs. 2 
SGB XI gelten die Regelungen der privaten Krankenversicherung 
auch für die private Pflegeversicherung. Daher sind die dargestellten 
Berechnungsgrundlagen für die private Krankenversicherung auf die 
private Pflegeversicherung zu übertragen.
Daraus ergibt sich für das Jahr 2015 folgende Berechnung des Ba-
sistarifes:

Jahr Beitrags
bemessungs

grenze

Allgemeiner 
Beitragssatz

Maximaler 
Basistarif im 

Jahr

Maximaler 
Basistarif
im Monat

2015 49.500,00 € 2,60% 1.287,00 € 107,25 €

Nach § 12 Abs. 1c Satz 4 VAG halbiert sich dieser Basistarif auf 
53,63 € monatlich.
Der Zuschuss nach § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II sowie nach § 26 
Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 SGB II ist an das Versicherungsunterneh-
men zu zahlen, bei dem die leistungsberechtigte Person versichert ist.

15  Vgl. BSG, Urteil vom 16.10.2012, B 14 AS 11/12 R. 
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Der Verwaltungssprache ergeht es wie anderen Fachsprachen: sie unter-
liegt einem ständigen Wandel. Neue Fragestellungen, Gegenstände, 
Sachverhalte, Methoden, Erfahrungen und Erkenntnisse bringen neue 
Begriffe hervor oder nutzen vorhandene Begriffe. Alte Fachausdrücke ver-
schwinden. Die neuen oder mit verändertem Inhalt verwendeten Begriffe 
entstehen in Deutschland oder entstammen europarechtlichen Vorgaben. 
Sie gehen in die Gesetzgebung und in das Verwaltungshandeln ein und 
machen auch nicht vor angelsächsischen Termini halt. Das hier und in 
den folgenden Heften abgedruckte Glossar will dem Leser aktuelle und 
bedeutsame neue Wortprägungen erklären.

Innovationsmanagement

Mit diesem Begriff verbindet man gezielt angestrebte sukzessive Pro-
duktions- und Produktverbesserungen oder auch sog. autonome Neu-
erungen, die bahnbrechende technologische Effekte und Prozesse 
auslösen können. Dieses auf Effizienz, Risiken und Profit getrimmte 
Verhalten hat nur in privaten Unternehmungen Platz. Angeblich!
Tatsächlich wird auch in öffentlichen Verwaltungen Innovations-
management praktiziert. Den Blick darf man jedoch nicht so sehr 
auf Organisationsreferenten und andere Amtswalter für den inner-
betrieblichen Dienstbetrieb richten. Sie können wegen bewusst vor-
gegebener Beschränkungen Dienstwege und sonstige Prozesse in der 
Regel kaum fortentwickeln. 
Auf Innovationsmanagement mit der Methode „Versuch und Irr-
tum“ stößt man an anderen Stellen, etwa bei Schulversuchen, der 
Einführung des IT-gestützten Publikumsverkehrs, bei Pilotprojek-
ten für behördliche Zentralisierung oder Dezentralisierung, bei der 
Anwendung von Experimentierklauseln usw. Der Wissenschaft und 
Forschung, Technik und Untersuchung gewidmete Ober- und Mit-
telbehörden samt Universitäten und Hochschulen weisen vielfach 
Innovationsmanagement auf, ohne diesen Terminus zu verwenden. 
Innovationsmanager sind dort Professoren, Leiter von Instituten, 
Denkfabriken, Labors, Sonderforschungsbereichen oder Forscher-
gruppen. 
Weniger forschungsorientiertes und mehr auf Praktikabilität bedach-
tes Innovationsmanagement ist in Städten zuhause, die Gründer-
zentren, Gewerbegebiete, Technologieareale und Innovationsparks 
planen, erschließen, bebauen, vermarkten und betreiben.

Migrationsmanagement

Die Frage lautet: Wie werden die Behörden hierzulande mit der 
Massenwanderung fertig? Seit 2004 ist mit der EU-Freizügigkeits-
richtlinie die Immigration in den deutschen Sozialstaat möglich 
geworden und im Jahr 2011 kam die Freizügigkeit für Arbeitneh-
mer aus den meisten östlichen EU-Mitgliedstaaten hinzu. Mit dem 
Jahr 2014 öffneten sich nun auch die Grenzen für bulgarische und 
rumänische Arbeitnehmer. Bildet man den Durchschnitt seit 2004, 
wanderten nach Erhebungen des Statistischen Bundesamtes jähr-

lich über 750.000 Menschen zu (ohne im Einzelnen ihren Status als 
Ausländer, Einwanderer, Flüchtlinge, Staatenlose oder Vertriebene 
zu unterscheiden). Dem standen übrigens – was von Politik und Öf-
fentlichkeit weitgehend ignoriert wird – jährlich annähernd 700.000 
Auswanderer (!) gegenüber.
Von dieser zwischenstaatlichen Außenwanderung ist die innerstatt-
liche Binnenwanderung zu unterscheiden. Mit ersterer sind Aus-
länderbehörden befasst, d.h. Behörden der inneren Verwaltung auf 
Kreis ebene und in kreisfreien Städten. Als Zweig staatlicher Verwal-
tung üben sie Aufgaben der Einreise, des Aufenthalts, der Betätigung 
und der Ausreise aus. Sie arbeiten mit den vom Auswärtigen Amt 
ermächtigten Auslandsvertretungen (Botschaften und Konsulate) 
und mit den grenzüberschreitende Angelegenheiten wahrnehmenden 
Polizei- und Zollbehörden zusammen. Im Hinblick auf die Erwerbs-
tätigkeit der Fremden kommen nach den Fachgesetzen Arbeitsagen-
turen und andere zuständige Behörden in Betracht. Für Aufgaben der 
Integrations- und Ausländerpolitik sorgen bei Bund, Ländern und 
Gemeinden Beauftragte für Ausländerfragen. Sie kümmern sich um 
die Alltagsprobleme der Ausländer.
Andere Alltagsprobleme bereitet die Binnenwanderung. Zuzüge und 
Wegzüge fordern vor allem die Kommunen heraus, die die Voraus-
setzungen für die Zu- oder Abnahme der Beschäftigung und der 
Einkommen, beim Wohnen und Kaufen, bei Schulen und Schwimm-
bädern, Krankenhäusern und Altenheimen schaffen müssen. Mit 
Änderungen der Infrastruktur muss vor allem auch bei der Wasser- 
und Energieversorgung und beim öffentlichen Personennahverkehr 
gerechnet werden.
Migrationsmanagement verteilt sich auf eine Vielzahl unterschiedli-
cher Behörden. Die Komplexität der Herausforderungen erlaubt keine 
schlichte Wechselbeziehung zwischen Staatsdiener und Antragsteller, 
bei der alles auf gerichtsfeste Argumente hinaus läuft. Effizientes 
Migrationsmanagement gelingt nur als Diversity Management. Von 
den die Massenwanderung bewältigenden Fach- und Führungs-
kräften wird ein Allround Job erwartet. Sie müssen die politischen 
Migrationsziele der Immigration, Emigration und Binnenwande-
rung (koordiniert) operativ umsetzen. Das heißt: mehrsprachig sein, 
Menschenrechte und EU-Recht beachten, Akzeptanz einfordern für 
Verfassung und Rechtsstaat in Deutschland, sich den existenziellen 
Bedürfnissen jedes einzelnen Migranten widmen (weshalb man von 
Migrantenmanagement sprechen könnte), ihm deutsche Geschichte, 
Kultur und Sprache nahe bringen, Bildungs- und Integrationschan-
cen eröffnen, Zuwanderer-Ghettos vermeiden, für die Öffentlich-
keit Transparenz schaffen, insbesondere finanzielle Belastungen der 
öffentlichen Haushalte und Sozialversicherungen offen legen, aber 
auch auf den Zuwachs an dringend benötigten Arbeitskräften für die 
deutsche Volkswirtschaft hinweisen.

Mischverwaltung

Sie ist ein Notbehelf in der Organisation föderaler Staaten. Nach 
Art. 83 ff. Grundgesetz sind die Zuständigkeiten für staatliche Auf-
gaben prinzipiell auf entweder Bundes- oder Landesverwaltungen 
verteilt und eine Kompetenzüberschreitung ist auch mit Zustim-
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mung der Beteiligten in der Regel unzulässig. Ausnahmen bilden 
beispielsweise Oberfinanzdirektionen für die Erhebung von Bun-
des- und Landessteuern, die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur“ in der Obhut der Länder unter 
Mitwirkung des Bundes und gemeinsame Einrichtungen von Bund, 
Ländern und Gemeinden zur Grundsicherung für Arbeitssuchende. 
Die Mischverwaltung konzentriert Aufgaben von zwei oder drei Ver-
waltungsebenen in einer Verwaltung.
Man darf Mischverwaltung nicht verwechseln mit der Bündelung 
von Aufgaben mehrerer Behörden derselben Verwaltungsebene in 
einer Verwaltung oder von Aufgaben mehrerer Abteilungen einer 
Verwaltung in einer Haupt- oder Zentralabteilung. Keine Mischver-
waltung liegt auch vor, wenn jeweils Bundes-, Landes- oder Kommu-
nalverwaltungen kooperieren. Dabei behalten sie ihre Organisation 
und es findet eine Übertragung von Aufgaben von einer Verwaltung 
auf eine andere (auf derselben Verwaltungsebene) statt. Interkom-
munale Zusammenarbeit ist dafür ein Beispiel, ebenso Länderko-
operationen zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben von 
Statistischen Landesämtern, Landesfeuerwehrschulen oder Landes-
prüfungsämtern für Juristen. 
Die Schwächen der Mischverwaltung bestehen in föderalen Verflech-
tungen von Aufgaben, Trägern, Kosten, Finanzierung und Verantwor-
tung. Damit einher gehen Intransparenz und Unwirtschaftlichkeit. 
Jüngste Entwicklungen in diversen Bereichen der Sozialverwaltung, 
bei Bildung und Forschung, Bundesfernstraßen, öffentlichem Perso-
nennahverkehr, Finanzhilfen, Steuern und beim Bevölkerungsschutz 
laufen dem bewusst verankerten Trennsystem entgegen. Die Abstim-
mungsprozesse bei Planung, Vollzug, Kontrolle, Rechnungslegung und 
Abrechnung erweisen sich bei den beteiligten Bundes- und Landesbe-
hörden als aufwendig und langwierig und führen zum Teil zu Doppel-
strukturen. Wenn der Bund in seinen Gesetzen sich selbst beschränkt 
und die Länder bei Entscheidungen einbezieht, wird obendrein die 
einheitliche Rechtsanwendung gefährdet.

Personalführung

Beamte und Angestellte in Behörden anzuleiten und zu beaufsichti-
gen, fordert das Führungspersonal von oben bis unten respektive vom 
Top-Management bis zum Junior-Management heraus. Wie gelingt 
es Vorgesetzten, Mitarbeiter zu Arbeitsleistungen zu bewegen? Die 
Instrumente Befehl und Gehorsam beim Militär sowie Weisung 
und strikte Erledigung in den zivilen Verwaltungen sind obsolet 
geworden. Personalführung versteht man nicht mehr als Ausübung 
der Disziplinargewalt, sondern im Sinne von Auftragsführung. Der 
Auftrag öffnet dem Auftragnehmer einen zumindest bescheidenen 
Handlungsspielraum und aktiviert beim Betroffenen verantwortli-
che Teilhabe. Der mitdenkende Mitarbeiter (Soldat, Beamter und 
Tarifbeschäftigter) wird als Leistungsträger anerkannt und zur Auf-
tragserfüllung stimuliert. Er empfindet einerseits Wertschätzung, 
andererseits kommt diese Personalführung seiner Selbstbestimmung 
entgegen. In Kenntnis des Zusammenhangs von Motivation und Ver-
halten haben viele Unternehmen längst rein finanzielle Leistungsan-
reize zugunsten partizipativer Führungsstile aufgegeben. Die erwei-
terte Mitwirkung bewirkt wiederum eine Abflachung übertriebener 
hierarchischer Organisationsstrukturen und Verfahrensverläufe, zum 
Teil auch eine Hinwendung zu Teamarbeit und zu sich selbst organi-
sierenden Netzwerken.
Für das Führungspersonal ist Personalführung allerdings nicht leich-
ter geworden. Im Gegenteil. An die Stelle der früher möglichen Fo-

kussierung auf den Einzelfall und die spezielle Aufgabe treten ganz-
heitliche Gestaltung und stärkere Berücksichtigung von Wirkungen 
auf Personen, Arbeitsprozesse und das Betriebsgeschehen insgesamt. 
Unter diesen Auspizien orientiert sich Personalführung an Zielset-
zungen und Eigenverantwortung, weniger an zentralem Herrschen 
und mehr an dezentraler Willensbildung und Entscheidung. Den 
Führungskräften obliegt es, den kreativen Mitarbeitern Wege zu bah-
nen, anders gesagt: Hindernisse abzuräumen, Ressourcen- und Resul-
tatsverantwortung zu übertragen und damit auch den Leistungs- und 
Kostendruck zu erhöhen. Als Führungskräfte müssen sie in der Regel 
kooperativ führen (Ausnahmen bei eng zu exekutierenden Aufgaben, 
in Grenzsituationen – etwa bei Gefahr in Verzug oder Polizeieinsät-
zen – und bei unwilligen Beschäftigten). Man verlangt von ihnen 
auch, dass sie transparente Verhältnisse schaffen, vorbildlich handeln 
und glaubwürdig sind. 

Verwaltungselite

Geht man davon aus, dass – dem Zeitgeist folgend – unter Eliten 
Machteliten verstanden werden, bilden die wichtigsten Entschei-
dungsträger in den Staatsverwaltungen die Verwaltungselite. Sie steht 
in modernen Demokratien neben anderen Funktionseliten, insbeson-
dere in Politik, Wirtschaft, Verbänden und Massenmedien, nicht zu 
vergessen die Eliten in Justiz, Militär, Kultur und Wissenschaft. In 
totalitären Staaten ist die Verwaltungselite Teil des Machtmonopols, 
das ansonsten keine weiteren Eliten zulässt bzw. sektorale Entschei-
dungsträger der Verwaltungselite zuordnet. 
Die Verwaltungselite lässt sich folgendermaßen kennzeichnen: Sie 
informiert und berät die Staatsorgane und dient ihnen zur Durch-
setzung von Gesetzgebung und Regierungspolitik in Staaten mit 
Gewaltenteilung oder zum Direktivenvollzug in totalitären Staaten. 
Zur Verwaltungselite zählen in Deutschland die Staatssekretäre in 
„systemrelevanten“ Ministerien und die Präsidenten gewichtiger 
Bundes- und Landesoberbehörden (Parlamentarische Staatssekre-
täre gehören hingegen zur politischen Elite). Die Verwaltungselite 
arbeitet der Politikelite eher im Hintergrund zu, ist dort aber unaus-
gesprochen einflussreich und kann sich durch ihr Herrschaftswissen 
gegenüber den anderen Eliten gut behaupten. Das konventionelle 
Anciennitätsprinzip hat häufig zur Folge, dass die Spitzenbeamten 
erst in vorgerücktem Alter in ihre Ämter berufen und bereits nach 
wenigen Jahren pensioniert werden. Durch den andauernden Perso-
nalwechsel erschöpft sich ihr Einfluss allerdings im laufenden Be-
trieb. Ausschlaggebende und umfassende Interventionen auf weite 
Sicht mit Wirkungen auf die gesamte Bevölkerung oder auf große 
Teile von ihr kann die Verwaltungselite nicht ausüben.
Fragt man nach der Zusammensetzung der „herrschenden Klasse“ 
– wie es in dem Sozial-, Politik-, Rechts- und Staatswissenschaften 
immer wieder geschieht –, dürften Angehörige der Verwaltungselite 
nur ausnahmsweise dazu gehören. Den Kreis der wirklich mächtigen 
100 bis 200 Personen in einem demokratischen Staat bilden wohl zur 
Hälfte langjährig aufgestiegene, prominente Repräsentanten der Po-
litikelite und speziell in Deutschland „höchste Richter“ mit ihren oft 
weitreichenden Entscheidungen für die Allgemeinheit. In die andere 
Hälfte teilen sich vergleichbare Spitzenvertreter der Machteliten aus 
Wirtschaft, großen Verbänden einschließlich Gewerkschaften und 
den Massenmedien.
Die übrigen Funktionseliten wirken im pluralistischen Machtgefüge 
zwar mit. Sie können aber weder originär noch maßgeblich eingreifen, 
weil sie von den herrschenden Eliten finanziell abhängen.
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Sachverhalt:

Der Gemeinderat der verbandsfreien Gemeinde Schorlenbach 
(17.000 Einwohner) kam am 10. Dezember zu einer Sitzung zusam-
men. Neben Bürgermeister Bodo Butter (B) waren 27 Ratsmitglieder 
erschienen.

Nach der Begrüßung der Anwesenden teilte B mit, dass Herr Tobias 
Tauber sein Mandat im Haupt- und Finanzausschuss aus persönli-
chen Gründen niedergelegt habe. Da bereits für den 05. Januar eine 
wichtige Sitzung dieses Gremiums terminiert ist, beschloss der Ge-
meinderat mit 17 Ja-Stimmen den Tagesordnungspunkt „Wahl eines 
Ersatzmitgliedes für den Haupt- und Finanzausschuss“ als TOP 4 
zusätzlich auf die Tagesordnung zu nehmen. Die übrigen anwesenden 
Ratsmitglieder haben sich diesbezüglich ihrer Stimme enthalten.

Im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung wurden folgende Ta-
gesordnungspunkte behandelt:

Unter TOP 1 stand die Beratung und Beschlussfassung über die Auf-
stellung des Bebauungsplanes „Im Bachgrund“ auf der Tagesordnung 
der Gemeinderatssitzung. Die Ausweisung dieses Baugebietes ist in 
Schorlenbach sehr umstritten. Bauinteressenten sehen in dem Bau-
gebiet eine Fläche, die eine sehr hohe Wohnqualität generieren wird. 
Die Gegner des Baugebietes befürchten erhebliche negative Aus-
wirkungen für den Naturhaushalt. Zu den Gegnern des Baugebietes 
gehören auch die 11 Mitglieder der B-Fraktion, die vor Beginn der 
Beratung dieses Tagesordnungspunktes aus Protest geschlossen den 
Sitzungssaal verlassen haben.
Darüber hinaus hat vor Beginn der Beratung dieses Tagesordnungs-
punktes auch Ratsmitglied Sabine Schneider den Sitzungstisch ver-
lassen, weil der Bruder ihres Ehemannes vor einigen Monaten im 
Plangebiet ein Grundstück mit dem Ziel erworben hat, dort mittel-
fristig ein Einfamilienhaus zu errichten. 
Nach ausführlicher Beratung hat der Gemeinderat beschlossen, zu 
den naturschutzrechtlichen Auswirkungen des geplanten Baugebietes 
ein Gutachten zu beauftragen. Erst nach Eingang dieser Stellungnah-
me soll der Gemeinderat über die Aufstellung des Bebauungsplanes 
abschließend entscheiden.

Unter TOP 2 beschäftigte sich der Gemeinderat mit der zusätzlichen 
Einstellung einer Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters für den Fachbe-
reich 3 „Bildung und Soziales“. Dieser Tagesordnungspunkt hat B auf 
Antrag der A-Fraktion auf die Tagesordnung aufgenommen. Diese 
vertritt die Auffassung, dass mit zwei Realschulen plus in Ganztags-

form in der Trägerschaft der verbandsfreien Gemeinde Schorlenbach 
die Notwendigkeit zur Einstellung einer zusätzlichen Mitarbeite-
rin/eines zusätzlichen Mitarbeiters besteht und das zu übertragende 
Aufgabengebiet eine Eingruppierung in Entgeltgruppe 10 TVöD 
rechtfertigt. B lehnt diesen Antrag entschieden ab. Nach seiner Auf-
fassung ist die Mitarbeiterzahl im Fachbereich 3 völlig ausreichend 
und derzeit vorhandene Arbeitsspitzen in spätestens drei Wochen 
abgearbeitet. 

Unter TOP 3 stand die Änderung der Hauptsatzung auf der Tages-
ordnung der Gemeinderatssitzung. In seinem Sachvortrag erläuterte 
B., dass dem Ersten Beigeordneten mit Wirkung vom 01. Januar der 
Geschäftsbereich „Immobilien und Facility Management“ übertragen 
werden soll. Dies würde nach § 13 Abs. 2 KomAEVO1 die Möglich-
keit eröffnen, dem Ersten Beigeordneten eine Aufwandsentschädi-
gung zu gewähren, deren Höhe in der Hauptsatzung zu bestimmen 
ist. In diesem Zusammenhang beantragte Ratsmitglied Manfred 
Mann (M) die Festsetzung einer Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 40 vom Hundert der Aufwandsentschädigung nach § 12 Abs. 1 
S. 1 KomAEVO. Ratsmitglied Albert Alles (A) hält eine Aufwands-
entschädigung in Höhe von 30 vom Hundert für angemessen und 
stellt einen entsprechenden Antrag. Nach intensiver Beratung führte 
die offene Abstimmung per Handzeichen über den Antrag von A 
zu 16 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 10 Stimmenthaltungen. B 
stellte anschließend fest, dass der Antrag nicht die notwendige Mehr-
heit gefunden hat und stellte nunmehr den Antrag von Ratsmitglied 
M in gleicher Form zur Abstimmung, die zu 17 Ja-Stimmen und 11 
Nein-Stimmen führte.
In der verbandsfreien Gemeinde Schorlenbach gilt die Musterge-
schäftsordnung (MGeschO)2 des Ministeriums des Innern, für Sport 
und Infrastruktur.

Aufgaben:

1.   War die Erweiterung der Tagesordnung zu Beginn der Gemein-
deratssitzung rechtmäßig?

2.   War der Gemeinderat bei der Beschlussfassung zu TOP 1 be-
schlussfähig?

3.   War Bürgermeister B verpflichtet dem Antrag der A-Fraktion zu 
entsprechen?

4.  Nehmen Sie gutachterlich zu der Behandlung des TOP 3 in der 
Sitzung des Gemeinderates am 10. Dezember Stellung. Gehen 
Sie dabei auf alle im Sachverhalt angesprochenen Aspekte ein und 
davon aus, dass der Gemeinderat bei den Abstimmungen organ-
zuständig und beschlussfähig war.

1  Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenäm-
ter (KomAEVO) vom 27.11.1997 (GVBl. S. 435), zuletzt geändert durch Lan-
desverordnung vom 24.02.2012 (GVBl. S. 14)

2  Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur 
vom 21.11.1994 (MinBl. S. 539 ber. 1996, S. 338), zuletzt geändert durch VV vom 
05.05.2009 (MinBl. S. 150)

Fallbearbeitungen

Ralf Schmorleiz*

Eine Gemeinderatssitzung in Schorlenbach
– Die Online-Fallbearbeitung** –

* Ralf Schmorleiz ist hauptamtlicher Dozent für Kommunalrecht und Öffentliches 
Dienstrecht an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz

** Die Besonderheit dieser Fallbearbeitung liegt darin, dass die Lösungshinweise 
sowie umfangreiche ergänzende Informationen unter www.dvp-digital.de zur 
Verfügung stehen. Die weiterführenden Hinweise sind durch 1  ff. gekenn-
zeichnet.

1
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A. Sachverhalt

Die 59-jährige alleinstehende Karla Klug (K) ist als beamtete Sozial-
arbeiterin (seit zwei Jahren Kreissozialdirektorin, Jahresbruttobezüge 
69.000 EUR) beim nordrhein-westfälischen Kreis Niedereifel tätig. 
Sie ist freiwillig in einer gesetzlichen Krankenkasse (AOK Rhein-
land/Hamburg) versichert. Es besteht dort keine Beitragsfreiheit und 
K erhält als Beamtin zu ihrem Krankenkassenbeitrag keinen Arbeit-
geberzuschuss nach § 257 SGB V. K hat seit Jahren keine Beihilfeleis-
tungen in Anspruch genommen. Nach einem notwendigen Kranken-
hausaufenthalt im Jahr 2015 als Privatpatientin (Unterbringung im 
Ein-Bett-Zimmer und Chefarztbehandlung) von einem Mittwoch 
bis zum darauffolgenden Montag erhält sie die nachfolgend auszugs-
weise dargestellten Rechnungen, die der Höhe nach angemessene 
Positionen enthalten.

a) Rechnung des Evangelischen Krankenhauses in Rheiningen 
(zugelassen nach § 108 SGB V):

Allgemeine Krankenhausleistungen nach 
Krankenhausentgeltgesetz 2.803,35 EUR

Gesondert berechnete Unterkunft und  
Verpflegung, Einbettzimmerzuschlag,  
5 Tage ohne Entlassungstag

514,05 EUR 

Eigenbeteiligung nach § 39 Abs. 4 SGB V; 
10,00 EUR je Kalendertag ./. 60,00 EUR

Erstattung durch AOK Rheinland/Hamburg ./. 2.743,35 EUR 

Summe 514,05 EUR

Einbettzimmerzuschlag gegenüber den allgemeinen Krankenhaus-
leistungen 102,81 EUR; Zweitbettzimmerzuschlag gegenüber den 
allgemeinen Krankenhausleistungen 60,15 EUR.

b) Rechnung des Chefarztes der Chirurgischen Abteilung des Evan-
gelischen Krankenhauses in Rheiningen:

Gesondert berechnete ärztliche Leistungen an 
6 Tagen

1.352,29 EUR

c) Rechnung des Chefarztes der Anästhesiologischen Abteilung des 
Evangelischen Krankenhauses in Rheiningen:

Gesondert berechnete ärztliche Leistungen an 
6 Tagen 297,69 EUR

Zwei Wochen nach Erhalt dieser Rechnungen wendet sich K an den 
Landrat des Kreises des Niedereifel, um eine Beihilfe zu erhalten.

B. Aufgabe

Prüfen Sie, ob der K eine Beihilfe zu gewähren ist!

C. Lösung 

Aufgabe 1

Der K ist eine Beihilfe zu gewähren, wenn die Voraussetzungen 
hierfür vorliegen. Bei der Entscheidung über die Gewährung einer 
Beihilfe handelt es sich um einen Verwaltungsakt nach § 35 Satz 1 
VwVfG NRW.

A. Materielle Voraussetzungen

I. Beihilfeberechtigung und Beihilfefähigkeit der Aufwendungen

1. Beihilfeberechtigung, Beihilfefähigkeit dem Grunde nach
Als Beamtin gehört K zum Kreis der beihilfeberechtigten Personen (§ 1 
Abs. 1 Nr. 1 BVO NRW); Anhaltspunkte für einen Ausschluss des Bei-
hilfeanspruchs nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 BVO NRW liegen nicht vor. Bei den 
Leistungen des Krankenhauses und bei den im Zusammenhang damit 
stehenden ärztlichen Leistungen handelt es sich um Aufwendungen für 
K als Beihilfeberechtigte (§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 1. Halbsatz lit. a BVO NRW) 
in einem Krankheitsfall (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 BVO NRW), die nach den 
Angaben im Sachverhalt notwendig (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 1 BVO NRW) 
und somit dem Grunde nach beihilfefähig sind (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 Sätze 1 
und 2 lit. a und b; § 2 Abs. 1 Nr. 1, 1. Halbsatz lit. a BVO NRW).

2. Beihilfefähigkeit der Höhe nach
a) Da das nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhaus nach dem 
Krankenhausentgeltgesetz abgerechnet hat, sind die allgemeinen 
Krankenhausleistungen mit Ausnahme der Zuzahlung nach § 39 
Abs. 4 SGB V (§ 3 Abs. 3 Satz 4 BVO NRW) beihilfefähig (§ 4 
Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 lit. a i.V.m. Satz 3 BVO NRW), also in Höhe von 
2.803,36 EUR ./. 60,00 EUR = 2.743,36 EUR.

b) Die Kosten für die gesondert berechnete Unterkunft sind nur in 
Höhe der Kosten für ein Zweibettzimmer abzüglich eines Betrages 
(Selbstbehalt) von 15,00 EUR je berechnetem Tag beihilfefähig (§ 4 
Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 lit. b BVO NRW). Die Differenz der Kosten 
zwischen dem hier in Anspruch genommenen Einbettzimmer und 
einem Zweitbettzimmer beträgt 5 x 102,81 EUR ./. 5 x 60,15 EUR = 
213,30 EUR; der Selbstbehalt beträgt 5 x 15,00 EUR = 75,00 EUR. 
Beihilfefähig ist also ein Betrag in Höhe von 514,05 EUR ./. 213,30 
EUR ./. 75 EUR = 225,75 EUR.

c) Die Kosten für die gesondert berechneten ärztlichen Leistungen sind 
abzüglich eines Betrages (Selbstbehalt) von 10,00 EUR je berechnetem 

Gerhard Lange*

Beihilfe für einen Krankenhausaufenthalt
– Fallbearbeitung aus dem Beihilferecht NRW –

* Städt. Verwaltungsdirektor Gerhard Lange ist am Studieninstitut für kommunale 
Verwaltung Düsseldorf tätig.
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Tag beihilfefähig (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 lit. b BVO NRW). Es wur-
den an sechs Tagen Leistungen erbracht, so dass der Selbstbehalt 6 x 
10 = 60,00 EUR beträgt. Beihilfefähig ist also ein Betrag in Höhe von 
1.352,29 EUR + 297,69 EUR ./. 60 EUR = 1.589,98 EUR.

Da K freiwillig in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert ist und 
als Beamtin zu ihrem Krankenkassenbeitrag auch keinen Arbeitge-
berzuschuss nach § 257 SGB V erhält, sind die Leistungen der Kran-
kenkasse nicht von diesen beihilfefähigen Aufwendungen abzuziehen 
(§ 3 Abs. 4 Satz 1 und 2 Nr. 1 BVO NRW).

3. Kein Ausschluss wegen Sach- oder Dienstleistung
Die Beihilfefähigkeit dieser Aufwendungen wird nicht durch § 3 
Abs. 3 Satz 1 BVO NRW ausgeschlossen; danach werden beim Er-
halt von Sach- und Dienstleistungen keine Beihilfen gewährt. Sach- 
und Dienstleistungen in diesem Sinne sind solche Leistungen, die 
dem Beihilfeberechtigten von einer gesetzlichen Krankenkasse über 
Dritte zur Verfügung gestellt oder von einer gesetzliche Krankenkas-
se unmittelbar selbst erbracht werden, wobei der Beihilfeberechtigte 
dabei nicht oder nur unwesentlich – in Form von (geringen) Eigen-
beteiligungen – mit Kosten belastet wird. Die hier für K verbleibende 
Kostenbelastung für den Krankenhausaufenthalt insgesamt ist aber 
(auch im Vergleich mit der Leistung der AOK) als wesentlich an-
zusehen, so dass die Leistung der Krankenkasse keine Sach- oder 
Dienstleistung im Sinne von § 3 Abs. 3 Satz 1 BVO NRW ist. Diese 
Leistungen stellen sich hier somit als Zuschuss der AOK dar (vgl. 
Landesamt für Besoldung und Versorgung NRW, Merkblatt Beihilfe 
für Nordrhein-Westfalen, Stand 03/2014, S. 15). Ein solcher Zu-
schuss ist auch nicht in § 3 Abs. 3 Satz 2 BVO NRW einer Sach- und 
Dienstleistung gleichgestellt, so dass die Gewährung einer Beihilfe 
nicht ausgeschlossen ist.

Es sind also insgesamt beihilfefähige Aufwendungen in Höhe von 
2.743,36 EUR + 225,75 EUR + 1.589,98 EUR = 4.559,09 EUR 
entstanden.

II. Höhe der Beihilfe

1. Bemessungssatz
Die Höhe der Beihilfe bemisst sich nach einem prozentualen Be-
messungssatz der beihilfefähigen Aufwendungen (§ 12 Abs. 1 Satz 1, 
1. Halbsatz BVO NRW); maßgeblich für die Höhe des Bemessungs-
satzes sind die Verhältnisse im Zeitpunkt der Krankenhausbehandlung 
(§ 12 Abs. 1 Satz 1, 2. Halbsatz i.V.m. § 3 Abs. 5 Satz 2 BVO NRW). 
Der für K maßgebliche Bemessungssatz beträgt nach § 12 Abs. 1 Satz 2 
lit. a i. V. m. Satz 3 BVO NRW 50 %, woraus sich eine Beihilfe in Höhe 
von 50 % x 4.559,09 EUR = 2.279,55 EUR errechnen würde. 

2. Kostendämpfungspauschale
Die Kürzung der Beihilfe um eine Kostendämpfungspauschale (§ 12a 
Abs. 1 Sätze 1 und 2, 1. Halbsatz BVO NRW) erfolgt bei Versiche-
rung in einer gesetzlichen Krankenkasse nicht (§ 12a Abs. 4 BVO 
NRW).

3. Belastungsgrenze
Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 BVO NRW dürfen die Selbstbehalte für 
gesondert berechnete Unterkunft und Verpflegung sowie gesondert 
berechnete ärztliche Leistungen (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 BVO 
NRW) im Kalenderjahr eine sog. Belastungsgrenze nicht über-

schreiten. Die Belastungsgrenze beträgt 1,5 % der Bruttojahres-
dienstbezüge. Diese belaufen sich bei K auf 69.000,00 EUR; 1,5 % 
davon sind 1.035,00 EUR. Die hier angesetzten Selbstbehalte in 
Höhe von 75,00 EUR + 60,00 EUR = 135,00 EUR überschreiten 
diesen Betrag nicht. Da A seit langem keine Beihilfeanträge gestellt 
hat, sind dazu auch keine im laufenden Jahr bereits angesetzten 
Selbstbehalte hinzuzurechnen, so dass die Belastungsgrenze nicht 
überschritten wird. 

4. Höchstbetrag
Nach § 12 Abs. 7 Satz 1 BVO NRW darf die Beihilfe zusammen 
mit den Leistungen einer Versicherung die dem Grunde nach bei-
hilfefähigen Aufwendungen nicht übersteigen. Dem Grunde nach, 
also ohne Betrachtung der Höhe nach beihilfefähig sind hier die 
allgemeinen Krankenhausleistungen, die gesondert berechnete Un-
terkunft und Verpflegung sowie die gesondert berechneten ärztli-
chen Leistung, also 2.803,35 EUR + 514,05 EUR + 1.352,29 EUR + 
297,69 EUR = 4.967,38 EUR. Es darf daher höchstens eine Beihilfe 
in Höhe von 4.967,38 EUR ./. 2.743,36 EUR = 2.224,02 EUR ge-
währt werden. 

III. Bestimmtheit

Die Festsetzung eines konkreten Geldbetrages entspricht dem Be-
stimmtheitsgebot (§ 37 Abs. 1 VwVfG NRW).

Zwischenergebnis: Der Beihilfeanspruch der K beträgt 2.234,02 EUR.

B. Formelle Voraussetzungen

I. Zuständigkeit, Verfahren

Über die Gewährung einer Beihilfe entscheidet als Festsetzungsstelle 
bei Beamten eines Gemeindeverbandes der Dienstvorgesetzte (§ 13 
Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 16 Abs. 1 Satz 1, 1. Halbsatz BVO NRW), 
im Falle der K als Beamtin eines Kreises (§ 1 Abs. 2 KrO NRW) 
also der Landrat des Kreises Niedereifel (§ 49 Abs. 1 Satz 1 KrO 
NRW). Beihilfen werden nur auf schriftlichen Antrag gewährt (§ 13 
Abs. 1 Satz 1, 1. Halbsatz; arg. aus 2. Halbsatz BVO NRW), der der 
zuständigen Festsetzungsstelle vorzulegen ist (§ 13 Abs. 2 Satz 1, 1. 
Halbsatz BVO NRW) und für den entsprechende Vordrucke zu ver-
wenden sind (§ 13 Abs. 2 Satz 2 BVO NRW). Daneben sind dem 
Antrag die entsprechenden Belege beizufügen; dabei sind, wenn keine 
elektronische Abbildung (Einscannen) und Speicherung der Belege 
erfolgt, Originalbelege vorzulegen (§ 13 Abs. 2 Satz 1, 1. Halbsatz; 
Abs. 11 Sätze 1 und 2, 1. Halbsatz BVO NRW). Es ist zu unterstellen, 
dass K einen Antrag unter Beachtung dieser Anforderungen gestellt 
hat. Soweit dem Antrag der K nicht in vollem Umfang entsprochen 
wird, wird ihr gegenüber eine Begünstigung abgelehnt, es erfolgt aber 
dadurch kein Eingriff in (bestehende) Rechte. Einer vorherigen An-
hörung nach § 28 Abs. 1 VwVfG NRW bedarf es somit nicht (umstr.).

II. Antragfrist, Mindestbetrag

Der Antrag muss spätestens ein Jahr nach der ersten Ausstellung 
der Rechnung gestellt werden (§ 13 Abs. 3 Satz 1, 1. Halbsatz BVO 
NRW). Die mit einem Beihilfeantrag geltend gemachten Aufwen-
dungen müssen insgesamt mehr als 200,00 EUR betragen (§ 13 
Abs. 4 Satz 1 BVO NRW). Diese Voraussetzungen liegen hier vor.
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III. Form

Da § 13 Abs. 6 BVO NRW von einem Beihilfebescheid spricht, 
dem nach dieser Vorschrift zudem eine Rechtsbehelfsbelehrung 
beizufügen ist, muss die Entscheidung über die Beihilfegewährung 
schriftlich erfolgen. Der Beihilfebescheid muss mit einer Begrün-
dung versehen werden (§ 39 Abs. 1 VwVfG NRW), soweit dem 
Beihilfeantrag nicht in voller Höhe entsprochen wird (§ 39 Abs. 2 
Nr. 1 VwVfG NRW). Er muss zudem die erlassende Behörde er-
kennen lassen (§ 37 Abs. 3 Satz 1 VwVfG NRW). Außerdem muss 
er grundsätzlich Unterschrift oder Namenswiedergabe der entschei-
dungsbefugten Person in der Behörde enthalten (§ 37 Abs. 3 Satz 1 
VwVfG NRW). Wird der Bescheid mit Hilfe automatischer Ein-

richtungen erlassen (d.h., es wird nicht nur ein Schreibprogramm 
benutzt, sondern der Bescheid wird nach Dateneingabe automatisch 
ausgeworfen), können Unterschrift und Namenswiedergabe fehlen 
(§ 37 Abs. 5 Satz 1 VwVfG NRW).

IV. Bekanntgabe

Der Beihilfebescheid ist der K als Beteiligter (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 
VwVfG NRW) bekanntzugeben (§ 41 Abs. 1 Satz 1, 43 Abs. 1 
VwVfG NRW).

Ergebnis: Gegenüber der K ist schriftlich eine Beihilfe in Höhe von 
2.234,02 EUR festzusetzen.

Sachverhalt 1 (Projektmanagement):

Der Bürgermeister Ihrer Stadt beauftragt Sie am 02. August dieses 
Jahres für die bevorstehende Einweihung des neuen Bürgerbüros 
Mobiliar zu bestellen. Er teilt Ihnen weiterhin mit, dass er 2 Tage 
vor der Einweihung, die am 31. August erfolgen soll, ein komplett 
eingerichtetes und sauberes Bürgerbüro erwartet und mit Ihnen die 
Räume inspizieren möchte. 
Sie wissen bisher noch nicht welche Möbel geeignet sind, welche 
Lieferzeiten zu berücksichtigen sind und wie weit der Umbau der 
Flächen fortgeschritten ist, die derzeit umgebaut werden. Zum Stand 
der Umbauarbeiten verschaffen Sie sich zunächst einen Überblick bei 
dem Bauleiter des Umbaus. Dieser gibt Ihnen für die noch ausstehen-
den Arbeiten seinen Arbeitsplan. 

Arbeitsplan des Bauleiters:

Zunächst Anstrich der Wände (3 Tage), dann Fußboden verlegen 
(4 Tage). Anschließend muss der Fußbodenkleber 3 Tage trocknen. 
Danach können die Fußleisten montiert werden (1 Tag). Im An-
schluss daran können die Elektriker in den Raum. Für das Anbringen 
der Steckdosen wird eine Fremdfirma beauftragt. Diese benötigt 1 
Tag. Der Hauselektriker führt die Montage der Beleuchtung durch 
und benötigt dafür 2 Tage.

Parallel zum Gespräch mit dem Bauleiter teilt Ihnen der Möbelliefe-
rant mit, dass die Lieferzeit der Möbel ab Bestellung 10 Tage betragen 
wird, für den Aufbau der Möbel 5 Tage einzuplanen sind und der Mö-
belaufbau erst beginnen kann, wenn alle Montagearbeiten erledigt sind. 
Die IT-Abteilung Ihres Hauses teilt Ihnen des Weiteren mit, dass der 
Aufbau der PC´s in dem möblierten Raum 2 Tage dauern wird. Für die 
Endreinigung veranschlagen Sie abschließend noch 1 Tag.

1.1 Wann müssen die Möbel spätestens bestellt werden?
1.2  Erstellen Sie eine Vorgangsliste aus den vorliegenden Infor-

mationen. Fügen Sie den Schritt der Bestellung zum spätesten 

Zeitpunkt in die Arbeitsaufgaben mit einer geplanten Dauer von 
1 Tag, die Lieferzeit mit einer Dauer von 10 Tagen und die An-
nahme der Möbel mit einer Dauer von 1 Tag ein.

1.3  Erstellen Sie einen Netzplan für alle Arbeiten, die noch zur Fer-
tigstellung des Bürgerbüros notwendig sind. Benutzen Sie dafür 
bitte den folgenden Netzplanknoten:

  Berechnen Sie die den frühesten Fertigstellungszeitpunkt für das 
Bürgerbüro (in Arbeitstagen; Zurechnungen für arbeitsfreie Wo-
chenenden müssen insofern nicht vorgenommen werden)

1.4  Wo verläuft der kritischen Pfad. Interpretieren Sie Ihr Ergebnis!
1.5  Um das Projekt zu beschleunigen wird überlegt, die Bestellung 

der Möbel vorzuziehen. Erstellen Sie eine neue Vorgangsliste, 
wenn die Bestellung der Möbel sofort vollzogen wird (T=0). Bil-
den Sie dann für die Vorgangsliste einen neuen Netzplan und 
ermitteln Sie zusätzlich den neuen kritischen Weg.

Um wie viel Tage könnte die Projektlaufzeit maximal verkürzt 
werden?
Wann wäre dann der früheste Fertigstellungszeitpunkt (Datum) für 
das Bürgerbüro? 

Rainer Gebhardt/ Matthias Kreft*

Verwaltungsmanagement und Organisation

* Prof. Dr. Rainer Gebhardt und Matthias Kreft sind Dozenten an der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung NRW.

Vorgangsbezeichnung

Dauer des Vorganges (D)
(z.B. Tage oder Stunden)

frühester Anfangs
zeitpunkt (FAZ)

spätester Anfangs
zeitpunkt (SAZ)

spätester End
zeitpunkt (SEZ)

Puffer (SAZFAZ)

frühester End
zeitpunkt (FEZ)
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Sachverhalt 2 (Organisation) :

Die Gesamtaufgabe einer Organisation ist in der Regel so umfang-
reich, dass sie nicht nur von einer Person erfüllt werden kann. Sie muss 
auf verschiedene Personen verteilt werden, wodurch ein Organisati-
onsgebilde entsteht, in dem alle Organisationsmitglieder ihre Teil-
aufgaben auf das Gesamtziel der Unternehmung auszurichten haben. 

2.1  Erläutern Sie bitte zunächst das organisatorische Konzept, mit 
welchem die Zuweisung von Teilaufgaben auf Organisationsmit-
glieder erfolgt. Gehen Sie dabei insbesondere auf den Zusam-
menhang von Stelle und Stelleninhaber ein.

2.2  Erläutern Sie, was unter der Aufgabenanalyse zu verstehen ist. 
Nennen Sie auch die Ziele der Aufgabenanalyse. 

2.3  Nach welchen Gliederungsmerkmalen und Gliederungsarten 
lassen sich die Aufgaben in einer Organisation gliedern. Erläu-
tern Sie die Merkmale und Gliederungsarten bitte mit Beispielen 
aus der Verwaltungspraxis.

2.4  Erläutern Sie die (formalen) Gestaltungsanforderungen an eine 
Aufgabenanalyse und benennen Sie die Gliederungsgrundsätze 
der Aufgabenanalyse.

Sachverhalt 3 (Organisation):

Ein Beschäftigter einer Kommunalverwaltung unterhält sich mit ei-
ner Kollegin aus dem Organisationsamt. Hier ein Ausschnitt aus der 
Unterhaltung: „Im letzten Jahr habe ich herausragende Leistungen 
erbracht. Das bestätigt auch meine Chefin. Sie meint, ich sollte für 
meine Arbeit mehr Geld bekommen. Der einfachste Weg ist es doch 
wohl, wenn Sie vom Organisationsamt meine Stelle höher bewerten“

3.1  Erläutern Sie das Konzept der Stellenbewertung. Kann das Or-
ganisationsamt so verfahren, wie der Kollege sich das vorstellt? 
Begründen Sie ausführlich.

3.2  Legen Sie kurz dar, welche Möglichkeiten der Stellenbewertung 
gegeben sind und welche Verfahren der Stellenbewertung in der 
öffentlichen Verwaltung Anwendung finden 

Lösungsskizze:

Sachverhalt 1 (Projektmanagement) :

Der Bürgermeister Ihrer Stadt beauftragt Sie am 02. August dieses 
Jahres für die bevorstehende Einweihung des neuen Bürgerbüros 
Mobiliar zu bestellen. Er teilt Ihnen weiterhin mit, dass er 2 Tage 
vor der Einweihung, die am 31. August erfolgen soll, ein komplett 
eingerichtetes und sauberes Bürgerbüro erwartet und mit Ihnen die 
Räume inspizieren möchte. 
Sie wissen bisher noch nicht welche Möbel geeignet sind, welche 
Lieferzeiten zu berücksichtigen sind und wie weit der Umbau der 
Flächen fortgeschritten ist, die derzeit umgebaut werden. Zum Stand 
der Umbauarbeiten verschaffen Sie sich zunächst einen Überblick bei 
dem Bauleiter des Umbaus. Dieser gibt Ihnen für die noch ausstehen-
den Arbeiten seinen Arbeitsplan. 

Arbeitsplan des Bauleiters:
Zunächst Anstrich der Wände (3 Tage), dann Fußboden verlegen (4 
Tage). Anschließend muss der Fußbodenkleber 3 Tage trocknen. Da-
nach können die Fußleisten montiert werden (1 Tag). Im Anschluss 

daran können die Elektriker in den Raum. Für das Anbringen der 
Steckdosen wird eine Fremdfirma beauftragt. Diese benötigt 1 Tag. 
Der Hauselektriker führt die Montage der Beleuchtung durch und 
benötigt dafür 2 Tage.

Parallel zum Gespräch mit dem Bauleiter teilt Ihnen der Möbel-
lieferant mit, dass die Lieferzeit der Möbel ab Bestellung 10 Tage 
betragen wird, für den Aufbau der Möbel 5 Tage einzuplanen sind 
und der Möbelaufbau erst beginnen kann, wenn alle Montagearbeiten 
erledigt sind. Die IT-Abteilung Ihres Hauses teilt Ihnen des Weite-
ren mit, dass der Aufbau der PC´s in dem möblierten Raum 2 Tage 
dauern wird. Für die Endreinigung veranschlagen Sie abschließend 
noch 1 Tag.

Frage 1: Wann müssen die Möbel spätestens bestellt werden?
Rückwärtsrechnung:
–  Alles muss am 29. August fertig sein (Inspektion mit Bürgermeis-

ter)
–  Die zur Verfügung stehende Zeit läuft vom 02. August bis zum 

29. August. 
 Zur Verfügung stehende Zeit also = 27 Tage
– Nach dem Empfang der Möbel werden noch 8 Tage benötigt
 –  Aufbau der Möbel 5 Tage
 –  IT-Installation 2 Tage
 –  Endreinigung 1 Tag
–  Die Bestellung muss also spätestens 20 Tage vor Projektende oder 

7 Tage nach Projektbeginn erfolgen. (8 Tage Montage nach Lie-
ferung, Annahme Möbel 1 Tag, Lieferzeit Möbel 10 Tage, Bestel-
lung Möbel 1 Tag)

Bestellung spätestens also am 09. August oder am 7. Tag nach Pro-
jektbeginn.

Frage 2: Erstellen Sie eine Vorgangsliste aus den vorliegenden In-
formationen . Fügen Sie den Schritt der Bestellung zum spätesten 
Zeitpunkt in die Arbeitsaufgaben mit einer geplanten Dauer von 
1 Tag, die Lieferzeit mit einer Dauer von 10 Tagen und den Empfang 
der Möbel mit einer Dauer von 1 Tag ein .

Kennzeichnung 
des Vorgangs

Bezeichnung des  
Vorgangs

Vorgänger Dauer

A Anstrich Wände – 3

B Fußboden verlegen A 4

C Bestellung Möbel
(spätester Termin)

B 1

D Lieferzeit Möbel C 10

E Annahme Möbel D 1

F Trocknung Fuß bodenkleber B 3

G Montage Fußleisten F 1

H Anbringung Steck dosen 
Fremdfirma

G 1

I Montage Beleuchtung
Eigener Elektriker

G 2

J Montage Möbel I, H, E 5

K Aufbau PC's J 2

L Reinigung der Räume K 1
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Frage 3: Erstellen Sie einen Netzplan für alle Arbeiten, die noch zur Fertigstellung des Bürgerbüros notwendig sind . Berechnen Sie die den 
frühesten Fertigstellungszeitpunkt für das Bürgerbüro (in Arbeitstagen; Zurechnungen für arbeitsfreie Wochenenden müssen insofern 
nicht vorgenommen werden)

Berechnungsvorschrift für den Netzplan: 

P=SAZ-FAZ
SAZ=SEZ-D
FEZ=FAZ+D
Vorwärtsrechnung mit Ermittlung von FAZ, D, FEZ
FEZ-Wert wird im Nachfolgeknoten als FAZ-Wert übernommen.

Rückwärtsrechnung angefangen am letzten Knoten.
Übertragung des SAZ-wertes auf den Vorgänger SEZ-Wert (Wenn zwei Knoten vorhanden, wird immer der früheste Wert auf den Vorgänger 
übertragen!).

Frage 3: Netzplan
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Frage 4: Wo verläuft der kritische Pfad? Interpretieren Sie Ihr Ergebnis!

Frage 4: Kritischer Weg = A-B-C-D-E-J-K-L

Die Bestellung, die Lieferzeit und die Annahme der Möbel kennzeichnen im Wesentlichen den kritischen Weg und stellen damit auch das 
Optimierungspotenzial dar. Die Bestellung der Möbel könnte vorgezogen werden.
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Frage 5: Um das Projekt zu beschleunigen wird überlegt, die Bestel-
lung der Möbel vorzuziehen . Erstellen Sie eine neue Vorgangsliste, 
wenn die Bestellung der Möbel sofort vollzogen wird (T=0) .
Bilden Sie dann für die Vorgangsliste einen neuen Netzplan und 
ermitteln Sie zusätzlich den neuen kritischen Weg .

Um wie viel Tage könnte die Projektlaufzeit maximal verkürzt werden?
Wann wäre dann der früheste Fertigstellungszeitpunkt (Datum) für 
das Bürgerbüro? 

Vorgangsliste neu bei Bestellung T=0

Kennzeichnung 
des Vorgangs

Bezeichnung des Vorgangs Unmittelbarer 
Vorgänger

Dauer

A Anstrich Wände – 3

B Fußboden verlegen A 4

C Bestellung Möbel
(spätester Termin)

– 1

Kennzeichnung 
des Vorgangs

Bezeichnung des Vorgangs Unmittelbarer 
Vorgänger

Dauer

D Lieferzeit Möbel C 10

E Annahme Möbel D 1

F Trocknung Fußbodenkleber B 3

G Montage Fußleisten F 1

H Anbringung Steckdosen 
Fremdfirma

G 1

I Montage Beleuchtung
eigene Elektriker

G 2

J Montage Möbel I, H,E 5

K Aufbau PC's J 2

L Reinigung der Räume K 1

Netzplan und Berechnung Zur Frage 5: Der Netzplan hat gemäß der 
Vorgangsliste 2 Startvorgänge (A und C).
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Frage 5: Netzplan, wenn Bestellung zum Zeitpunkt T=0

Kritischer Weg = A-B-F-G-I-J-K-L
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Der kritische Weg verändert sich auf: A-B-F-G-I-J-K-L
Demnach verkürzt sich die Projektlaufzeit um 7 Tage.
Der früheste Fertigstellungszeitpunkt wäre dann der 22.08.14

Sachverhalt 2 (Organisation):

Die Gesamtaufgabe einer Organisation ist in der Regel so umfang-
reich, dass sie nicht nur von einer Person erfüllt werden kann. Sie 
muss auf verschiedene Personen verteilt werden, wodurch ein Orga-
nisationsgebilde entsteht, in dem alle Organisationsmitglieder ihre zu 
erfüllenden Teilaufgaben auf das Gesamtziel der Unternehmung/des 
Betriebes auszurichten haben. 

Frage 1: Erläutern Sie bitte zunächst was unter einer „Stelle“ zu 
verstehen ist und den Zusammenhang der oben angeführten ziel-
gerichtet handelnden Organisationsmitglieder zu einer Stelle . (Zu-
sammenhang von Stelle und Stelleninhaber) 

Die Stelle ist die kleinste organisatorische Einheit einer Organisation. 
Sie ist damit das Grundelement der Aufbauorganisation, also des 
organisatorischen Gebildes, welches das Gesamtziel der Unterneh-
mung/des Betriebes erfüllen soll.

Eine Stelle definiert sich im Wesentlichen durch vier Aspekte. 
–  Zum einen werden der Stelle die Teilaufgaben dauerhaft zugewie-

sen, wodurch sie sich von anderen Stellen dauerhaft abgrenzt.
–  Weiterhin werden der Stelle formale Rechte und Befugnisse 

(Kompetenzen) zur Aufgabenerledigung zugewiesen (Ausfüh-
rungskompetenz, Entscheidungskompetenz, Weisungs- und 
Kontrollkompetenz für Instanzen)

–  Für die Stellenbildung wird drittens (grundsätzlich) eine anonyme, 
gedachte, mit Normalleistung arbeitende Person unterstellt. Das 
gilt sowohl für den Umfang der Arbeitsleistung, als auch für das 
Anspruchsniveau der zu erfüllenden Aufgaben. 

–  Die übertragenen Kompetenzen sind viertens von den Stellenin-
habern zu verantworten. (Handlungsverantwortung, Ergebnisver-
antwortung, Führungsverantwortung)

Für die Stellenbildung spielen insofern die Fähigkeiten, Fertigkei-
ten oder Kenntnisse bestimmter, konkreter Personen zunächst keine 
Rolle. Lediglich dann, wenn es in hohem Maße sinnvoll ist, diese 
speziellen Fähigkeiten, Fertigkeiten oder Kenntnisse einer Person für 
die Organisation nutzbringend einzusetzen, kann eine Stellenbildung 
aus dem versachlichten Personenbezug herausgenommen werden und 
die Stelle konkret auf eine Person zugeschnitten werden. Dabei ist 
natürlich zu Überschneidungsfreiheit mit den anderen Stellen zu 
gewährleisten. 

Frage 2: Erläutern Sie, was unter der Aufgabenanalyse zu verstehen 
ist . Nennen Sie auch die Ziele der Aufgabenanalyse .

Die Aufgabenanalyse zerlegt eine betriebliche Aufgabe in Teilaufga-
ben oder Handlungen. Dabei wird von den Oberzielen immer klein-
teiliger, hin zu Teilzielen differenziert. Auch wird von Gesamtaufgabe 
des Unternehmens bis zu Teilaufgaben unterschieden. 
Im Rahmen der Aufgabenanalyse wird schrittweise die Gesamtauf-
gabe in ihre einzelnen Bestandteile zerlegt bzw. aufgespalten.

Ziele der Aufgabenanalyse1

•  Komplexe Aufgaben werden in überschaubare und handhabbarere 
Elemente aufgeteilt.

•  Vollständige Erfassung aller Aufgaben der Organisation.
•  Das Ergebnis der Aufgabenanalyse ist der Ausgangspunkt für die 

Zuordnung von Teilaufgaben zu Personen/Stellen und dann zu 
einer Aufbauorganisation.

•  Weiterhin soll die Aufgabenanalyse die Gesamtaufgabe so aufspal-
ten, dass deren Kombination zu Stellen eine sinnvolle Gliederung 
und Ordnung der betrieblichen Handlungsprozesse ergibt.

•  Systematische Zerlegung von Aufgaben in deren einzelne Be-
standteile.

•  Als Ergebnis der Aufgabenanalyse steht ein gegliedertes System 
von Teilaufgaben.

•  Identifizierung von Eigenarten und Besonderheiten der jeweiligen 
Aufgabe.

Frage 3: Nach welchen Gesichtspunkten (auch Gliederungsmerk-
male oder Gliederungsarten genannt) lassen sich die Aufgaben in 
einer Organisation gliedern . Erläutern Sie bitte mit Beispielen aus 
der Verwaltungspraxis .

Die komplexe Gesamtaufgabe einer Organisation oder Organisa-
tionseinheit kann nach fünf Gesichtspunkten in Teilaufgaben zer-
gliedert werden.2

Nach folgenden Gliederungsgesichtspunkten wird unterteilt:
Sachlich nach Verrichtung und Objekt und formal nach Rang, Phase 
und Zweck.
Gliederungsarten sind:

Verrichtung: Jede Aufgabe bedarf zu ihrer Erfüllung einer Verrich-
tung (Tätigkeit). Die Verrichtungsanalyse gliedert Aufgaben nach 
Tätigkeitsarten. Sie bezeichnet die Art der Leistung (Tätigkeit bzw. 
Aktivität), die erbracht werden soll.3
Beispiel: 
Gliederung des kommunalen Immobilienmanagements in einen 
kaufmännischen und einen Technischen Bereich.
Objekt:
Jede Verrichtung muss an einem Objekt vorgenommen werden.
Die Objektanalyse gliedert die Aufgaben nach Objektarten, z.B. Glie-
derung des kommunalen Immobilienmanagements in den Bereich 
Mietwohnhäusern sowie den Bereich an kommunalen Gebäuden.

Die Gliederung von Aufgaben sowohl nach dem Verrichtungsgesichts-
punkt als auch nach dem Objektgesichtspunkt kann differenziert werden. 
So kann differenziert werden, ob alle Verrichtungen/Objekte zu berück-
sichtigen sind, damit die Aufgabe vollständig erledigt ist, oder nur einige 
der Verrichtungen/Objekte zur vollständigen Aufgabenerfüllung ausrei-
chen. Im ersten Fall handelt es sich um eine „Und-Gliederung“, im zwei-
ten Fall um eine „Oder-Gliederung“. Bei der „Oder-Gliederung“ kann 
weiterhin berücksichtigt werden, ob nur einige Alternativen zu berück-
sichtigen sind, weil sich die Alternativen ausschließen (Exklusiv – Oder) 
oder auch alle Alternativen gewählt werden können (Inklusiv – Oder). 

1  Vgl. hierzu W. Pippke; A. Gourmelon; H.-E. Meixner ; B. Mersmann: Organisation, 
S. 56;,Carl Heymann Verlag, 2. Auflage 2005

2  Vgl. hierzu ebd Seite 97
3  Vgl. hierzu A. Gourmelon et al: Management im öffentlichen Sektor; Organisati-

onen steuern-Strukturen schaffen- Prozesse gestalten, S. 106, 1. Auflage 2011 
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Rang: 
Die Grundlage der Ranganalyse ist die Einsicht, dass jeder Ausfüh-
rungsaufgabe eine Entscheidungsaufgabe vorhergehen muss. Dabei 
werden die grundsätzlichen Sachbearbeiter-/Vorgesetztenaufgaben 
genauer analysiert.
Beispiel Verkäufe von Grundstücken:
Personelle Trennung von Entscheidung (Vorgesetzter) und Aus-
führung (Mitarbeiter):
Die Entscheidung des Vorgesetzten ist, welches Grundstück ver-
kauft wird. Die Durchführung des Verkaufs erfolgt durch den Mit-
arbeiter.

Phase
Die Phasenanalyse gliedert die Aufgabenerfüllung nach den drei 
Phasen: Planung, Durchführung und Kontrolle. Primär ist hierbei 
der Sachaspekt und nicht der Zeitaspekt.
Beispiel Prozessgestaltung Personalmanagement:
1. Ermittlung des Personalbedarfs
2. Stellenausschreibung
3. Eignungsbeurteilung
4. Stellenbesetzung

Zweck
Grundsätzlich gliedert dieses Merkmal die Gesamtaufgabe in eine 
unmittelbare Zweckaufgabe (Primäraufgabe) oder in sekundäre 
Aufgaben, die zur Unterstützung der Primäraufgaben notwendig 
sind. 
Beispiel: 
Primäraufgabe: Vorhaltung und Vergabe von Asylbewerberunter-
künfte.
Sekundäraufgabe: Bauliche Instandhaltung von Asylbewerberun-
terkünften.

Frage 4: Erläutern Sie die (formalen) Gestaltungsanforderungen 
an eine Aufgabenanalyse und benennen Sie die Gliederungsgrund-
sätze der Aufgabenanalyse .

Das Ergebnis der Aufgabenanalyse wird in einem Aufgabenglie-
derungsplan, auch Aufgabenkatalog oder Aufgabenstrukturbild 
genannt, festgehalten.

Für das Aufgabenstrukturbild gibt es bestimmte Symbole, die Aus-
sagen zur Aufgabenanalyse unterstreichen.4 (formale Gestaltungs-
anforderungen)
–  Unausgefüllte Kreise als Schlusspunkt der Analyse verdeutlichen, 

dass diesen Bereichen innerhalb der vorliegenden Analyse nicht 
weiter nachgegangen wird. (Evtl. aber in einer gesonderten Ana-
lyse)

–  Ausgefüllte Kreise als Schlusspunkt der Analyse verdeutlichen, 
dass die Analyse abgeschlossen ist.

–  Alle eingerahmten Teilaufgaben werden im Zuge der Aufgaben-
analyse weiter untersucht.

–  Die Darstellung erfolgt auf dem Analyseblatt von links nach 
rechts

4  Vgl. hierzu A. Gourmelon et al: Management im öffentlichen Sektor; Organisati-
onen steuern – Strukturen schaffen – Prozesse gestalten, S. 106, 1. Auflage 2011 

Gliederungsgrundsätze:5

Grundsatz der Vollständigkeit oder der Inhaltsgleichheit
Die Gliederung muss stets gewährleisten, dass sämtliche möglichen 
Ausprägungen des vorrangegangenen Gliederungspunktes berück-
sichtig wurden.
Wird z.B. das Personal einer Behörde analysiert und werden dabei 
nur die Beamten betrachtet, nicht aber die Beschäftigten, so liegt hier 
ein Verstoß gegen den Grundsatz der Vollständigkeit bzw. Inhalts-
gleichheit vor.

Grundsatz der Einheitlichkeit
Bei jedem Gliederungspunkt darf nur nach einem Gliederungsge-
sichtspunkt (auch Gliederungsmerkmal oder Gliederungsart ge-
nannt) gegliedert werden.

Wird z.B. der Erwerb von Büromöbeln danach analysiert, welche 
Büromöbel zu beschaffen sind (Tische, Stühle, Schreibtische etc.), 
so ist die Frage, wie diese Büromöbel zu beschaffen sind (kaufen, 
mieten, leasen etc.), nicht in diesen Gliederungspunkt integrierbar. 
Dafür muss ein eigener Gliederungspunkt eingefügt werden.

Grundsatz der Gliederungstiefe statt Gliederungsbreite
Die Gliederungsbreite sollte nicht mehr als 7 Elemente enthalten. 
Sofern mehr als 7 Elemente zu berücksichtigen sind, soll eine neue 
Gliederungsebene geschaffen werden. Teilweise wird empfohlen zur 
Wahrung der Übersichtlichkeit nur einmal innerhalb der Analyse 
zwischen den Gliederungsgesichtspunkten „Verrichtung“ und “Ob-
jekt“ zu wechseln.

Sachverhalt 3 (Organisation):

Ein Beschäftigter einer Kommunalverwaltung unterhält sich mit einer 
Kollegin aus dem Organisationsamt. Hier ein Ausschnitt aus der Unter-
haltung: „Im letzten Jahr habe ich herausragende Leistungen erbracht. 
Das bestätigt auch meine Chef in. Sie meint, ich sollte für meine Arbeit 
mehr Geld bekommen. Der einfachste Weg ist es doch wohl, wenn Sie vom 
Organisationsamt meine Stelle höher bewerten“

Frage 1: Erläutern Sie das Konzept der Stellenbewertung . Kann das 
Organisationsamt so verfahren, wie der Kollege sich das vorstellt? 
Begründen Sie ausführlich .

Zur Personalhoheit einer Behörde gehört die Befugnis, eigene 
Dienstkräfte für die Erfüllung der wahrzunehmenden Aufgaben an-
zustellen. Die den Mitarbeitern für ihre Aufgabenwahrnehmung zu 
gewährenden Entgelte richten sich dabei nach der Wertigkeit der er-
füllten Aufgaben, leiten sich also jeweils aus dem Tätigkeitsprofil der 
bekleideten Stelle ab. Daraus folgt, dass die Stellen der Mitarbeiter 
bewertet werden müssen.

Die Ausübung dieser Befugnis ist für Beamte durch bundes- und 
landesrechtliche Bestimmungen, für Beschäftigte durch Tarifrecht 
geregelt.

5  Vgl. hierzu W. Pippke; A. Gourmelon; H.-E. Meixner ; B. Mersmann: Organisation, 
S. 56;,Carl Heymann Verlag, 2. Auflage 2005
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Unter Stellenbewertung versteht man demgemäß die Ermittlung des 
Wertes aller einer Stelle durch Aufgabenverteilung (Aufgabensynthe-
se) zugeordneten Tätigkeiten und Funktionen. Für die Wertermitt-
lung werden unterschiedliche Bewertungsmerkmale berücksichtigt, 
z.B. den Grad der Verantwortung, geistige und körperliche Anforde-
rungen sowie die Arbeitsbedingungen. 

Objekt der Stellenbewertung ist also der Stelleninhalt, die Gesamt-
heit der einer Stelle übertragenen Tätigkeiten, Befugnisse und Ver-
antwortlichkeiten.

Angaben hierüber enthält die Stellenbeschreibung. Falls nicht vor-
handen sind ggf. Erhebungen notwendig. In einem abschließenden 
Schritt wird dann der Gesamtwert der Stellenbewertung einer Be-
soldungs- bzw. Entgeltgruppe zugeordnet. 

Die Stellenbewertung bestimmt damit die Bezahlung der Mitarbeiter 
der Verwaltung. 

Eine Einstufung des Stelleninhabers in eine Besoldungs- oder Ent-
geltstufe aufgrund seiner besonderen persönlichen Qualitäten oder 
Verdienste entspricht nicht dieser Systematik und ist nicht gestattet. 
Auch die Aufwertung der Stelle aufgrund besonderer persönlicher 
Leistungen ist nicht möglich, wenn sich am Aufgabezuschnitt der 
Stelle nichts geändert hat. 

Frage 2: Legen Sie kurz dar, welche Möglichkeiten der Stellenbe-
wertung gegeben sind und welche Verfahren der Stellenbewertung 
in der öffentlichen Verwaltung Anwendung finden .

Es gibt folgende Stellenbewertungsverfahren:

Die Bewertung 
der Gesamt
anforderungen  
erfolgt …

Summarisch: 
Bewertung der Gesamtanfor
derungen als Gesamtes

Analytisch: 
Bewertung der Einzel kriterien 
der Gesamtanforderungen 
und Bildung einer Wertsumme

Reihung Rangfolgeverfahren
Alle Gesamtanforderungen wer
den als Ganzes verglichen und in 
eine Rangfolge gebracht.

Rangreihenverfahren
Die Einzelkriterien der  
Gesamtanforderungen werden 
verglichen und einer Rangreihe 
zugeordnet.

Stufung Katalogverfahren/ 
Lohngruppemethode
Alle Gesamtanforderungen wer
den als Ganzes mit Richtbeispie
len verglichen und zugeordnet.

Wertzahlenverfahren
Die Einzelkriterien der Gesamt
anforderungen werden nach  
einem gewichteteten Schema 
(Wertzahlen) bewertet.

In Anlehnung an: Gourmelon/Mroß/Seidel, 2011, S. 141

Für die Bewertung der Beamtenstellen ist grundsätzlich nicht fest-
gelegt, wie diese Bewertung zu erfolgen hat. Das Bundesbesoldungs-
gesetzt (BBesG) regelt lediglich, dass eine Bewertung erfolgen muss.

In der Praxis wird meist das von der KGSt entwickelte (Stufen-)
Wertzahlenverfahren angewandt.6 

Für die Beschäftigten erfolgt die Stellenbewertung nach dem summari-
schen Gruppierungsverfahren/Katalogverfahren. Dem Problem Rech-
nung tragend, dass sich die Tarifparteien im öffentlichen Dienst bisher 
nicht auf neue Regelungen zum Eingruppierungsrecht einigen konnten, 
erfolgt die Bewertung der Stellen von Tarifbeschäftigten nach wie vor 
nach den Bestimmungen des Bundesangestelltentarifvertrages (BAT).

6  R. Paulic: Verwaltungsmanagement und Organisation, S. 216ff;,Verlag für Ver-
waltungswissenschaften, 2. Auflage 2012

Jürgen Vahle*

Das lästige Fahrtenbuch
– Fallbearbeitung aus dem allgemeinen Verwaltungsrecht mit Bezügen zum Polizei und Ordnungsrecht –

Sachverhalt:

Der in der Modebranche tätige und in Bielefeld ansässige Unter-
nehmer Robert Reissen (R) ist Halter eines roten Ferrari. Bei einer 
Radarkontrolle durch das Ordnungsamt der Stadt Bielefeld am 4. 2. 
2015 wurde festgestellt, dass mit dem Fahrzeug die zulässige Höchst-
geschwindigkeit von 50 km/h um 16 km/h überschritten wurde. Das 
Foto, das die Überwachungskamera erstellt hatte, war allerdings der-
art unscharf, dass der Fahrer nicht erkennbar war.
Zwei Monate später übersandte die Ordnungsbehörde den üblichen 
Anhörungsbogen an R.
Dieser erklärte, der Ferrari werde auch von seiner Ehefrau Carmela, 
seiner Tochter Mercedes und seinem Sohn Austin gefahren; er könne 
sich nach so langer Zeit nicht mehr erinnern, wer an dem damaligen 
Tag mit seinem Auto in die Stadt gefahren sei. Im Übrigen gehörten 
noch ein Maserati, zwei Mercedes der S-Klasse, ein Porsche 911 und 

ein BMW X 6 zu seinem privaten Fahrzeugbestand. Alle Fahrzeuge 
würden auch von Familienangehörigen gefahren.

Daraufhin wurde das Bußgeldverfahren gegen R mit Bescheid vom 
10. 4. 2015 eingestellt.

Am 26. 3. 2015 fiel ein VW Golf auf, mit dem innerorts die zuläs-
sige Höchstgeschwindigkeit um 41 km/h überschritten wurde. Das 
von der Überwachungskamera aufgenommene Foto war ebenfalls 
unbrauchbar, so dass auch in diesem Fall der Fahrer nicht festgestellt 
werden konnte. Der Golf war als „Firmen-Pkw“ auf R zugelassen. Auf 
telefonische Nachfrage des Ordnungsamtes erklärte R am 2. 4. 2015, 
er benutze niemals Firmenfahrzeuge. Diese (zutreffende) Aussage 
wurde später von verschiedenen Beschäftigten des R bestätigt.
Am 7. 4. 2015 suchte ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Ge-
schäftsräume des R auf, um zu klären, wer von den Beschäftigten den 
Golf am 26. 3. 2015 zu der fraglichen Zeit des Verkehrsverstoßes 
benutzt hatte. Der Verwalter des Firmen-Fuhrparks konnte jedoch – * Prof. Dr. J. Vahle lehrt an einer Fachhochschule in NRW.
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mangels entsprechender Dokumentation – nicht ermitteln, wer den 
fraglichen Golf am „Tattage“ gefahren hatte.

Das Ordnungsamt der Stadt Bielefeld erließ unter dem 20. 4. 2015 
gegen R nach Anhörung formell ordnungsgemäß einen Bescheid, 
wonach R für die Dauer von 18 Monaten für alle auf ihn zugelassenen 
Fahrzeuge ein Fahrtenbuch zu führen habe. 

Der Bescheid, dem eine korrekte Rechtsmittelbelehrung beigefügt 
war, wurde am 22. 4. 2015 mittels Zustellungsurkunde zugestellt. R, 
der sich zu diesem Zeitpunkt auf eine Fernsehsendung vorbereitete, 
kümmerte sich nicht um die Angelegenheit. 
Am 20. 5. 2014 besprach R die Sache mit seiner im zweiten Semester 
Jura studierenden Tochter. Diese erklärte ihm, ein Fahrtenbuch sei in 
§ 31a StVZO vorgesehen; die Voraussetzungen für die Anordnung 
seien wohl erfüllt und sie glaube nicht, dass man dagegen erfolgreich 
vorgehen könne. 
Daraufhin unternahm R nichts, sondern begann das Fahrtenbuch 
zu führen.

Zwei Wochen später – als ihm die Führung des Fahrtenbuches schon 
sehr lästig geworden war – las er in einem Heft eines Automobilclubs, 
dass ein Fahrtenbuch nicht verlangt werden dürfe, wenn es sich nur 
um einen einmaligen und geringfügigen Verstoß handele und die 
Behörde sich nicht zeitnah um Aufklärung bemüht habe.

Daraufhin schrieb R unter dem 8. 6. 2015 an das Ordnungsamt, legte 
Kopie des Artikels bei und bat um Aufhebung des Bescheides vom 
20. 4. 2015. Er wies insbesondere darauf hin, dass er bisher im Stra-
ßenverkehr nicht negativ aufgefallen sei.

Mit Schreiben vom 11. 6. 2005 erhielt R folgende Antwort:

Stadt Bielefeld

– Der Oberbürgermeister –
Ordnungsamt
Az.: R1/15

Sehr geehrter Herr Reissen,

bei Straßenverkehrsangelegenheiten handelt es sich um massenhaft 
zu erledigende Vorgänge, so dass das Ordnungsamt auch mit Rück-
sicht auf die aktuelle personelle Auslastung nicht in der Lage ist, sie 
nach bestandskräftigem Abschluss zu überprüfen. Ohne eine nähere 
Überprüfung ist es mir aber nicht möglich, die Fahrtenbuchanord-
nung vom 20. 4. 2015 aufzuheben. 

Sie hatten im Übrigen die Möglichkeit, die Anordnung entspre-
chend der Rechtsbehelfsbelehrung innerhalb einer Monatsfrist 
klageweise anzufechten. Diese Rechtsschutzmöglichkeit haben Sie 
jedoch nicht genutzt. Im Übrigen ist davon auszugehen, dass die 
Schwere der mit Ihren Fahrzeugen begangenen Verstöße die An-
ordnung rechtfertigt.

Ich bedauere, Ihnen keinen günstigen Bescheid erteilen zu können, 
und verbinde das mit dem Hinweis, dass Sie weiterhin verpflichtet 
sind, das Fahrtenbuch zu führen. 

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Pedes 
Stadtamtmann 

Der erboste R wandte sich daraufhin an seinen Anwalt Dr. Nullus (N) 
mit dem Auftrag, die Behörde „zur Raison zu bringen“.
N verfasste auftragsgemäß unter dem 18. 6. 2005 folgendes – beim 
Ordnungsamt am 22. 6. 2015 eingegangenes – Schreiben:

Dr. Bertold Benz
Rechtsanwalt und Notar 
Winckelgasse 13
33 602 Bielefeld

Stadt Bielefeld
– Ordnungsamt –
Postfach

Reisen./. Stadt Bielefeld
Bescheide vom 20. April 2015 und vom 11. Juni 2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich namens und in Vollmacht meines Mandanten, 
Herrn Robert Reissen, die Anordnung der Fahrtenbuchanordnung 
aufzuheben.

Begründung 

Die Auferlegung eines Fahrtenbuches kommt bekanntlich nur dann 
in Betracht, wenn Verkehrsvorschriften in nennenswertem Umfang 
verletzt worden sind. Zwischen Verstoß und Maßnahme muss ein 
angemessenes Verhältnis bestehen. Der verfassungsrechtliche Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit wird durch die Fahrtenbuchauflage für 
sämtliche Fahrzeuge meines Mandanten gröblich verletzt.
Bezüglich der privaten Fahrzeuge, die insbesondere von der Ehefrau 
meines Mandanten und seinen Kindern benutzt werden, steht mei-
nem Mandanten zudem ein Zeugnisverweigerungsrecht zu. Damit ist 
es unvereinbar, ihn gewissermaßen durch die „Hintertür“ zu bestrafen. 

Mein Mandant ist viel beschäftigter Unternehmer und verfügt über 
eine Vielzahl privater Fahrzeuge. Darüber hinaus sind auf ihn ca. 30 
Firmen-Fahrzeuge zugelassen. Der Aufwand, der mit der Führung 
eines Fahrtenbuches für alle diese Fahrzeuge verbunden ist, wäre un-
zumutbar und würde erhebliche organisatorische Probleme aufwer-
fen, zumal das Fahrzeugmanagement soeben reorganisiert worden ist. 

Die grob rechtswidrige, wenn nicht gar nichtige Auflage ist nach alle-
dem unverzüglich zurückzunehmen, weil sie unter keinem denkbaren 
Gesichtspunkt Bestand behalten kann. 

Mit freundlichen Grüßen

gez . Dr . Benz

Anlage: Vollmachtsurkunde
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Das Ordnungsamt will dem Antrag nicht entsprechen. Das wird 
RA B am 22. 6. 2015 fernmündlich mitgeteilt.
In einen Vermerk vom selben Tage heißt es:

„Auch hinsichtlich des Schreibens vom 11. 6. 2015 kann der Antrag 
keinen Erfolg haben. In dem fraglichen Schreiben wird lediglich auf 
die ursprüngliche Fahrtenbuchauflage hingewiesen. 
Die Fahrtenbuchauflage mag für Herrn Reissen eine gewisse 
Härte bedeuten. Der Verkehrsverstoß vom 4. 2. 2015 allein würde 
zwar für die Anordnung nicht ausreichen und entspräche auch 
nicht der Praxis der Stadt Bielefeld. Jedoch liegen zwei Verstöße 
vor. In diesem Licht gewinnt der erste Verkehrsverstoß eine neue 
Bedeutung. Im Übrigen stand es Herrn Reissen frei, den Bescheid 
vom 20. 4. 2015 anzufechten und seine Gründe in einem Rechts-
mittelverfahren geltend zu machen. Dass er sich zu spät informiert 
hat, ist seine Sache. Schließlich muss verhindert werden, dass ein 
Präzedenzfall entsteht, auf den sich andere Verkehrsteilnehmer 
berufen könnten.“

Der von R beauftragte Rechtsanwalt Dr. Benz (B) hat mit Schrift-
satz vom 22. 6. 2015 – eingegangen beim VG Minden am 24. 6. 
2015 – Klage gegen die Fahrtenbuchanordnung vom 20. 4. 2015 
und gegen das Schreiben vom 11. 6. 2015 erhoben. B hat bezüglich 
der Fahrtenbuchauflage Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
beantragt, weil R ohne eigenes Verschulden die Klagefrist versäumt 
habe.

Aufgaben: 

Nehmen Sie in Form eines gutachtlichen Vermerks zu folgenden 
Fragen Stellung.

I. Ist die Klage des R – vertreten durch Rechtsanwalt B – zulässig? 

II. Hat R einen Anspruch auf Aufhebung der Fahrtenbuchanord-
nung?

Bearbeitungshinweise:

1. Von der Zuständigkeit der Stadt Bielefeld – Ordnungsamt – ist aus-
zugehen.

2. Die im Schriftsatz vom 18. 6. 2015 erwähnte Vollmacht lag dem Schrei-
ben bei.

Lösungshinweise:

Gutachtlicher Vermerk

I. Zulässigkeit der Klage gegen die die Anordnung des Fahrten-
buchauflage vom 20. 4. 2015 und das Ablehnungsschreiben vom 
11. 6. 2015

1. Fahrtenbuchanordnung 

a) Der Verwaltungsrechtsweg ist gem. § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO 
eröffnet, weil die streitentscheidenden Normen – insbesondere § 31a 
StVZO – dem öffentlichen Recht zuzuordnen sind.

b) Die Klage ist als Anfechtungsklage (§ 42 Abs. 1 1. Alt. VwGO) 
statthaft, weil die Fahrtenbuchauflage alle Merkmale eines Verwal-
tungsakts (VA) i. S. des § 35 VwVfG NRW erfüllt. 

c) Nach § 74 Abs. 1 VwGO hätte R jedoch innerhalb eines Monats 
(also spätestens am 22. 5. 2015) Klage erheben müssen. Diese Frist 
hat er verstreichen lassen, so dass die Klage verfristet ist. Fraglich 
ist, ob R Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren ist 
(§ 60 VwGO). Dann müsste er ohne Verschulden gehindert gewe-
sen sein, die Klagefrist zu wahren (Absatz 1).Verschulden in diesem 
Sinne liegt vor, wenn der Beteiligte hinsichtlich der Wahrung der 
Frist diejenige Sorgfalt außer acht lässt, die für einen gewissenhaf-
ten und seine Rechte bzw. Pflichten sachgemäß wahrnehmenden 
Prozessbeteiligten insoweit geboten und in concreto zumutbar war 
(Kopp/Schenke, VwGO, 20. Aufl. 2014, § 60 Rn. 9). Dabei sind die 
Anforderungen an einen Laien – wie R – geringer als bei einem 
Rechtsanwalt. 
Zugunsten des R könnte sprechen, dass er auf den Rechtsrat seiner 
Jura studierenden Tochter vertraut und deshalb mit der Klageerhe-
bung zugewartet hat. Andererseits darf erwartet werden, dass ein Laie 
Rat bei einem Fachmann, insbesondere einem Rechtsanwalt, einholt 
und sich nicht auf Auskünfte einer Studienanfängerin verlässt, deren 
Rechtskenntnisse naturgemäß lückenhaft sind. R war im Übrigen 
nicht gehindert, unabhängig von ihrer Auskunft einen Rechtsbehelf 
einzulegen. Die erst nach Ablauf der Klagefrist erworbene Kenntnis 
der möglichen Rechtswidrigkeit der Anordnung ist kein Wieder-
einsetzungsgrund (Kopp/Schenke, a. a. O., § 60 Rn. 12). Auf die Tat-
sache, dass R durch spätere Lektüre einer Zeitschrift Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit der Fahrtenbuchauflage gekommen sind, kommt es 
deshalb nicht an.

Die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
(§ 60 VwGO) sind mithin nicht erfüllt, so dass die Klage verfristet ist. 

Ergebnis: Die Klage gegen die Fahrtenbuchauflage ist unzulässig .

2. Ablehnungsschreiben 

a) Der Verwaltungsrechtsweg ergibt sich aus § 40 Abs. 1 VwGO; 
es handelt sich ebenfalls um eine Maßnahme auf dem Gebiet des 
Straßenverkehrsrechts, also um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit.

b) Statthaftigkeit der Klage

aa) Die Klage kann als Anfechtungsklage (§ 42 Abs. 1 1. Alt VwGO) 
statthaft sein, wenn sie sich gegen einen Verwaltungsakt richtet.

Das ist der Fall, wenn es sich bei dem Schreiben um einen sog. Zweit-
bescheid handelt, der den Verwaltungsrechtsweg wieder eröffnet 
(BVerwGE 44, S. 333, 334). Kennzeichnend für den Zweitbescheid 
ist, dass er eine neue – negative oder positive – Sachentscheidung 
trifft. Anders liegen die Dinge bei der sog . wiederholenden Verfü-
gung, die nur einen Hinweis auf eine bereits getroffene bestandskräf-
tige Entscheidung darstellt. Ein Zweitbescheid kann insbesondere 
vorliegen, wenn die Behörde ihre Erstentscheidung auf die Recht-
mäßigkeit überprüft hat (Finke/Haurand/Sundermann/Vahle, Allge-
meines Verwaltungsrecht, 10. Aufl. 2006, Kap. E Rn. 151, s. auch 
Rn. 152, S. 167 f.). Aus dem Schreiben vom 11. 6. 2015 ergibt sich 
indessen das Gegenteil: die Überprüfung ist – im Hinblick auf den 
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(angeblichen) Massencharakter der Vorgänge – gerade ausdrücklich 
abgelehnt worden. Die Behörde hat R lediglich auf die (verpasste) 
Möglichkeit hingewiesen, den Bescheid vom 20. 4. 2015 im Rahmen 
eines Klageverfahrens kontrollieren zu lassen. Der knappe Hinweis 
auf die „Schwere“ der Verkehrsverstöße ändert an dieser rechtlichen 
Bewertung nichts. Er lässt sich zwanglos als Argument dafür anfüh-
ren, dass die Behörde es gerade deshalb abgelehnt hat, sich erneut mit 
dem Fall des R zu beschäftigen. 

Somit scheidet eine Anfechtungsklage unter dem Gesichtspunkt ei-
nes Zweitbescheides aus.

bb) Dem Ziel des R – Aufhebung der Auflage – kann jedoch eine 
Verpflichtungsklage (§ 42 Abs. 1 2. Alt. VwGO) entsprechen. In 
ihrem Schreiben vom 11. 6. 2015 hat die Behörde ein Wiederauf-
greifen des bestandskräftig abgeschlossenen Verwaltungsverfahrens 
abgelehnt. Die positive oder negative Entscheidung über ein solches 
Wiederaufgreifen stellt einen Verwaltungsakt dar (Sachs, in Stelkens/
Bonk/Sachs, VwVfG, 8. Aufl. 2014, § 51 Rn. 11-12). Mit dem bloßen 
Wiederaufgreifen des Verfahrens wäre R allerdings letztlich nicht 
gedient: er möchte die Rücknahme der Auflage erreichen. Über die 
Rücknahme wird ggf. gleichfalls in Form eines Verwaltungsaktes ent-
scheiden. Das Ziel des R ist also auf Erlass eines ihn begünstigenden 
Verwaltungsakts gerichtet. 

Hinweis: Das Verhältnis der Entscheidung über das Wiederaufgreifen zur 
Rücknahme selbst ist unter verwaltungsprozessualen Gesichtspunkten um-
stritten (Sachs, in Stelkens/Bonk/Sachs, a. a. O., § 51 Rn.69 ff.; Kopp/
Ramsauer, VwVfG, 15. Aufl. 2014, § 51 Rn 53,54). Teilweise wird ein 
gestufter Rechtsschutz befürwortet, andererseits – zumindest bei gebun-
denen Entscheidungen – die Zulässigkeit einer Klage unmittelbar auf die 
erstrebte Sachentscheidung bejaht. Für die letztere Ansicht spricht insbe-
sondere, wenn man – wie das BVerwG (s. z. B. NJW 1982, S. 2204) – die 
Begründetheit des Antrags auf Wiederaufgreifen von den Erfolgsaussich-
ten in der Sache abhängig macht. Vertiefte Ausführungen hierzu können 
in einer Klausurbearbeitung allerdings nicht erwartet werden. 

c) R muss gem. § 42 Abs. 2 VwGO geltend machen, in seinen Rech-
ten verletzt zu sein (Klagebefugnis). Er kann sich darauf berufen, 
dass auch nach Unanfechtbarkeit eines Verwaltungsaktes noch die 
Möglichkeit besteht, das Verfahren wieder aufzugreifen und den 
Verwaltungsakt aufzuheben (§§ 51,48 VwVfG NRW). Diese Mög-
lichkeit soll auch dem Schutz desjenigen dienen, der durch den Ver-
waltungsakt belastet wird. Mindestens kann R hiernach ein Anspruch 
auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über das Wiederaufgreifen 
und die Rücknahme der Fahrtenbuchauflage zustehen.
Dieser Anspruch kann durch den ablehnenden Bescheid der Behörde 
vom 11. 6. 2015 verletzt sein.

R ist mithin klagebefugt.

d) Das – grundsätzlich vorgesehene (s. § 68 Abs. 2 VwGO) – Vorver-
fahren ist entbehrlich (§ 110 Abs. 1 Satz 2 JustG NRW).

e) Die Klage ist form- und fristgerecht (§ 74 Ab. 1 VwGO und § 81 
VwGO) eingelegt worden.

f ) Die Vertretung durch einen Rechtsanwalt ist zulässig (§ 67 Abs. 2 
Satz 1 VwGO).

Ergebnis: Der Klage ist hinsichtlich des Schreibens vom 11 . 6 . 2015 
zulässig .

II. Anspruch auf Aufhebung der Fahrtenbuchauflage

1. Ein Rechtsanspruch auf Wiederaufgreifen kann sich aus § 51 
Abs. 1 VwVfG NRW ergeben. Indessen liegt keiner der dort ge-
nannten Fälle vor. Insbesondere hat sich die Sach- und Rechtslage 
nicht verändert: R hat lediglich Kenntnis davon erhalten, dass die 
Fahrtenbuchauflage rechtswidrig sein kann. 

Aus § 51 Abs. 1 VwVfG NRW ergibt sich somit kein Anspruch 
des R.

2. Außerhalb des Anwendungsbereichs des § 51 Abs. 1 VwVfG 
NRW steht das Wiederaufgreifen im Ermessen der Behörde (arg. e 
Abs. 5 i. V. mit §§ 48 Abs. 1, 49 Abs. 1 VwVfG NRW). Der Betrof-
fene hat demgemäß nur einen Anspruch auf fehlerfreie (Ermessens-)
Entscheidung über seinen Antrag auf Aufhebung des (bestandskräf-
tigen) Verwaltungsaktes. Insoweit ist das Interesse an Rechtssicher-
heit – hier bedingt durch die Unanfechtbarkeit des Erstbescheides 
– abzuwägen mit dem Interesse des durch den Verwaltungsakt Be-
lasteten an einer inhaltlich richtigen Entscheidung in der Sache. Im 
Rahmen der gebotenen Abwägung sind insbesondere die rechtli-
che Zweifelhaftigkeit des Erstbescheides, seine Auswirkungen auf 
den Betroffenen sowie eventuelle Ermessensbindungen vor allem 
durch den Gleichheitssatz des Art. 3 GG zu berücksichtigen. (Finke/
Haurand/Sundermann/Vahle, a. a. O., Kap. E Rn. 237, S. 230). Etwas 
pauschal verweist die Begründung im Schreiben vom 11. 6. 2015 
auf den Massencharakter der Straßenverkehrsangelegenheiten. Dies 
überzeugt in dieser Allgemeinheit indessen nicht. Was für Bußgeld-
bescheide wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeiten zutrifft, passt 
nicht für eine Fahrtenbuchauflage. 
Aus einem Ermessensdefizit folgt allerdings noch kein Anspruch auf 
Aufhebung des Verwaltungsaktes.
Nur in Ausnahmefällen kann sich der Anspruch auf ermessensfeh-
lerfreie Entscheidung unter dem Gesichtspunkt der Ermessensredu-
zierung auf Null zu einem strikten Anspruch auf Wiederaufgreifen 
verdichten. Dies kommt insbesondere dann in Betracht, wenn die 
Entscheidung in einem solchen Maße rechtswidrig ist, dass ein weite-
res Festhalten an ihr schlechthin unerträglich wäre (Sachs, in Stelkens/
Bonk/Sachs, a. a. O., § 51 Rn. 19). Maßgebend ist danach vor allem 
die Schwere des – auch für die Behörde erkennbaren – Rechtsfehlers.

Es ist also zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Fahrtenbuchauf-
lage gem . § 31a StVZO erfüllt waren. Da sich die Fahrtenbuchauflage 
sowohl auf die Privat- als auch auf die Firmenfahrzeuge des R erstreckt, 
ist zwischen den Anlassdelikten zu differenzieren. Nur der erste Verstoß 
ist mit einem Privatfahrzeug begangen worden und kommt als Anlass 
für die Anordnung einer Fahrtenbuchauflage für die Privatfahrzeuge in 
Betracht. Die zweite Geschwindigkeitsübertretung kann R hinsichtlich 
seiner privat genutzten Fahrzeuge nicht zugerechnet werden, weil sie 
mit einem – ausschließlich von Beschäftigten seines Unternehmens 
genutzten – Firmen- Fahrzeug begangen wurde. 

a) Privatfahrzeuge

Die Geschwindigkeitsübertretung am 4. 2. 2015 stellt eine Zuwider-
handlung gegen Verkehrsvorschriften dar (§ 3 StVO). Unter dem 
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Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit können allerdings nur we-
sentliche Verkehrsverstöße eine Fahrtenbuchauflage rechtfertigen (s. 
zu den Einzelheiten Beck/Berr, Owi-Sachen im Straßenmverkehrs-
recht, 5. Aufl. 2006, Rn. 213, S. 94 f.).
Ein einmaliger Verkehrsverstoß kann genügen, wenn er eine beson-
dere Schwere aufweist (z. B. Missachtung einer Ampel: OVG Münster, 
Urt. v. 11. 4. 1988 – 13 A 1388/87). Danach kann der relativ gering-
fügige Geschwindigkeitsverstoß, der mit dem Privatfahrzeug des R 
begangen wurde, die Anordnung nicht rechtfertigen. Dies entspricht 
sogar im Ansatz der eigenen Einschätzung der Behörde, wie sie im 
Vermerk vom 22. 6. 2015 niedergelegt ist. 

Des Weiteren müsste die Feststellung des Fahrzeugführers nicht 
möglich gewesen sein.

„Nicht möglich“ war die Ermittlung des Fahrers, wenn alle nach 
Sachlage bei verständiger Beurteilung möglichen, vor allem auch an-
gemessenen und zumutbaren Nachforschungen ergebnislos geblieben 
sind (std. Rspr.: s. die Zusammenstellung bei Jagusch/Hentschel, Stra-
ßenverkehrsrecht, 34. Aufl. 1997, § 31a StVZO Rn. 3). Die Befra-
gung des Fahrzeughalters ist nur dann sinnvoll, wenn sie zu einem 
Zeitpunkt stattfindet, zu dem der der Betroffene sich vernünftiger-
weise noch an den fraglichen Vorgang erinnern kann . Die Grenze des 
akzeptablen Benachrichtigungszeitraums wird bei 14 Tagen gezogen 
(Beck/Berr, a. a. O., Rn. 221, S. 104 m. w. N.).

Hier ist der Anhörungsbogen zu der Geschwindigkeitsübertretung 
zwei Monate später übersandt worden; erst zu diesem Zeitpunkt 
erhielt R Kenntnis von dem ihm vorgeworfenen Verstoß. Billiger-
weise kann von einem Privatmann nach Ablauf dieses Zeitraums 
nicht mehr erwartet werden, dass er sich nach einem vergleichsweise 
geringfügigen Verkehrsverstoß an die Person des Fahrers erinnert. 
In Ansehung des hier verstrichenen Zeitraums ist die entsprechende 
Aussage des R verständlich. Die Übersendung des Anhörungsbogens 
ist nach alledem zu spät vorgenommen worden. Es ist daher nicht 
festzustellen, dass die Ermittlung des Fahrzeugführers in diesem Sin-
ne nicht möglich war. Verzögerungen der Anhörung schließen aber 
die Fahrtenbuchauflage nicht aus, wenn feststeht, dass die Verzöge-
rung für die Nichtermittlung des Täters nicht ursächlich war (Beck/
Berr, a. a. O., Rn. 222, S. 104 m. w. N.). Das kann der Fall sein, wenn 
der Halter die Auskunft unter Berufung auf ein Zeugnisverweige-
rungsrecht (s. § 52 StP0 i. V. mit § 46 Abs. 1 OWiG) verweigert. 
Der entsprechende Einwand ist hier jedoch erst im Nachhinein im 
Schriftsatz vom 18. 6. 2015 in anderem Zusammenhang erhoben 
worden; was den Vorfall selbst betrifft, hat R sich auf sein fehlendes 
Erinnerungsvermögen berufen. 

Hinweis: Das Zeugnisverweigerungsrecht eines Pkw-Halter hinsichtlich 
des Fahrers eines Fahrzeugs – mit dem ein erheblicher Verkehrsverstoß 
begangen wurde – steht der Verhängung eines Fahrtenbuches im Übrigen 
nicht entgegen. Es gibt kein Recht, einerseits im Ordnungswidrigkeiten-
verfahren die Aussage zu verweigern, andererseits trotz fehlender Mit-
wirkung bei der Feststellung eines Fahrzeugführers von einer Fahrten-
buchauflage verschont zu bleiben (VG Koblenz, Urt. v. 13. 1. 2015 – 4 
K 215/14.KO).

Es fehlt mithin bereits an den Voraussetzungen des § 31a StVZO. 
Der am 4. 2. 2015 mit einem Privatfahrzeug des R begangene Ver-
kehrsverstoß rechtfertigt die Anordnung eines Fahrtenbuches allein 

nicht. Der später nachfolgende Verstoß führt zu einer anderen Be-
wertung, weil er sich auf ein Firmen-Fahrzeug bezieht. 

Sachliche Gründe, die trotz des – im Grundsatz auch von der Behörde 
eingeräumten – Fehlers ein Festhalten an der Auflage rechtfertigen 
können, sind nicht ersichtlich. Hinzu kommt, dass die Auflage ein 
Verwaltungsakt mit Dauerwirkung ist, wobei die damit verbundene 
Belastung des R erheblich ist. Der Verwaltungsakt hat daher noch 
zukünftige Rechtswirkungen und betrifft keinen in der Vergangen-
heit liegenden, abgeschlossenen Sachverhalt. Die verwaltungsseitige 
Befürchtung, es könne (zahlreiche) gleich gelagerte Fälle geben, so 
dass sich andere Betroffene auf eine für R positive Entscheidung be-
rufen könnten, erscheint nicht sehr realistisch.
Nach alledem ist keine hinreichende Ermessensüberlegung ersicht-
lich, die die Ablehnung der Behörde rechtfertigen kann. Das behörd-
liche Ermessen reduziert sich deshalb auf eine Alternative.

R hat danach einen Rechtsanspruch auf Aufhebung der Fahrten-
buchauflage für seine privat genutzten Fahrzeuge . 

b) Firmenfahrzeuge

Anders liegen die Dinge bezüglich des Firmen-Pkw. Es handelt sich 
bei der Geschwindigkeitsübertretung am 26. 3. 2015 um einen Ver-
kehrsverstoß von einigem Gewicht vor, der zu einem Punkteeintrag 
und zu einem Fahrverbot geführt hätte.
Die Behörde hat sich nach Feststellung der Verkehrsordnungswid-
rigkeit zeitgerecht an R bzw. dessen Mitarbeiter gewandt und damit 
Ermittlungen wegen des Fahrers eingeleitet.

Die Vorschrift des § 31a StVZO räumt der Behörde Ermessen ein 
(„kann“). Die Ausübung des Ermessens hat sich insbesondere am 
Maßstab der Verhältnismäßigkeit auszurichten (s. hierzu ausführlich 
Jagusch/Hentschel, a. a. O., § 31a StVZO Rn. 4). Eine Fahrtenbuchauf-
lage – als Mittel der Gefahrenabwehr – muss in einem angemes-
senen Verhältnis zum Anlass stehen. Davon ist hier bezüglich der 
Firmen-Fahrzeuge auszugehen.

Unternehmen können durch organisatorische Vorkehrungen dafür 
Sorge tragen, dass stets festgestellt werden kann, wer ein firmeneige-
nes Fahrzeug führt. Anderenfalls muss mit einer Fahrtenbuchauflage 
für Firmen-Fahrzeuge gerechnet werden. Der (hier erhobene) Ein-
wand, das Fuhrparkmanagement sei reorganisiert worden, entlastet 
eine Firma in der Regel nicht. Kann der Fahrer eines Firmen- Pkw, 
mit dem die zulässige Höchstgeschwindigkeit erheblich (hier: um 
43 km/h) überschritten wurde, nicht ermittelt werden, so darf des-
halb eine Fahrtenbuchauflage für sämtliche Firmen-Pkws angeord-
net werden (so auch VG Neustadt/W., Beschl. v. 22. Januar 2015 – 3 
L 22/15. NW ) 

Sonstige Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Fahrtenbuchauf-
lage bestehen insoweit nicht.

Ein Anspruch des R auf Aufhebung der Anordnung hinsichtlich 
der Firmenfahrzeuge besteht deshalb insoweit nicht . 

Gesamtergebnis: R hat (nur) einen Anspruch auf Aufhebung der 
Fahrtenbuchauflage für die von ihm privat genutzten Fahrzeuge . 
Im Übrigen ist sein Antrag unbegründet .
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Sachverhalt

Die amtsfreie ländlich gelegene Gemeinde Bad H in Brandenburg 
(Bbg)/Nordrhein-Westfalen (NRW) erfreut sich großer Beliebtheit 
der in näherer Umgebung liegenden größeren Städte. Viele Städter 
besuchen die Gemeinde Bad H am Wochenende; u. a. stellen die Be-
wohner der umliegenden Städte, die zugleich Pferde-Halter sind, ihre 
Pferde in Bad H unter. Der eine oder andere Einwohner von Bad H ist 
der Ansicht, es gäbe mittlerweile „mehr Pferde in Bad H als Einwohner“.

Die A-Fraktion in der Gemeindevertretung von Bad H erfährt von 
einer oberverwaltungsgerichtlichen Entscheidung in einem anderen 
Bundesland, wonach es zulässig sei, eine kommunale „Satzung über 
die Erhebung einer Pferde-Steuer“ zu erlassen. Sie bittet die Verwal-
tung um entsprechende Vorüberlegungen.

Zu gegebener Zeit stellt die A-Fraktion einen Antrag auf Aufnahme 
eines derartigen Tagesordnungspunkts (TOP) in die Tagesordnung 
(TO) der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Bad H . 

Die Verwaltung der Gemeinde Bad H hat in der Zwischenzeit eine 
entsprechende Beschlussvorlage für den öffentlichen Teil TOP 3 er-
arbeitet. U.a.:

„§ 1 Allgemeines

Die Stadt Bad H erhebt eine Steuer auf das Halten von Pferden durch 
natürliche Personen im Stadtgebiet als örtliche Aufwandssteuer (Pfer-
de-Steuer). 

§ 2 Steuergegenstand, Halter

(1) Gegenstand der Pferde-Steuer ist der Aufwand für das Halten von 
Pferden zur Freizeitgestaltung im Stadtgebiet von Bad H. Sie wird beim 
Halter des Pferdes erhoben.

(2) Pferde-Halter ist, wer ein Pferd im eigenen Interesse oder im Interesse 
eines Angehörigen für den persönlichen Lebensbedarf besitzt. Angehöriger 
ist ….

(3) Als Pferdehalter gilt auch ….

§ 3 Bemessungsgrundlage 

Die Pferde-Steuer bemisst sich nach der Anzahl der gehaltenen Pferde. 

§ 4 Steuerpflichtiger 

(1) Steuerpflichtig ist, wer Halter (§ 2) eines Pferdes im Stadtgebiet ist. 

(2) Steuerpflichtig ist nicht, ….

§ 5 Steuersatz 

Die Pferde-Steuer beträgt 250,– € pro Pferd im Kalenderjahr (§ 3 ).

….“

Nach dem Aufruf des TOP 3 wendet die B-Fraktion in der Gemein-
devertretung der Gemeinde Bad H Folgendes ein:

Dann könne man „ja gleich jeden Esel, der sich in der Gemeinde aufhält, 
besteuern. Dies sei für den einen oder anderen Einwohner in der Gemein-
de Bad H sicherlich nicht erfreulich.“ 

„Wie wäre es denn mit einer Gleichbehandlung und der Besteuerung u.a. 
von Hamstern im Stadtgebiet?“ 

Zudem weise das Grundgesetz in Art. 20 a GG die Natur als Staats-
schutzziel aus. Daher sei es unzulässig, eine solche Satzung zu be-
schließen. Vielmehr sei der Bund zuständig. 

Endlich könne die – von der Verwaltung als Ermächtigungsgrundla-
ge aus der Kommunalverfassung benannte – allgemeine Satzungser-
mächtigung keine Grundlage sein, (derartige) Abgaben zu erheben. 

Im Übrigen wären davon auch Turnierpferde betroffen, die häufig 
ihren Standort wechseln; sich somit nicht auf dem Gemeindegebiet 
befänden. 

Auch sei die Abgabe in Höhe von 250,– € „erdrosselnd“ im Sinne der 
Rechtsprechung des BVerfG/BVerwG. Dann könne sich der „kleine 
Mann“ kein „kleines Pferd“ mehr leisten.

Der Pferdeverband des Landes Bbg/NRW sei von der Gemeinde 
nicht gehört worden (was zutrifft). 

Es handle sich um die erstmalige Einführung einer gemeindlichen 
Pferdesteuer (was zutrifft).

Vor allem: Der Vorsitzende der Gemeindevertretung möge bitte sein 
Amt zu TOP 3 ruhen lassen, da er selbst Halter von zwei Pferden im 
Gemeindegebiet sei (was zutrifft). 

Die A-Fraktion in der Gemeindevertretung ist demgegenüber der 
Ansicht, die Pferde-Steuer-Satzung könne beschlossen werden. 
Therapie-Pferde, Gnadenbrot-Pferde, etc. seien ausgenommen (was 
zutrifft). 

Die Finanz- und Innenminister des Landes Bbg/NRW hätten vorab 
der Einführung der Pferde-Steuer zugestimmt (was zutrifft).

Edmund Beckmann/Peter Matschke*

Eine neue Einnahme – die Pferde-Steuer?
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Die besondere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Pferde-Halter 
sei gegeben. 

Der Vorsitzende legt nach diesem Hinweis von sich aus den Vorsitz 
nieder und sein Stellvertreter übernimmt den TOP 3.

Sodann wird – auf den Antrag einer in der Geschäftsordnung festge-
legten Zahl von Mitgliedern der Gemeindevertretung – namentlich 
abgestimmt und mehrheitlich die Pferde-Steuer-Satzung beschlos-
sen sowie im Amtsblatt der Gemeinde Bad H bekannt gemacht . 

Aufgabe

A ist Besitzer eines Pferdes im Stadtgebiet von Bad H und möch-
te diese Pferde-Steuer-Satzung unmittelbar gerichtlich überprüfen 
lassen. Mit Erfolg?

Hinweise 

Gehen Sie dabei auf die angesprochenen Aspekte ein. 

Prüfen Sie nicht, ob für die Einführung der Pferde-Steuer die Vor-
aussetzungen der sog. Subsidiarität des § 3 Abs. 2 S. 1 BbgKAG/§ 3 
Abs. 2 S. 1 KAG NRW vorliegen. 

Lösung

Dem Sachverhalt liegt die Entscheidung des HessVGH vom 8. Dez. 
2014 zum Az. 5 C 2008/13.N zugrunde. Das HessKAG kennt kei-
ne Subsidiarität vergleichbar den Regelungen des § 3 Abs. 2 S. 1 
BbgKAG/§ 3 Abs. 2 S. 1 KAG NRW.1 Diese Problematik dürfte das 
Anforderungsprofil der Klausurteilnehmer/innen übersteigen. Dar-
über hinaus bestehen mit Blick auf den Grundsatz der Subsidiarität 
erhebliche Zweifel, ob das Ergebnis des HessVGH auf die anderen 
Bundesländer übertragen werden kann. 

Sachverhalt erfassen
Aufgabenstellung aufmerksam lesen
Lösungsskizze erstellen
Reinschrift fertigen 

Die Lösung sollte sich durch eine klare Gedankenführung auszeich-
nen.

Aufgabe 

A könnte eine sog. Normenkontrollklage nach § 47 VwGO erheben. 
Danach kann jede Person eine – unter dem Landesrecht stehende – 
abstrakt generelle Regelgung (hier die Pferde-Steuer-Satzung) an-
greifen, sofern das Landesrecht dies bestimmt. 

1  Vgl. dazu u.a. Becker/u.a., Kommentar zum Kommunalabgabenrecht Bbg, § 3 
Rdnr. 113 ff.; Driehaus, Kommunalabgabenrecht, Kommentar, § 3, Rdnr. 22 ff., 
35 ff. und 235 f.; Isenberg, Kommunales Abgabenrecht NRW, § 3 Rdnr. 3; die 
wohl alle von einer echten Subsidiarität ausgehen; dies gilt um so mehr, als auch 
die kommunalverfassungsrechtlichen Vorgaben von einer Rangfolge der Einnah-
men ausgehen. 

I. Zulässigkeit

1. Verwaltungsrechtsweg 

Gem. § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO müsste der Verwaltungsrechtsweg ge-
geben sein. Dies ist vorliegend der Fall. Es geht um eine kommunale 
Satzung über eine Aufwandssteuer. Es handelt sich somit um eine 
„öffentlich-rechtliche Streitigkeit, nicht-verfassungsrechtlicher Art; 
ein anderweitige Rechtswegzuweisung“ ist nicht ersichtlich.

2. Zuständigkeit des OVG 

Gem. § 47 Abs. 1 VwGO ist die Normenkontrollklage in erster Ins-
tanz beim OVG einzulegen. 

3. Bestimmung durch Landesrecht 

Außer in den Fällen des § 47 Abs. 1 Ziff. 1 VwGO kann eine solche 
Normenkontrollklage gem. § 47 Abs. 1 Ziff. 2 VwGO nur dann zu-
lässigerweise eingelegt werden, wenn das Landesrecht dies bestimmt. 
Dies ist in Bbg mit § 4 Abs. 1 BbgVwGG der Fall; in NRW ist dies 
nicht möglich.2 

4. Beteiligte 

Nach § 63 Ziff. 1, § 61 Ziff. 1 und § 62 Abs. 1 VwGO ist A betei-
ligtenfähig. 

Die Normenkontrollklage ist über § 47 Abs. 2 S. 2 VwGO gem. § 63 
Ziff. 2, § 61 Ziff. 1 und § 62 Abs. 3 VwGO gegen die Gebietskör-
perschaft Bad H zu richten. Diese wird gem. § 53 Abs. 1 S. 2 Bbg-
KVerf/§ 63 Abs. 1 S. 1 GO NRW vom Hauptverwaltungsbeamten 
(HVB) vertreten. 

5. Antragsbefugnis 

A ist Halter eines Pferdes iSd § 2 der Pferde-Steuer-Satzung. Somit 
ist er antragsbefugt i. S. v. § 47 Abs. 2 S. 1 VwGO. 

6. (Antrags-)Frist 

Den Antrag/die Normenkontrollklage muss A gem. § 47 Abs. 2 S. 1 
VwGO innerhalb eines Jahres beim OVG Berlin-Brandenburg/
OVG NRW formgerecht einreichen. Es besteht gem. § 67 Abs. 4 
S. 1 VwGO Anwaltszwang. 

Zudem muss der Antragsteller innerhalb einer Jahresfrist des § 3 
Abs. 4 S. 1 BbgKVerf/§ 7 Abs. 6 S. 1 GO NRW evtl. Form- und 
Verfahrensfehler unter Darlegung des Sachverhalts und der maßgeb-
lichen Gründe sowie der verletzten Rechtsnorm gesondert gegenüber 
der Gemeinde Bad H rügen. Davon soll ausgegangen werden.

7. Ergebnis 

Die Normenkontrollklage ist zulässig.3 

2  Diese Normenkontrollklage wäre in NRW daher unzulässig. A müsste abwarten, 
ob ein Veranlagungsbescheid ergeht. Gutachterlich müsste mit einem Hilfsgut-
achten fortgefahren werden. 

3  In NRW unzulässig; siehe Fn. 2. 
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II. Begründetheit 

Die Normenkontrollklage ist begründet, wenn die angegriffene Norm 
(hier die Pferde-Steuer-Satzung4) in formell und/oder materiell er-
heblicher Weise rechtswidrig ist5. 

1. Ermächtigungsgrundlage (EGl)

EGl ist – wegen der besonderen Belastung für den Bürger in Höhe 
von 250,– € jährlich / dem damit verbundenen Eingriff in die Grund-
rechte des Art. 2 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 GG – nicht die allgemeine 
Satzungsermächtigung des § 3 BbgKVerf/§ 7 GO NRW; vielmehr 
bedarf es einer sondergesetzlichen EGl. Diese ist mit § 2 Abs. 1 S. 1 
BbgKAG/§ 2 Abs. 1 S. 1 KAG NRW gegeben. 

2. formelle Rechtmäßigkeit 

(a) Die Verbandskompetenz der Gemeinde Bad H aus Art. 28 Abs. 2 
S. 1 GG, Art. 97 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 BbgLVerf und § 2 BbgKVerf/
Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG, Art. 78 Abs. 2 LVerf NRW und § 2 GO 
NRW ist gegeben. Bei der erhobenen Pferde-Steuer handelt es ich 
um ein sog. „örtliche Aufwandssteuer iSv Art. 105 Abs. 2a GG. Mit 
derartigen Steuern wird die besondere Leistungsfähigkeit des Steu-
erschuldners mit einer Abgabe belegt, die darin zu erkennen ist, dass 
er fähig und bereit ist, einen besonderen Aufwand zu erbringen“6. 

Art 105 Abs. 2a GG weist die Zuständigkeit für örtliche Aufwands- 
und Verbrauchssteuern den Ländern zu, solange der Bund davon 
keinen Gebrauch gemacht hat. Dies ist für Pferde-Steuern nicht er-
kennbar. Die Länder wiederum können ihre Befugnis den Gemein-
den und Gemeindeverbänden überlassen. Mit dem BbgKAG/KAG 
NRW ist das geschehen. Eine Pferde-Steuer gehört nicht zu den in 
Bbg/NRW anderen Verbänden vorbehaltenen Steuern, so dass das 
Steuererhebungsrecht bei der Stadt Bad H liegt.7 

Zwar ist in Art. 20 a GG vom Bund als Staatsschutzziel der Schutz 
der natürlichen Lebensgrundlagen normiert und „die Tiere sind … 
durch die … vollziehende Gewalt zu schützen“. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass die Besteuerung von Pferden damit eine Angelegenheit 
des Bund oder der Länder wäre.8 Das durch Art. 20 a GG eingefügte 
Staatsschutzziel „Tierschutz“ wird durch eine Pferde-Steuer-Satzung 
nicht berührt. Die bundesrechtliche Zielvorgabe und die landesrecht-
lich eröffnete Möglichkeit, zur Erzielung von Einkünften örtliche 
Steuern zu erheben, beeinflussen sich gegenseitig nicht.9 Anders aus-
gedrückt: Es verbleibt bei der landesrechtlichen Kompetenz des § 2 
Abs. 1 S. 1 BbgKAG/§ 2 Abs. 1 S. 1 KAG NRW.10

4  Zur Satzung allgemein: Beckmann, Neue Rechtsprechung zum Satzungsrecht, 
DVP 2012 S. 514 ff.; Günther/ Beckmann, Kommunallexikon, Stichwort „Sat-
zungsrecht“.

5  Hofmann/Beckmann, Praktische Fälle aus dem Kommunalrecht , 10. Aufl., S. 19 
ff. „Schemata zum Aufbau von Kommunalrechtsklausuren“. 

6  Vgl. auch HessVGH-Beschluss vom 8. Dez. 2014 zum Az. 5 C 2008/13.N 
Rdnr. 73 mwN.

7  Vgl. auch HessVGH-Beschluss vom 8. Dez. 2014 zum Az. 5 C 2008/13.N 
Rdnr. 74 mwN. 

8  Vgl. auch HessVGH-Beschluss vom 8. Dez. 2014 zum Az. 5 C 2008/13.N 
Rdnr. 88 mwN. 

9  Vgl. auch HessVGH-Beschluss vom 8. Dez. 2014 zum Az. 5 C 2008/13.N 
Rdnr. 82 mwN. 

10  Vgl. auch HessVGH-Beschluss vom 8. Dez. 2014 zum Az. 5 C 2008/13.N 
Rdnr. 82 mwN. 

„Örtlich ist eine Steuer immer dann, wenn sie an örtliche Gegebenhei-
ten im Gebiet der steuererhebenden Gemeinde – etwa der Belegenheit 
der Sache – anknüpft und sich ihre Auswirkungen auf das Gemeinde-
gebiet begrenzen. Die Örtlichkeit muss sich aus dem Steuertatbestand 
selbst ergeben. Vorliegend wird auf die Pferde abgestellt, die sich im 
Gemeindegebiet = Steuergebiet der Gemeinde Bad H aufhalten. Der 
räumlich gegenständliche Bereich ist damit mit §§ 1 ff. festgelegt . Es 
kommt dabei nicht auf den tatsächlichen Aufenthalt eines Pferdes an, 
sondern darauf, ob der Steuertatbestand (das Halten eines Pferdes) im 
Gemeindegebiet verwirklicht wird11. Dies ist der Fall. 

Somit handelt es sich um eine Steuer mit Ortsbezug. Der Verband 
Gemeinde Bad H ist damit zuständig, eine solche Aufwandssteuer 
zu erheben. 

(b) Da es sich um die – im Lande Bbg/NRW – erstmalige Erhebung 
einer derartigen Steuer handelt, müsste gem. § 2 Abs. 3 BbgKAG/§ 2 
Abs. 2 KAG NRW die Zustimmung der Finanz- und Innenminis-
ter des Landes Bbg/NRW vorliegen. Dies ist nach dem Sachverhalt 
gegeben.

Es besteht für den gemeindlichen Bereich zudem keine Verpflich-
tung, vor dem Erlass von Satzungen Interessenverbände zu hören. 

(c) Die Organkompetenz für die Pferdesteuer liegt bei der Gemein-
devertretung nach § 28 Abs. 2 S. 1 Ziff. 9 BbgKVerf/§ 41 Abs. 1. S. 2 
lit. f GO NRW. 

(d) Es ist davon auszugehen, dass der Beschluss über die „Pfer-
de-Steuer-Satzung“ ein Beschluss iSd §§ 38 ff. BbgKVerf/§§ 49 ff. 
GO NRW darstellt. 

(e) Über diesen TOP wurde gem. § 39 Abs. 1 S. 4 BbgKVerf/§ 50 
Abs. 1 S. 3 GO NRW in namentlicher Abstimmung befunden. Da-
gegen ist nichts zu erinnern. 

(f ) Der TOP 3 findet sich zu Recht im öffentlichen Teil der Sitzung 
der Gemeindevertretung nach § 36 Abs. 2 S. 1 BbgKVerf/ § 48 Abs. 2 
S. 1 GO NRW. 

(g) Bedenken könnten bestehen, weil der Vorsitzende der Gemeinde-
vertretung, der zugleich Besitzer zweier Pferde im Gemeindegebiet 
ist, seinen Vorsitz niedergelegt hat und vertreten wurde durch den 
stellvertretenden Vorsitzenden der Gemeindevertretung. 

Als – gem. § 33 Abs. 2 BbgKVerf – aus der Mitte der Gemeindever-
treter gewählter Vorsitzender bleibt er weiter Gemeindevertreter, so 
dass für ihn – auch als Vorsitzenden – selbstverständlich die Befangen-
heitsvorschriften der §§ 31 Abs. 2 iVm § 22 BbgKVerf Geltung bean-
spruchen. Für den Vorsitzenden einer Gemeindevertretung in NRW 
gilt die Befangenheitsvorschrift des § 31 GO NRW entsprechend.12 

11  Vgl. auch HessVGH-Beschluss vom 8. Dez. 2014 zum Az. 5 C 2008/13.N 
Rdnr. 82 mwN.

12  Siehe dazu u.a. Held/u.a., GO NRW, Kommentar, § 40 Ziff. 5 ff., mit indiffen-
renten Ergebnissen; Kleerbaum/Palmen, GO NRW, Kommentar, § 40 Ziff. 4, 
wonach für NRW aus § 50 Abs. 6 iVm § 31 GO NRW die Möglichkeit der Befan-
genheit besteht; Rehn/Cronauge/v. Lennep, GO NRW, Kommentar, § 40 IV, mit 
dem Ergebnis, dass für NRW der Vorsitzende = HVB aus beamtenerechtlichen 
Gründen gehindert sein kann. 

Edmund Beckmann/Peter Matschke Eine neue Einnahme – die Pferde-Steuer?
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Eine neue Einnahme – die Pferde-Steuer?  Edmund Beckmann/Peter Matschke

Hier könnten Zweifel dahingehend bestehen, ob beim Vorsitzenden 
überhaupt eine Befangenheit gegeben ist; anders gewendet, ob durch 
die Mitwirkung bei der Beschlussfassung bereits ein unmittelbarer 
Vorteil/Nachteil iSd § 22 Abs. 1 BbgKVerf/§ 31 Abs. 1 GO NRW 
eintritt. Da es sich jedoch um (kommunale) Abgaben handelt, die zu 
erheben sind, wird man nicht darauf verweisen können, dass zusätz-
lich zunächst noch ein Veranlagungs-Verwaltungsakt (VA) ergehen 
müsste. Ein solcher VA würde die Kausalität wegen der gebundenen 
Abgabenverwaltung nicht unterbrechen. 

Bedenken könnten jedoch deshalb gegeben sein, weil beim Vorsitzen-
den möglicherweise nur ein gruppenspezifisches Interesse iSd § 22 
Abs. 3 Ziff. 1 BbgKVerf/§ 31 Abs. 3 Ziff. 1 GO NRW vorliegt; und 
dieses gruppenspezifische Interesse, „Pferde-Besitzer zu sein“, nicht 
durch ein Individualinteresse überlagert wird13. Damit wäre er recht-
lich nicht an der Ausübung des Vorsitzes gehindert. 

Es gilt jedoch, bereits den Anschein einer Befangenheit zu vermeiden; 
aus den Rechtsgedanken der Rechtsstaatlichkeit des Verwaltungs-
handelns nach Art. 20 Abs. 3 GG (1) und der daraus resultierenden 
Verpflichtung (2), sich bereits bei einer Besorgnis der Befangenheit 
der Mitwirkung bei einem Beschluss zu enthalten14. Zudem hat gem. 
§ 22 Abs. 4 S. 1 BbgKVerf/§ 31 Abs. 4 S. 1 GO NRW derjenige, der 
„annehmen“ muss, befangen zu sein, daraus die notwendigen Konse-
quenzen zu ziehen. Nur im Zweifelsfalle muss darüber eine Entschei-
dung getroffen werden. Ist es einem Gemeindevertreter erlaubt, sich 
von sich aus – insbesondere bei einem begründeten Verdacht – für 
befangen zu erklären und gelten die rechtsstaatlichen Grundsätze der 
Befangenheit auch für den Vorsitzenden eines Gremiums, so muss 
dieses Recht, sich für befangen zu halten, in einem solchen Fall auch 
dem Vorsitzenden eines Gremiums zustehen. 

Anders ausgedrückt: Es liegt im vorliegenden Fall kein formeller Feh-
ler vor, dass der Vorsitzende seinen Vorsitz an seinen Stellvertreter 
abgegeben und danach wieder übernommen hat, weil er zu Recht dem 
Anschein einer Befangenheit entgegentreten wollte. 

(h) Ergebnis 
Der Beschluss ist formell einwandfrei zustande gekommen und im 
Amtsblatt veröffentlicht worden. 

3. materielle Rechtmäßigkeit 

EGl ist – wie unter oben festgestellt – § 2 Abs. 1 S. 1 BbgKAG/§ 2 
Abs. 1 S. 1 KAG NRW. 

Die Gemeindevertretung müsste von ihrer EGl und ihrem Satzungs-
ermessen in sachgerechter Weise Gebrauch gemacht haben. 

13  Siehe dazu auch Beckmann, Sparkassenfusion und Beschluss der Gemeindever-
tretung, DVP 2014 S. 430 ff.; Günther/Beckmann, Kommunallexikon, Stichwort 
„Befangenheit“; Hofmann/Beckmann, Praktische Fälle aus dem Kommunalrecht, 
10. Aufl., Fall 20. 

14  Siehe dazu § 22 VwVfG.

(a) Es wird zu Recht auf die besondere wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit der Pferde-Besitzer abgestellt.15 Es kann davon ausgeggangen wer-
den, dass nur diejenigen veranlagt werden, die eben durch den Erwerb/
Besitz eines Pferdes (dieser wird idR nicht vom „kleinen Mann“ getä-
tigt) die für die Pferdehaltung erforderlichen Mittel aufbringen können. 

Viele Steuern dienen allein dem Zweck, von den Staatsangehörigen 
Einnahmen zu erzielen, so dass offen bleiben kann, ob mit der Pfer-
de-Steuer ein weiterer zusätzlicher Zweck verfolgt wird16. Einen er-
klärten weiteren besonderen Lenkungszweck verfolgt die Gemeinde 
mit ihrer Pferde-Steuer nicht. 

(b) Eine Ungleichbehandlung nach Art. 3 Abs. 1 GG mit Blick auf 
eine Nicht-Veranlagung von „Eseln“ und „Hamstern“ im Gemein-
degebiet ist nicht nachvollziehbar. Zum einen liegen darüber kei-
ne nachvollziehbaren Angaben für das Gemeindegebiet vor; zum 
andern sind diese Tatbestände nicht vergleichbar; ungeachtet der 
Tatsache, dass dem Halter eines Esels bzw. Hamsters nicht die glei-
che wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unterstellt werden kann17. 

(c) Diejenigen Personen, die nachweislich Pferde zum beruflichen 
Hauptwerwerb einsetzen, werden von der Abgabe nicht erfasst; 
ebenso werden die Gnadenbrotpferde etc. keiner Abgabe unter-
worfen. 

(d) Schließlich erscheinen 250,– € pro Pferd und Jahr nicht „erdros-
selnd“ i. S. d. obergerichtlichen Rechtsprechung.18 Es kann unterstellt 
werden, dass die Veranlagung zu 250,– € pro Pferd und Jahr nicht 
dazu führt, dass nun von Pivatpersonen keine Pferde mehr gehalten 
werden (können). 

(e) Ergebnis 
Die Pferde-Steuer-Satzung ist somit (auch) materiell-rechtmäßig. 

III. Ergebnis 

Die Pferdesteuer-Satzung ist in formell und materiell rechtmäßiger 
Weise zustande gekommen. 

Die Normenkontrollklage nach § 47 VwGO ist zwar zulässig, aber 
unbegründet.19

15  Vgl. auch HessVGH-Beschluss vom 8. Dez. 2014 zum Az. 5 C 2008/13.N 
Rdnr. 73 ff. mwN. 

16  Vgl. auch HessVGH-Beschluss vom 8. Dez. 2014 zum Az. 5 C 2008/13.N 
Rdnr. 88 ff. mwN mit Verweis auf die Zulässigkeit von Hunde-Steuer und Zweit-
wohnungs-Steuer. 

17  Vgl. auch HessVGH-Beschluss vom 8. Dez. 2014 zum Az. 5 C 2008/13.N 
Rndr. 89 mwN.

18  Vgl. auch HessVGH-Beschluss vom 8. Dez. 2014 zum Az. 5 C 2008/13.N mit 
Verweis auf BVerwG-Beschluss vom 15. Mai 2014 zum Az. 9 B 57.13; wonach 
eine Besteuerung der Höhe nach dann unzulässig ist, wenn sie dazu führt, dass 
das mit dem Steuertatbestand erfasste Verhalten unter Würdigung aller Umstän-
de wirtschaftlich nicht mehr ausführbar ist. 

19  Für NRW: vgl. Fn. 2 und 3.

Bitte besuchen Sie uns auch im Internet unter:
www.dvp-digital.de
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Abschleppen eines am Taxistand geparkten 
Fahrzeuges

(BVerwG, Urt. v. 9. 4. 2014 – 3 C 5/13)

1. Die Einleitung einer kostenpflichtigen Abschleppmaßnahme wegen eines 
verbotswidrig an einem Taxenstand (Zeichen 229 zu § 41 StVO) abgestell-
ten Fahrzeugs ist in der Regel auch ohne Beachtung einer bestimmten War-
tezeit mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vereinbar.

2. Im Einzelfall kann es geboten sein, von Abschleppmaßnahmen abzu-
sehen, etwa wenn eine Beeinträchtigung des reibungslosen Taxenver-
kehrs ausgeschlossen ist, oder mit der Abschleppanordnung zu warten, 
wenn beispielsweise konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der 
Verantwortliche kurzfristig wieder am Fahrzeug erscheinen und es 
unverzüglich selbst entfernen wird.

3. Der für den Verkehrsverstoß Verantwortliche hat das Risiko für seine 
jederzeitige Erreichbarkeit zu tragen. 

(Nichtamtl. Leitsätze)

Anmerkung:

I. Zum Sachverhalt 

Am 2. Juli 2011 stellte ein mit der Überwachung des ruhenden Ver-
kehrs beauftragter Bediensteter der Beklagten (B) um 19:30 Uhr fest, 
dass ein Reisebus des Klägers (K) auf einem mit dem Zeichen 229 
ausgeschilderten Taxenstand abgestellt und dessen Fahrer nicht im 
Fahrzeug oder dessen Umgebung anzutreffen war. Nachdem der städ-
tische Bedienstete vergeblich versucht hatte, K über die im Reisebus 
sichtbar angebrachte Mobilfunknummer zu erreichen, ordnete er das 
Abschleppen des Busses an. Gegen 19:40 Uhr erschien K wieder am 
Bus und fuhr ihn wenig später fort. Der städtische Bedienstete brach 
die Abschleppmaßnahme um 19:42 Uhr noch vor dem Eintreffen des 
Abschleppfahrzeugs ab. Mit dem angefochtenen Bescheid machte 
B gegenüber K Kosten in Höhe von 513,15 € geltend; dieser Betrag 
setzt sich zusammen aus den B vom Abschleppunternehmen in Rech-
nung gestellten Kosten für die Leerfahrt eines mit zwei Mitarbeitern 
besetzten vierachsigen Abschleppfahrzeugs in der Zeit von 19:38 Uhr 
bis 20:08 Uhr in Höhe von 446,25 €, Verwaltungsgebühren in Höhe 
von 60 € und Zustellkosten in Höhe von 6,90 €. Dem Widerspruch 
des K half B in Höhe der hälftigen Zustellkosten ab; im Übrigen wies 
sie den Widerspruch zurück.

Die gegen diese Bescheide erhobene Klage hat das VG abgewiesen. 
Auf die Berufung des K hat der VGH diese Entscheidung geändert 
und die angegriffenen Bescheide aufgehoben, soweit im Wider-
spruchsverfahren keine Abhilfe erfolgt war. Die dem Kostenbescheid 
zugrunde liegende Abschleppanordnung sei unverhältnismäßig und 
daher rechtswidrig. Hiergegen richtet sich die Revision der B. 

II. Zur Rechtslage

Die Revision der B war erfolgreich. Das Urteil des VGH verletzt nach 
Ansicht des Senats Bundesrecht (§ 137 Abs. 1 VwGO). Die Abschleppa-
nordnung stehe im Einklang mit dem bundesverfassungsrechtlichen Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz. Auch die an diese Maßnahme anknüpfende 

Heranziehung des K zur Kostentragung lasse keinen Verstoß gegen Bun-
desrecht erkennen. Zwar seien die Rechtsgrundlagen für den von B gegen 
K geltend gemachten Kostenerstattungsanspruch im Wesentlichen dem 
irrevisiblen, also nicht durch das BVerwG überprüfbaren Landesrecht zu 
entnehmen, namentlich den Vorschriften des Hessischen Gesetzes über die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) und des Hessischen Verwal-
tungskostengesetzes (HVwKostG) sowie der Verwaltungskostenordnung. 
Hierauf seien auch die Abschleppanordnung und die daran anschließende 
Heranziehung des K zur Kostentragung gestützt. Der revisionsgericht-
lichen Überprüfung unterliege jedoch, ob das Berufungsgericht dabei den 
bundesverfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zutref-
fend angewendet hat.

1. Zur Abschleppanordnung führt der Senat aus:

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts musste hier zur 
Wahrung der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme nicht länger mit 
der Abschleppanordnung abgewartet werden. Der bundesverfas-
sungsrechtliche Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gebietet nicht, dass 
in den Fällen eines Verstoßes gegen das absolute Haltverbot, das an 
Taxenständen nach dem Zeichen 229 für andere als betriebsbereite 
Taxen gilt, im Allgemeinen eine Wartezeit von mindestens 30 Mi-
nuten seit der Feststellung des unzulässigen Abstellens eingehalten 
werden muss, bevor eine Abschleppmaßnahme eingeleitet werden 
darf.

a) Nach der Rspr. des erkennenden Senats und des zuvor für das 
Straßenrecht zuständigen 7. Senats des BVerwG ist es zwar unver-
hältnismäßig, einen bloßen Verstoß etwa gegen das Verbot des Geh-
weg-Parkens oder allein die Vorbildwirkung des fehlerhaften Verhal-
tens, also ausschließlich generalpräventive Erwägungen, zum Anlass 
für Abschleppmaßnahmen zu nehmen; andererseits ist es aber nicht 
zweifelhaft, dass verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge regelmäßig 
abgeschleppt werden dürfen, wenn sie andere Verkehrsteilnehmer 
behindern. Dies gilt etwa beim Verstellen des gesamten Bürgersteigs 
oder einem Hineinragen des Fahrzeugs in die Fahrbahn, bei Funkti-
onsbeeinträchtigungen einer Fußgängerzone oder beim verbotswid-
rigen Parken auf einem Schwerbehinderten-Parkplatz, in Feuerwehr-
anfahrzonen oder auch bei einem Abschleppen zur Verhinderung 
von Straftaten. In allen diesen wie auch in sonstigen Abschleppfällen 
dürfen jedoch die für den Betroffenen entstehenden Nachteile nicht 
außer Verhältnis zu dem mit der Maßnahme bezweckten Erfolg ste-
hen, was unter Abwägung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls 
zu beurteilen ist. Dabei hat die Straßenverkehrsbehörde sich davon 
leiten zu lassen, dass Abschleppmaßnahmen ohne konkrete Behinde-
rungen zwar nicht ausgeschlossen sind, die gegenläufigen Interessen 
aber naturgemäß ein größeres Gewicht bekommen.

b) Mit dem Abstellen des Reisebusses am Taxenstand hat K ge-
gen das mit dem Zeichen 229 angeordnete absolute Haltverbot für 
nichtberechtigte Fahrzeuge und das sich daraus zugleich ergebende 
Wegfahrgebot verstoßen, das in entsprechender Anwendung von 
§ 80 Abs . 2 Nr . 2 VwGO sofort vollziehbar ist. K hat damit gem. 
§ 49 Abs. 3 Nr. 4 i.V.m. § 41 Abs. 1 StVO und Zeichen 229 der 
Anlage 2 zur StVO eine Ordnungswidrigkeit begangen. Darüber 
hinaus verletzt dieses Verhalten – auch ohne dass es erst noch zu 
einer konkreten Beeinträchtigung der Sicherheit und Leichtigkeit 
des Straßenverkehrs kommen muss – die öffentliche Sicherheit im 
Sinne des Gefahrenabwehrrechts.
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c) Die Auffassung des Berufungsgerichts, dass es an einer Ermessen-
sentscheidung des städtischen Bediensteten vor dem Einschreiten 
gänzlich gefehlt habe, ist unzutreffend. Dieser hat, wie die von ihm 
über die Abschleppmaßnahme gefertigte Niederschrift zeigt, die 
maßgeblichen tatsächlichen Gegebenheiten (Verstoß gegen das ab-
solute Haltverbot nach dem Zeichen 229; konkrete örtliche und zeit-
liche Umstände, insbesondere die bereits eingetretene Behinderung 
eines anfahrenden Taxis) in den Blick genommen. Er hat außerdem 
vor der Einleitung der Abschleppmaßnahme – allerdings vergeblich – 
zunächst noch versucht, Abhilfe über einen Anruf auf der im Reisebus 
ausliegenden Mobiltelefonnummer zu schaffen; damit wurden auch 
in Betracht kommende Handlungsalternativen in seine Entschei-
dungsfindung einbezogen.

d) Dass die auf dieser Grundlage dann getroffene Abschleppanord-
nung geeignet war, die mit dem Verstoß gegen das absolute Halt-
verbot eingetretene Störung der öffentlichen Sicherheit wieder zu 
beseitigen, kann nicht ernstlich in Zweifel gezogen werden. 

e) Die Einleitung der Abschleppmaßnahme war erforderlich. Sie 
erweist sich nicht deshalb als unverhältnismäßig und damit rechts-
widrig, weil dem städtischen Bediensteten nach der maßgeblichen 
ex-ante Betrachtung zum Zeitpunkt der Einleitung der Abschlepp-
maßnahme ein milderes, aber ebenso wirksames Mittel offen stand. 
Insoweit gilt nach der Rspr. des erkennenden Senats, dass bei einer 
– bezogen auf den Zeitpunkt der Entdeckung des Verstoßes – zeit-
nahen Abschleppmaßnahme eine Verletzung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit (nur) dann in Betracht zu ziehen ist, wenn der 
Führer des Fahrzeugs ohne Schwierigkeiten und ohne Verzögerung 
festgestellt und zur Beseitigung des verbotswidrigen Parkens veran-
lasst werden kann. Dementsprechend war es nicht ausreichend, dass K 
seine Mobilfunknummer im Reisebus hinterlegt hatte. Der städtische 
Bedienstete unternahm vor dem Bestellen des Abschleppwagens den 
Versuch, K über diese Nummer telefonisch zu erreichen. Nachdem 
dieser Versuch ohne Erfolg blieb und auch sonst nicht zu erkennen 
war, dass der Fahrer des Busses alsbald wieder an seinem Fahrzeug 
eintreffen würde, waren weitere Maßnahmen zu einer Kontaktauf-
nahme nicht veranlasst.K hat keinerlei konkrete Angaben zu seinem 
aktuellen Aufenthalt hinterlassen; für den städtischen Bediensteten 
war damit nicht ersichtlich, wo sich der für das Fahrzeug Verant-
wortliche befand. K kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, 
er sei wegen eines dringenden Gangs auf die Toilette vorübergehend 
telefonisch nicht erreichbar gewesen. Der für den Verkehrsverstoß 
Verantwortliche hat das Risiko für seine jederzeitige Erreichbarkeit 
zu tragen. Hier hat K zudem, wie er in seiner Revisionserwiderung 
vorträgt, das Mobiltelefon selbst abgestellt.

f ) Die Einleitung der Abschleppmaßnahme war schließlich nicht 
unverhältnismäßig im engeren Sinne, also kein übermäßiger Ein-
griff in den Rechtskreis des K. Der städtische Bedienstete durfte in 
Abwägung der wesentlichen Umstände des Einzelfalls zum Ergeb-
nis kommen, dass die Nachteile, die mit der Abschleppmaßnahme 
für den Betroffenen verbunden sind, nicht außer Verhältnis zum 
bezweckten Erfolg stehen. Dabei fällt zugunsten des ordnungsbe-
hördlichen Einschreitens ins Gewicht, dass sowohl der Gesetz- als 
auch der Verordnungsgeber dem reibungslosen Funktionieren des 
Taxenverkehrs einen hohen Stellenwert beimessen. Gem. § 8 Abs. 2 
des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) ist der Verkehr mit Ta-
xen, der eine der in § 8 Abs. 1 PBefG genannten Verkehrsarten – also 

die allgemein zugängliche Beförderung von Personen mit Straßen-
bahnen, Obussen und Kraftfahrzeugen im Linienverkehr – ersetzt, 
ergänzt oder verdichtet, Teil des öffentlichen Personennahverkehrs. 
Auch der erkennende Senat hat – wenn auch in anderem Zusammen-
hang – angenommen, dass die Existenz und das Funktionieren des 
Taxenverkehrs als überragend wichtiges Gemeinschaftsgut anzuse-
hen sind. Der Verordnungsgeber hat mit der Siebzehnten Verordnung 
zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 14. De-
zember 1993 (BGBl I S. 2043) das früher an Taxenständen geltende 
Parkverbot für nicht berechtigte Fahrzeuge (vgl. § 12 Abs. 3 Nr. 5 
StVO a.F.) durch ein absolutes Haltverbot ersetzt; er hat dadurch 
deutlich gemacht, dass er dem Taxenverkehr im Allgemeinen und 
der jederzeitigen bestimmungsgemäßen Nutzbarkeit der Taxenstände 
im Besonderen eine hohe Bedeutung beimisst. Zur Begründung für 
diese Änderung verweist er darauf, dass im Interesse eines möglichst 
reibungslosen Taxiverkehrs die rechtlichen Voraussetzungen für das 
Freihalten der Taxenstände von unberechtigt haltenden und parken-
den Fahrzeugen verbessert werden müssten (VkBl 1994 S. 172). Diese 
als Nummer 9 an die sonstigen absoluten Haltverbote des § 12 Abs. 1 
StVO angefügte Regelung hat mit der Sechsundvierzigsten Verord-
nung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 5. 
August 2009 (BGBl I S. 2631) und der Verordnung zur Neufassung 
der Straßenverkehrs-Ordnung vom 6. März 2013 (BGBl I S. 367) 
ihren Standort in Nummer 15 der Anlage 2 zu § 41 Abs. 1 StVO 
gefunden; die rechtliche Gewichtung des absoluten Haltverbots an 
Taxenständen ist davon unberührt geblieben.

Vor diesem Hintergrund wird in der obergerichtlichen Rspr. zu Recht 
davon ausgegangen, dass eine Abschleppmaßnahme bei einem Ver-
stoß gegen das sich aus dem Zeichen 229 ergebende absolute Haltver-
bot grundsätzlich auch ohne konkrete Beeinträchtigung eines zum 
Halten und Parken an Taxenständen berechtigten Taxis verhältnis-
mäßig ist (so u.a. VGH München, Beschl. v. 15. 12. 2006 – 24 ZB 
06.2743 – BayVBl 2007, 249, OVG Hamburg, Beschl. v. 7. 3. 2006 – 3 
Bf 392/05 – VRS 2006, 231 <232 f.> sowie OVG Saarlouis, Beschl. v. 
16. 6. 1999 – 9 Q 166/98 – juris Rn. 13). Das findet seine Rechtferti-
gung darin, dass in aller Regel zum Zeitpunkt der Entscheidung über 
den Erlass einer Abschleppanordnung weder absehbar ist, wann das 
nächste halteberechtigte Taxi am Taxenstand eintreffen wird, noch 
eingeschätzt werden kann, wann der Verantwortliche das dort unbe-
rechtigt abgestellte Fahrzeug selbst wegfahren wird. Da unterstellt 
werden kann, dass Taxenstände regelmäßig nur in dem für einen 
ordnungsgemäßen Taxenbetrieb erforderlichen Umfang ausgewie-
sen werden, muss vielmehr jederzeit mit der Inanspruchnahme des 
Taxenstandes durch Taxen und bei einem verbotswidrigen Abstellen 
sonstiger Fahrzeuge mit deren Behinderung gerechnet werden. Etwas 
anderes kann nur ausnahmsweise bei Vorliegen besonderer örtlicher 
oder zeitlicher Umstände angenommen werden, etwa dann, wenn 
offenkundig nicht (mehr) mit einer Inanspruchnahme des Taxenstan-
des durch Taxen und deren Fahrgäste zu rechnen ist. Das war hier 
fernliegend.

Hier kam hinzu, dass durch den abgestellten Reisebus bereits ein Taxi 
bei der Nutzung des Taxenstandes behindert worden war. Das ergibt 
sich aus dem vom städtischen Bediensteten über die Abschleppmaß-
nahme angefertigten Protokoll, in dem dieses Taxi mit seinem amt-
lichen Kennzeichen aufgeführt wird; K hat das nicht substantiiert 
bestritten. Nach ständiger Rspr. ist eine Abschleppanordnung aber 
regelmäßig nicht unverhältnismäßig im engeren Sinne, wenn das 
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vorschriftswidrige Abstellen des Fahrzeugs zu einer Behinderung 
anderer Verkehrsteilnehmer führt. Darüber hinaus erwies sich die 
Beeinträchtigung der Nutzung des Taxenstandes schon wegen der 
Größe des Reisebusses als besonders gravierend.

Demgegenüber vermögen die vom Berufungsgericht für seine Auf-
fassung angeführten Gesichtspunkte nicht zu überzeugen. Zu Un-
recht differenziert es zwischen dem Haltverbot an mit dem Zeichen 
229 ausgeschilderten Taxenständen und sonstigen absoluten Halt-
verboten. Das läuft der Wertung des Verordnungsgebers zuwider, 
der – wie gezeigt – den Ausschluss nichtberechtigter Fahrzeuge an 
Taxenständen bewusst zu einem absoluten Haltverbot „aufgewertet“ 
hat und damit gerade das Ziel verfolgt, sie für ihre bestimmungsge-
mäße Nutzung freizuhalten. Die Annahme des Berufungsgerichts, 
dass die ordnungswidrige zeitweilige Zweckentfremdung von Ta-
xenständen durch das Parken nicht privilegierter Fahrzeuge keine 
akute Gefährdung der Sicherheit oder Leichtigkeit des fließenden 
Straßenverkehrs, von Leben und Gesundheit hilfebedürftiger Perso-
nen oder des Schutzes bedeutender Sachwerte bewirke, hält zudem 
– jedenfalls in dieser Absolutheit – einer Überprüfung am Maßstab 
allgemeiner Lebenserfahrung nicht stand. Insofern liegt – wie die 
von B vorgelegten Stellungnahmen von Taxenverbänden bestätigen 
– vielmehr auf der Hand, dass es beim Ausweichen von Taxen auf 
die vom fließenden Verkehr genutzte Fahrspur durch das Ausscheren 
selbst und ebenso beim Ein- und Aussteigen von Fahrgästen zu Ge-
fährdungssituationen kommen kann, die durch eine bestimmungs-
gemäße Nutzbarkeit des Taxenstandes vermieden werden können 
und nach der Wertung des Verordnungsgebers auch sollen. Das gilt 
im Hinblick auf den erhöhten Zeit- und Platzbedarf verstärkt dann, 
wenn behinderte Menschen ein Taxi benutzen wollen. Der Verweis 
des Berufungsgerichts auf § 12 Abs. 4 Satz 3 StVO greift eben-
falls nicht durch. Zwar dürfen nach dieser Regelung Taxen, wenn 
die Verkehrslage es zulässt, auch neben anderen Fahrzeugen, die 
auf dem Seitenstreifen oder am rechten Fahrbahnrand halten oder 
parken, Fahrgäste ein- und aussteigen lassen. Doch kann hierdurch 
das durch das Zeichnen 229 verkörperte absolute Haltverbot schon 
deshalb nicht relativiert werden, weil diese Möglichkeit den Taxen 
nur unter engen Voraussetzungen, nämlich nur dann eröffnet ist, 
wenn die Verkehrslage es zulässt. Ebenso wenig geht es entgegen 
dem Revisionsvorbringen des K an, in dieser Befugnis gleichsam eine 
„Kompensation“ für eine mögliche nichtberechtigte Inanspruchnah-
me von Taxenständen durch sonstige Fahrzeuge zu sehen. Zu kei-
nem anderen Ergebnis führt schließlich die vom Berufungsgericht 
angeführte Erwägung, das Vorhandensein eines Taxenstandes biete 
weder den Taxifahrern eine Gewähr dafür, diesen Stand auch im-
mer nutzen zu können, noch könnten potentielle Fahrgäste damit 
rechnen, am Taxenstand jederzeit wartende Taxen vorzufinden. Das 
mag zutreffen, kann aber nicht rechtfertigen, dass die Funktion von 
Taxenständen durch ein verbotswidriges Handeln Dritter ungeach-
tet dieser Unwägbarkeiten beeinträchtigt wird.

Auf der anderen Seite sind – als gegen ein sofortiges Abschleppen 
sprechende Gesichtspunkte – die regelmäßig nicht unerheblichen 
Kosten und sonstigen Erschwernisse einzustellen, die sich nach einer 
solchen Maßnahme für den Betroffenen ergeben; dazu zählt etwa 
der Aufwand für das Abholen des Fahrzeugs an einem Sammelplatz. 
Doch kann diesen Belangen des Betroffenen in aller Regel kein hö-
heres Gewicht zukommen als dem vom Normgeber anerkannten 
öffentlichen Interesse an einem reibungslosen Funktionieren des 

Taxenverkehrs. Dabei kann nicht außer Betracht bleiben, dass der 
Fahrer des verbotswidrig abgestellten Fahrzeugs die Ursache für die 
ihn treffenden nachteiligen Folgen selbst gesetzt hat.

An dieser Gewichtung der widerstreitenden Belange würde sich 
nichts ändern, wenn – wie K im Revisionsverfahren erneut geltend 
macht – eine an Ort und Stelle für Reisebusse vorgesehene Abstellflä-
che ihrerseits durch Taxen belegt gewesen wäre. Feststellungen dazu, 
ob diese Behauptung des K stimmt, hat das Berufungsgericht nicht 
getroffen. Im Internet allgemein zugängliche Ansichten sprechen da-
für, dass es sich hier zum einen um eine dem Linienverkehr vorbehal-
tene Busspur nebst Haltestelle und zum anderen um einen weiteren 
Taxenstand handelt, die für den Reisebus des K gleichermaßen nicht 
offen standen. Aber auch ungeachtet dessen könnten Verkehrsverstö-
ße Dritter einen eigenen Verkehrsverstoß nicht rechtfertigen.

g) Danach kann dem Berufungsgericht auch nicht in der Annahme 
gefolgt werden, der bundesverfassungsrechtliche Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz verlange – im Allgemeinen – eine Mindestwartezeit 
von 30 Minuten gerechnet ab der Feststellung des unzulässigen 
Abstellens, bevor das Abschleppen eines unter Verstoß gegen das 
Haltverbot des Zeichens 229 abgestellten Fahrzeugs angeordnet 
werden dürfe. Das begründet das Berufungsgericht damit, dass diese 
Zeitspanne in der Mitte liege zwischen der in der Rspr. des VGH 
geforderten Wartezeit von mindestens einer Stunde bei einem ver-
botswidrigen Halten an Parkuhren und Parkscheinautomaten und 
keiner Wartezeit bei der Missachtung eines absoluten Haltverbots.

Diese Bildung eines arithmetischen Mittelwertes ist zum einen des-
halb verfehlt, weil es sich bei dem durch das Zeichen 229 verkörperten 
Haltverbot – wie bereits dargelegt und wie das auf diesem Zeichen 
seinerseits abgebildete Zeichen 283 und die Entstehungsgeschichte 
der Regelung deutlich machen – gerade um ein absolutes Haltver-
bot i. S. der StVO handelt. Das bestätigt die dem Zeichen 229 in 
Nummer 15 der Anlage 2 zu § 41 StVO durch den Verordnungsge-
ber beigegebene Erläuterung; danach darf – abgesehen von den dort 
genannten Ausnahmen – wer ein Fahrzeug führt, an Taxenständen 
nicht halten. Dass das Zeichen 229 von diesem absoluten Haltverbot 
an Taxenständen „betriebsbereite Taxen“ – oder wie es nun in Anleh-
nung an das PBefG heißt, „für die Fahrgastbeförderung bereit gehal-
tene Taxen“ – ausnimmt, ändert nichts an dem absoluten Verbot für 
nicht berechtigte Fahrzeuge. Insofern ist der vom Berufungsgericht 
in diesem Zusammenhang verwendete Begriff des „relativen“ Verbots 
zumindest missverständlich.

Abgesehen davon trägt die „30-Minuten-Regel“ des Berufungsge-
richts dem rechtlichen Grundsatz nicht hinreichend Rechnung, dass 
es von einer Gesamtbetrachtung der wesentlichen Umstände des 
jeweiligen Einzelfalls abhängt, ob die Einleitung der Abschleppma-
ßnahme im Einklang mit dem bundesverfassungsrechtlichen Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz steht. Die Verengung auf den Verstoß gegen 
das Zeichen 229 und die schematische Vorgabe einer dreißigminüti-
gen Wartefrist führen dazu, dass andere Gesichtspunkte ausgeblendet 
bleiben, die für die gebotene Einzelfallbetrachtung bedeutsam sein 
können.

Auch ist der Einwand der B nicht von der Hand zu weisen, dass 
bei der vom Berufungsgericht geforderten regelmäßigen Wartezeit 
von 30 Minuten eine effektive und zugleich wirtschaftliche Über-
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wachung des ruhenden Verkehrs durch die Bediensteten der Ord-
nungsbehörde erheblich beeinträchtigt wäre. Sie müssten entweder 
vor Ort bleiben oder aber wieder zum Standplatz zurückkehren, um 
feststellen zu können, ob der Verstoß gegen das Haltverbot auch nach 
Ablauf der Wartefrist noch andauert. Hinzu kommt, dass sich die 
Blockierung eines Taxenstandes durch ein oder mehrere dort unbe-
rechtigt abgestellte Fahrzeuge über die vom Berufungsgericht für 
erforderlich gehaltene Wartezeit von 30 Minuten hinaus zusätzlich 
noch dadurch verlängert, dass die Anfahrt des Abschleppfahrzeugs 
und das Verladen des verbotswidrig abgestellten Fahrzeugs weitere 
Zeit in Anspruch nehmen.

Schließlich wird durch ein zeitnahes Abschleppen der negativen 
Vorbildwirkung entgegengewirkt, die von einem verbotswidrig an 
einem Taxenstand abgestellten Fahrzeug für andere Kraftfahrer aus-
geht. Zwar kann nach der Rspr. des erkennenden Senats der Gedanke 
der Generalprävention für sich genommen eine Abschleppmaßnah-
me noch nicht rechtfertigen, doch kann dieser Gesichtspunkt – wie 
hier – ergänzend in die Gesamtabwägung einfließen. Das gilt umso 
mehr als die Rspr. der Vorinstanz die Gefahr begründet, dass Verkehr-
steilnehmer unter Inkaufnahme eines Bußgeldes, aber in Erwartung 
eines jedenfalls vorübergehenden „Abschleppschutzes“, von dem sie 
bei einer regelmäßigen Wartezeit von 30 Minuten ausgehen könnten, 
entsprechende Verkehrsverstöße begehen.

2. Der Senat hält auch die Kostenhöhe für angemessen: 

K wendet sich vor allem dagegen, dass für den Einsatz der volle Stun-
densatz abgerechnet wurde, obgleich es sich nur um eine Leerfahrt 
gehandelt habe, die zudem schon wenige Minuten nach der Anfor-
derung wieder abgebrochen worden sei. Doch gibt B insofern nur die 
Kosten als Auslagen an K weiter, die ihr vom Abschleppunternehmer 
in Rechnung gestellt wurden. Das Abschleppunternehmen als Privat-
unternehmen aber ist rechtlich – zumal durch den Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz – nicht dahingehend gebunden, dass es minutengenau 
abrechnen muss und nicht in der geschehenen Weise pauschalieren 
darf. Ansonsten ergibt sich die Höhe der Forderung beanstandungs-
frei daraus, dass wegen der Größe des abzuschleppenden Fahrzeugs 
ein Spezialfahrzeug mit Zusatzpersonal zum Einsatz kommen muss-
te und zudem Wochenendzuschläge anfielen. Dass sich gemessen 
am bundesverfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
ein rechtswidriges Unterlassen der B daraus ergibt, dass sie mit dem 
Abschleppunternehmen im Vorfeld keine günstigere Pauschale für 
Leerfahrten mit Spezialfahrzeugen ausgehandelt hat, ist nicht zu 
erkennen. Das würde voraussetzen, dass eine solche Vereinbarung 
von den in Betracht kommenden Abschleppunternehmen überhaupt 
akzeptiert worden wäre. Dazu hat K nichts vorgetragen.

III. Ergänzender Hinweis

Die Entscheidung liegt auf der „strengen“ Linie des BVerwG, die 
teilweise von der „weicheren“ einiger Instanzgerichte abweicht. 
Umstritten ist insbesondere die – auch in diesem Fall einschlägige 
– Fallkonstellation, bei der Kfz-Führer ihre Mobilfunknummer im 
Fahrzeug hinterlassen und einwenden, sie hätten sich ganz in der 
Nähe des Fahrzeuges befunden, der Behördenbedienstete hätte sie 
leicht ausfindig machen können. Mit diesem Einwand werden die 
Betroffenen nur in ganz klaren Fällen durchdringen. Eine Politesse 
wird einen solchen Hinweis z. B. nur beachten (müssen), wenn er 

dokumentiert, dass der Fahrer in einem ganz nahe gelegenen Ge-
schäft oder einer unschwer erreichbaren Arztpraxis anzutreffen ist. 
Vage Hinweise – etwa: „Entbindung“, „Komme gleich wieder“, „Bin 
gerade einkaufen“ – darf die Behörde in der Regel ignorieren. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Art des Zettels den Eindruck vermit-
telt, der Fahrer benutze ihn gewissermaßen „formularmäßig“. Zu 
einem telefonischen Nachforschungsversuch besteht für die Behör-
de nach Ansicht des BVerwG zumindest in solchen Fällen wegen 
der ungewissen Erfolgsaussicht und der nicht abzusehenden weite-
ren Verzögerung keine Verpflichtung (NJW 2002, S. 2122: stärker 
differenzierend nach dem Einzelfall: OVG Hamburg, Urt. v. 22. 2. 
2005 – 3 Bf 25/02; s. auch VG Karlsruhe, Urt. v. 25.2. 2002 – 6 K 
3615/00). Eine entsprechende Nachforschungspflicht hat das VG 
Gießen bezüglich eines ordnungswidrig abgestellten Taxis angenom-
men; auf Grund der behördlichen Registrierung eines derartigen 
Kraftfahrzeuges, des Halters/Unternehmers und des Betriebssitzes 
sowie der an dem Fahrzeug angebrachten Identifikationsmerkma-
le sei es verhältnismäßig und ermessensgerecht, den Verantwortli-
chen ausfindig zu machen und ihn unmittelbar zur Beseitigung der 
Ordnungsstörung in Anspruch zu nehmen (NJW 2001, S. 2346). 
Probleme des Abschleppens und der Kostenerhebung sind – wie 
keiner näheren Begründung bedarf – stets klausurverdächtig! Die 
Entscheidung bietet ein schönes Beispiel für eine sorgfältige Anwen-
dung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. Deutlich wird durch 
die divergierenden Entscheidungen des VGH und des BVerwG, dass 
hierbei unterschiedliche Ergebnisse „herauskommen“ können, die 
jeweils durchaus gut vertretbar sein können. 
 J.V.

Ruhestandsbeamte und Konkurrenzverbot

(BVerwG, Urt. v. 26.06.2014 – 2 C 23.13; VG Berlin, Beschl. v. 
20.01.2011, – 7 L 306.10; VG Berlin, Urt. v. 08.02.2013 – 7 K 376/10)

Ruhestandbeamte unterliegen nicht dem Konkurrenzverbot gegenüber 
ihren früheren Dienstherrn.

(Nichamtl. Leitsatz)

Anmerkung:

Im Bereich des Arbeitsrechts ist das sog. »Konkurrenzverbot« von 
erheblicher Bedeutung. Die meisten Arbeitsverträge sehen vor, dass 
der Arbeitnehmer während seiner Tätigkeit im Unternehmen nicht 
gleichzeitig bei anderen Unternehmen mit gleichen oder ähnlichen 
Tätigkeitsfeldern beschäftigt sein darf.

Wie ist aber die Rechtslage nach einem Arbeitgeberwechsel?

Durch das »Konkurrenzverbot« soll verhindert werden, dass nach dem 
Ausscheiden aus dem Unternehmen der Arbeitnehmer im Hinblick 
auf das im Unternehmen erworbene Wissen in Konkurrenz zum frü-
heren Arbeitgeber tritt. Ob dem geschäftlichen Geheimhaltungsinte-
resse des Unternehmers oder der beruflichen Entfaltungsfreiheit des 
Arbeitnehmers im Hinblick auf das »Konkurrenzverbot« der Vorzug 
zu geben ist, ist fraglich.

Allgemein wird man sagen können, dass z. B. steuerliche oder fi-
nanzielle Kenntnisse über das Unternehmen uneingeschränkt und 
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auf Dauer dem »Konkurrenzverbot« unterliegen (zum »Konkur-
renzverbot« im Allgemeinen, BAG, U. v. 16.1.2013, 10 AZR 560/11 
m. w. N.). Handelt es sich aber z. B. um das im Unternehmen er-
worbene »Know-how«, wird nach einer bestimmten Karenzzeit der 
Arbeitnehmer mit dem früheren Arbeitgeber konkurrieren können.

Die Frage, ob das »Konkurrenzverbot« auch im Beamtenrecht gilt, 
entschied das VG Berlin im Rahmen eines einstweiligen Rechts-
schutzverfahren und anschließenden Hauptsacheverfahren wie folgt: 

»Die Antragsgegnerin kann ihren Untersagungsbescheid nämlich 
auch nicht mit Erfolg auf § 41 Satz 2 des Beamtenstatusgesetzes 
(BeamtStG) stützen. Nach dieser Norm ist eine anzeigepflichtige 
Tätigkeit zu untersagen, wenn zu besorgen ist, dass durch sie dienst-
liche Interessen beeinträchtigt werden. Eine gegenüber der letzten 
Dienstbehörde anzeigepflichtige Tätigkeit ist gemäß § 41 Satz 1 
BeamtStG i. V. m. § 68 Abs. 1 LBG u.a. für Ruhestandsbeamte 
gegeben, die nach Beendigung des Beamtenverhältnisses innerhalb 
eines Zeitraums von fünf Jahren oder, wenn die Beamten mit Er-
reichen der Altersgrenze in den Ruhestand treten, innerhalb eines 
Zeitraums von drei Jahren außerhalb des öffentlichen Dienstes eine 
Erwerbstätigkeit oder sonstige Beschäftigung aufnehmen, die mit 
ihrer dienstlichen Tätigkeit in den letzten fünf Jahren vor Beendi-
gung des Beamtenverhältnisses in Zusammenhang steht und durch 
die dienstliche Interessen beeinträchtigt werden können. An dem 
Letzten fehlt es hier. Unstreitig plant der als Beamter im Ruhestand 
vom personellen Anwendungsbereich der Norm umfasste Antrag-
steller mit dem Betrieb der P. eine sonstige Beschäftigung außerhalb 
des öffentlichen Dienstes im Sinne von § 41 Satz 1 BeamtStG und 
§ 68 Abs. 1 LBG. Die neue Tätigkeit steht auch im Zusammenhang 
mit der (vorherigen) dienstlichen Tätigkeit, weil sie sich qualitativ 
weitgehend mit den konkreten dienstlichen Aufgaben des Antrag-
stellers in den letzten fünf Jahren vor Beendigung des Beamtenver-
hältnisses deckt. Die Antragsgegnerin hat jedoch keine Tatsachen für 
das Tatbestandsmerkmal der Besorgnis der Beeinträchtigung dienst-
licher Interessen dargetan; insbesondere scheidet nach verfassungs-
konformer Auslegung der Norm aus, Gesichtspunkte des Schutzes 
des Dienstherrn vor (fachlicher und wirtschaftlicher) Konkurrenz 
seiner ehemaligen Beamten unter den unbestimmten Rechtsbegriff 
der dienstlichen Interessen zu subsumieren.

Zwar ist zutreffend – wie die Antragsgegnerin ausführt –, dass der 
im Nebentätigkeitsrecht verortete spezielle Versagungsgrund des 
§ 62 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 LBG es dem aktiven Beamten verbietet, in 
fachliche und wirtschaftliche Konkurrenz zu seinem Dienstherrn 
zu treten (vgl. BVerfG, Beschluss vom 28. September 2007 – 2 BvR 
1121/06 –, Juris Rn. 19; BVerwG, Urteil vom 29. Oktober 1992 – 2 
C 35/91 –, Juris Rn. 28 für die gleichlautende Vorgängernorm des 
§ 29 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 LBG a.F.). Nach § 62 Abs. 2 Satz 1 LBG 
ist die Nebentätigkeitsgenehmigung nämlich zu versagen, wenn zu 
besorgen ist, dass durch sie dienstliche Interessen beeinträchtigt 
werden. Dies liegt gemäß § 62 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 LBG insbeson-
dere vor, wenn die Nebentätigkeit in einer Angelegenheit ausgeübt 
wird, in der die Behörde, der der Beamte angehört, tätig wird oder 
tätig werden kann.

Dies rechtfertigt jedoch nicht ohne Weiteres die Tätigkeitsunter-
sagung gegenüber einem Ruhestandsbeamten. Einen genau um-
grenzten allgemeingültigen Begriff der dienstlichen Interessen gibt 

es nämlich nicht. Vielmehr ist der Begriffsinhalt nur vor der jeweils 
maßgeblichen Norm und deren Zweck zu gewinnen. Anders als die 
Antragsgegnerin meint, kann daher zur Bestimmung des Begriffes 
der dienstlichen Interessen im Rahmen des § 68 LBG nicht unbe-
sehen auf die Regelungen des Nebentätigkeitsrechts zurückgegriffen 
werden. § 41 BeamtStG und § 68 LBG sind keine Bestimmungen 
zum Nebentätigkeitsrecht, sondern postulieren nachwirkende Ver-
pflichtungen aus einem beendeten Beamtenverhältnis. Es handelt 
sich um voneinander zu unterscheidende Regelungsmaterien, die 
zwar Ähnlichkeiten und Beziehungen aufweisen, jedoch nicht iden-
tisch sind. Dies zeigen sowohl die Normwortlaute als auch die Ge-
setzessystematik (nebst dem Wortlaut der Überschriften) von § 40 
BeamtStG und §§ 60–67 LBG einerseits und § 41 BeamtStG und 
§ 68 LBG andererseits (vgl. Schmiemann in Schütz/Maiwald, Beam-
tenrecht des Bundes und der Länder, Gesamtausgabe A und B, 317. 
Aktualisierung Juni 2010, § 41 BeamtStG Rn. 6; Lemhöfer in Plog/
Wiedow, Kommentar zum Bundesbeamtengesetz, Stand September 
2008, § 41 BeamtStG Rn. 2; Geis in Fürst, Gesamtkommentar Öf-
fentliches Dienstrecht – GKÖD, Bd. I BR Lfg. 6/08, K § 69 a BBG 
Rn. 1; Günther, DÖD 1990, 129 [130]).

Diese Unterscheidung ist auch verfassungsrechtlich geboten, denn 
der Rahmen für die Beschränkung von Tätigkeiten Ruhestandsbe-
amter ist wesentlich enger als bei der Beschränkung privater Ne-
bentätigkeiten von aktiven Beamten (VG Regensburg, Urteil vom 14. 
Mai 2003 – RN 1 K 03.133 –, Juris Rn. 15; Lemhöfer, a.a.O., § 41 
BeamtStG Rn. 2; Geis, a.a.O., § 69 a BBG Rn. 6; Günther, DÖD 
1990, 129 [131, 134]). Schon bei diesen folgt jedenfalls aus dem 
Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 
GG) unter Berücksichtigung des Gleichheitssatzes das grundsätzli-
che Recht auch auf weitere entgeltliche Verwertung der Arbeitskraft, 
das nur zur Sicherung der geschuldeten vollen und unparteiischen 
Dienstleistung – als einem hergebrachten Grundsatz des Berufsbe-
amtentums – weitergehend als bei jedermann eingeschränkt wer-
den kann (BVerfG, Beschlüsse vom 28. September 2007 – 2 BvR 
1121/06 –, Juris Rn. 19 und vom 25. November 1980 – 2 BvL 7/76 –, 
Juris Rn. 107 ff.; BVerwG, Urteile vom 26. Juni 1980 – 2 C 37/78 –, 
Juris Rn. 22 und vom 25. Januar 1973 – II C 87.65 –, Juris Rn. 31). 
Erst recht muss das für den ausgeschiedenen Beamten gelten, soweit 
hier nicht schon die Freiheit der Wahl und Ausübung eines neuen 
Berufs (Art. 12 Abs. 1 GG) eingreift, denn beim Ruhestandsbeam-
ten kommt das gegenläufige Verfassungsprinzip aus Art. 33 Abs. 5 
GG – die Sicherung einer gegenwärtigen Dienstleistung – nicht 
mehr in Betracht. Verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist der Eingriff 
in die Handlungs- und Berufsfreiheit der ausgeschiedenen Beamten 
mithin nur zum Schutz der Funktionsfähigkeit des Dienstes durch 
Sicherung der Integrität der (vorherigen) Dienstleistung und zur 
Prävention eines Missbrauchs dienstlicher Kenntnisse und Kontakte 
(Lemhöfer, a.a.O., § 41 BeamtStG Rn. 2; Geis, a.a.O., § 69 a BBG 
Rn. 6; Günther, DÖD 1990, 129 [134]; vgl. zum gleichlautenden 
§ 20 a des Gesetzes über die Rechtsstellung der Soldaten: BVerwG, 
Urteil vom 6. Dezember 1989 – 6 C 52/87 –, Juris Rn. 18 ff.; zuletzt: 
BVerwG, Urteil vom 12. Dezember 1996 – 2 C 37/95 –, Juris Rn. 18 
m.w.N., vgl. zum gleichlautendem § 105 BBG: Bundesministerium 
des Innern, Erlass vom 16. März 2009 – D 2-210 164/0 –, Juris 
Ziff. 5).

§ 41 BeamtStG, der den Kern der Vorgängerregelung des § 42 
a BRRG aufnimmt, soll demgemäß (nur) verhindern, dass durch 
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die private Verwertung von Amtswissen nach Ausscheiden aus 
dem Amt oder durch eine Tätigkeit bei einem unter den früheren 
Amtsbereich fallenden Interessenten das Vertrauen der Allgemein-
heit in die Integrität des öffentlichen Dienstes beeinträchtigt wird. 
Dienstliche Interessen sind damit Interessen, die in der jeweiligen 
Verwaltung begründet sind, in der die Beamtin oder der Beamte in 
dem genannten Zeitraum tätig war, nicht aber sonstige öffentliche 
Belange (vgl. BT-Drucks. 16/4027 Seite 33; für die Vorgängerrege-
lung des § 42 a BRRG vgl. BT-Drucks. 10/1319 Seite 9 noch mit 
der insoweit missverständlichen Bezeichnung als Konkurrenzver-
bot, vgl. dazu Günther, DÖD 1990, 129). Die Vorschrift beinhaltet 
damit – anders als die Antragsgegnerin meint – kein generelles 
Konkurrenzverbot zugunsten des Dienstherrn. Von seiner Fach-
kunde und Berufserfahrung darf der Ruhestandsbeamte vielmehr 
Gebrauch machen (BVerwG, Urteil vom 6. Dezember 1989 – 6 C 
52/87 –, Juris Rn. 19, VG Regensburg, Urteil vom 14. Mai 2003 – 
RN 1 K 03.133 –, Juris Rn. 19; Kohde in v. Roetteken/Rothländer, 
BeamtStG – Kommentar zum Beamtenstatusgesetz, 6. Aktuali-
sierung September 2009, § 41 Rn. 16; Battis, Bundesbeamtenge-
setz, 3. Auflage 2004, § 69 a Rn. 4). Dienstliche Interessen sind 
insoweit zu unterscheiden von den – weitergehenden – öffentli-
chen Interessen. Insbesondere bedingen rein fiskalische Gründe 
des Dienstherrn kein dienstliches Interesse im verfassungsgemäß 
verstandenen Sinn der Norm«.

Die Rechtsauffassung des VG Berlin im einstweiligen Rechtsschutz-
verfahren und anschließenden Hauptsacheverfahren hat das BVerwG 
mit folgender Begründung bestätigt:

»Beamte im Ruhestand dürfen eine Erwerbstätigkeit auch dann aus-
üben, wenn sie damit in Konkurrenz zu ihrem früheren Dienstherrn 
treten. Die Untersagung von Erwerbstätigkeiten von Ruhestands-
beamten ist nur zulässig, wenn eine Beeinträchtigung dienstlicher 
Interessen zu besorgen ist. Bei der Auslegung dieses gesetzlichen 
Begriffs ist zu berücksichtigen, dass Ruhestandsbeamte im Gegen-
satz zu aktiven Beamten kein Hauptamt mehr innehaben, auf dessen 
Erfordernisse sie noch Rücksicht nehmen müssen. Daher kann eine 
Beeinträchtigung dienstlicher Interessen nur angenommen wer-
den, wenn die Erwerbstätigkeit des Ruhestandsbeamten nachteilige 
Rückschlüsse auf seine frühere Amtsführung nahe legt. Insbesondere 
dürfen Ruhestandsbeamte nicht für Personen oder Unternehmen tä-
tig werden, mit deren Angelegenheiten sie in den letzten (hier: fünf ) 
Jahren ihres aktiven Dienstes maßgeblich befasst gewesen seien. Da 
die Erwerbstätigkeit auch von Ruhestandsbeamten Grundrechts-
schutz genießt, kann deren Untersagung nicht durch das Interesse 
des Dienstherrn gerechtfertigt werden, vor der Konkurrenz durch 
Ruhestandsbeamte verschont zu bleiben.«
 G.T.

Bestimmtheitsgebot und Heilung eines 
Anhörungsmangels

(OVG Lüneburg, Beschl. vom 8.11.2013 – 7 ME 82/13, in: NdsVBl. 
2014, S. 171 f.)

1. Gemäß dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz (NKAG) 
müssen straßenrechtliche Sondernutzungsgebührenbescheide hinsicht-
lich ihrer Bestimmtheit den gleichen Anforderungen genügen, die für 
Steuerbescheide gelten.

2. Stellungnahmen und Äußerungen von Beteiligten im gerichtlichen 
Verfahren erfüllen regelmäßig nicht die Voraussetzungen, um einen 
Anhörungsmangel heilen zu können.

(Nichtamtl. Leitsätze)

Zum Sachverhalt:

Der Kläger, der einen Hausmeisterdienst betreibt, wirbt auf sei-
nem Anhänger für seine Dienstleistungen. Wiederholt wurde 
dieser Anhänger im öffentlichen Straßenraum abgestellt. Mit drei 
Gebührenbescheiden wurde er nun zur Zahlung von Sondernut-
zungsgebühren herangezogen. Mit einem Bescheid vom 4.4 und 
zwei Bescheiden vom 5.4. wurde eine Sondernutzungsgebühr von 
jeweils 210 € zuzgl. einer Verwaltungsgebühr insgesamt also dreimal 
je 260 € festgesetzt. 

Aus den Gründen:

Die angefochtenen Festsetzungen der Sondernutzungsgebühren sind 
aufzuheben, weil sie rechtswidrig sind und den Kläger in seinen Rech-
ten verletzen (§§ 125 Abs. 1 Satz 1, 113 Abs. 1 S. 1 VwGO).

Die drei Gebührenbescheide sind zum einen rechtswidrig, weil es 
ihnen an der gebotenen Bestimmtheit mangelt . Nach Maßgabe 
des NKAG müssen Sondernutzungsbescheide hinsichtlich des Be-
stimmtheitsgebotes den gleichen Anforderungen genügen, die für 
Steuerbescheide gelten (vgl. §§ 1 Abs. 2, 11 Abs. 1 Nr. 3 b und Nr. 4 
b NKAG in Verbindung mit den §§ 119 Abs. 1 bzw. 157 Abs. 1 
Satz 2 AO). Das Bestimmtheitsgebot fordert einen Mindestgehalt 
des verfügenden Teils des Sondernutzungsgebührenbescheides. So 
müssen sich aus dem verfügenden Teil Informationen nach seinem 
persönlichen (wer schuldet?), sachlichen (Art und Höhe der Gebühr?) 
und zeitlich (für welchen Zeitraum?) Regelungsbereich ergeben. Das 
Erfordernis der inhaltlichen Bestimmtheit des Verwaltungsakts soll 
sicherstellen, dass für den Betroffenen erkennbar ist, welcher Le-
benssachverhalt der Gebührenerhebung unterworfen wird. Gerade 
bei sog. nicht periodischen Abgaben muss daher der Gegenstand 
der Gebührenerhebung näher konkretisiert werden, damit u.a. das 
Entstehen der Gebührenschuld und die Verjährung ohne weiteres 
feststellbar sind. 

Da den streitbefangenen Bescheiden nicht zu entnehmen ist, für 
welchen angefangenen Zeitraum die jeweilige Sondernutzungs-
gebühr erhoben wird, fehlt ihnen die hinreichende Bestimmtheit. 
Die Einlassung der Beklagten, dass die Erhebungszeiträume jeweils 
mit dem Zeitpunkt der „Feststellung der abgestellten Anhänger“ 
begonnen haben, überzeugt nicht, da in den drei Bescheiden diese 
Zeitpunkte nicht genannt werden. Zu berücksichtigen ist zudem, 
dass nach der maßgeblichen kommunalen Satzung die jeweiligen 
Zeitpunkte der „Feststellung der abgestellten Anhänger“ keineswegs 
diejenigen Zeitpunkte sind, auf die für den Beginn des Erhebungs-
zeitraums bei einer Sondernutzung ohne Erlaubnis abzustellen ist. 
Maßgeblich ist vielmehr nach § 4 Abs. 1 der Sondernutzungsge-
bührensatzung der Zeitpunkt des Beginns der Inanspruchnahme 
der Sondernutzung.

Rechtswidrig sind die drei Gebührenbescheide zum anderen auch, 
weil es versäumt wurde, den Betroffenen anzuhören (vgl. §§ 1 Abs. 2, 
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11 Abs. 1 Nr. 3a NKAG, 91 Abs. 1 Satz 1 AO). Zwar kann ein An-
hörungsmangel grundsätzlich geheilt werden (vgl. §§ §§ 1 Abs. 2, 11 
Abs. 1 Nr. 3a NKAG, 90 Abs. 1 Satz 1 und 2 AO), doch liegt hier eine 
Heilung nicht vor. So setzt die Heilung eines Anhörungsmangels vo-
raus, dass die Anhörung nachträglich ordnungsgemäß durchgeführt 
wurde und ihre Funktion für den Entscheidungsprozess uneinge-
schränkt erreicht wird. Äußerungen und Stellungnahmen von Be-
teiligten im gerichtlichen Verfahren erfüllen diese Voraussetzungen 
regelmäßig nicht. 

Anmerkungen:

1. Nach § 21 Niedersächsisches Straßengesetz können für Sonder-
nutzungen Sondernutzungsgebühren erhoben werden. Ergänzend 
zur straßenrechtlichen Vorgabe ist entweder eine landesrechtliche 
Gebührenordnung oder aber eine kommunale Satzung erforderlich. 
Die Kommunen sind zum Erlass einer entsprechenden Satzung be-
rechtigt, sofern ihnen die Sondernutzungsgebühren zustehen. Die 
Straßengesetze der anderen Bundesländer weisen eine vergleich-
bare Regelungsstruktur auf (siehe nur § 47 Landesstraßengesetz 
Rheinland-Pfalz). Diese Gebühr ist die Gegenleistung dafür, dass 
die Benutzung einer öffentlichen Straße über den Gemeingebrauch 
hinaus erlaubt und damit zugleich eine Beeinträchtigung der ge-
meingebräuchlichen Nutzungsmöglichkeit in Kauf genommen wird 
(vgl. nur BVerwG, DVBl 1989, S. 413). Durch die Rechtsprechung ist 
anerkannt, dass auch für die unerlaubte Sondernutzung eine entspre-
chende Gebühr erhoben werden kann. Die Gebührenschuld knüpft 
nicht an die Erlaubniserteilung an, sondern wird für die Tatsache der 
Sondernutzung geschuldet (so bereits BVerwG, DÖV 1979,S. 103; 
allgemein zu behördlichen Reaktionsmöglichkeiten bei unerlaubter 
Sondernutzung siehe Weidemann, NdsVBl. 2013, S. 215 ff.).

2. Dem Bestimmtheitsgebot kommt im Verwaltungsrecht eine zen-
trale Bedeutung zu (siehe nur § 37 Abs. 1 VwVfG, § 119 Abs. 1 
AO, § 33 Abs. 1 SGB X). Gegenstand dieser Bestimmungen ist die 
inhaltliche Bestimmtheit eines Verwaltungsakts. Es handelt sich 
insoweit um ein materielles und nicht um ein formelles Erforder-
nis (vgl. Stuhlfauth in: Obermayer/Funke-Kaiser, VwVfG, 4. Aufl., 
§ 37 Rdnr. 1 m.N.). Damit wird die mangelnde Bestimmtheit eines 
Verwaltungsakts nicht von den jeweiligen Heilungsvorschriften (z.B. 
§ 45 VwVfG) erfasst. Das Gericht hat damit zu Recht festgestellt, 
dass die entsprechende Rechtswidrigkeit der Entscheidung zur Auf-
hebung führt, zumal auch die weitere Voraussetzung des § 113 Abs. 1 
VwGO (Stichwort: „tatsächliche Rechtsverletzung“) gegeben war. 
Inhaltlich hinreichend bestimmt ist der Verwaltungsakt, wenn er die 
Adressaten und die für sie geltende Regelung eindeutig erkennen lässt 
(Stuhlfauth, a.a.O., Rdnr. 2). Für das Steuerwesen bedeutet dies, dass 
für den Betroffenen erkennbar wird, welcher Sachverhalt besteuert 
oder geregelt wird (BFH BStBl. 95, 903). Dem Gericht ist daher 
zuzustimmen, dass es die mangelnde Bestimmtheit feststellt, wenn 
nicht hinreichend eindeutig feststeht, ab wann die Gebührenpflicht 
eingetreten ist. 

3. Da das Kommunalabgabenrecht weite Bereiche der Abgabenord-
nung für anwendbar erklärt, beurteilt sich die Notwendigkeit einer 
vorausgehenden Anhörung nach § 91 AO . Danach soll dem Betei-
ligten regelmäßig, bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in die 
Rechte dessen eingreift, Gelegenheit gegeben werden, sich zu den für 
die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. Ersichtlich ist im 

vorliegenden Fall die gebotene Anhörung unterblieben. Nach § 126 
Abs. 1 Nr. 3 AO kann dieser Verfahrensmangel unter bestimmten Vo-
raussetzungen geheilt werden (Einzelheiten zu den Voraussetzungen 
siehe Weidemann/Rheindorf, DVP 2010, S. 178 ff ). Zu den Vorausset-
zungen zählt u.a., dass es eine aktive Heilungshandlung gibt und die 
nachgeholte Anhörung ihre Funktion für das Verwaltungsverfahren 
noch erfüllen kann. Mit der gebotenen Deutlichkeit stellt nun das 
Gericht heraus, dass schriftliche Darstellungen im üblichen Rahmen 
einer Vorbereitung einer gerichtlichen Entscheidung, regelmäßig 
nicht die Voraussetzungen für die Heilung eines Anhörungsmangels 
erfüllen. Dem ist uneingeschränkt zuzustimmen. Zu berücksichtigen 
ist hier, dass schriftliche Stellungnahmen im gerichtlichen Verfahren 
eine andere Funktion erfüllen. Es geht für die Prozessparteien darum, 
die eigene Position zu bestimmen und so eine positive gerichtliche 
Entscheidung zu erwirken. Die für ein Anhörungsverfahren gebotene 
Ergebnisoffenheit ist hier gerade nicht gegeben.
 H.W.

Nutzungsuntersagung wegen 
beseitigungsanordnungsgleicher Wirkung 
für einen Gewerbebetrieb 

(OVG Münster, Beschl. v. 4. 7. 2014 – 2 B 508/14)

Eine Nutzungsuntersagung kann trotz formeller Illegalität unver-
hältnismäßig bzw. nicht ohne Weiteres sofort vollziehbar sein, wenn sie 
gegenüber einem eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ausge-
sprochen wird und mit Blick auf das damit verbundene Insolvenzrisiko 
in ihren Auswirkungen nahezu einer Beseitigungsanordnung gleich-
kommen würde. 

Anmerkung:

I. Zum Sachverhalt

Die Antragsgegnerin (Ag) untersagte dem Antragsteller (Ast) die 
Nutzung einer Werkhalle im Rahmen seines Gewerbebetriebes und 
ordnete die sofortige Vollziehung der Ordnungsverfügung an. Zu-
dem drohte die Ag. ein Zwangsgeld an. Das VG hat den Antrag auf 
Wiederherstellung bzw. Anordnung der der aufschiebenden Wir-
kung der Klage (§ 80 Abs. 5 VwGO) abgelehnt. Hiergegen hat der 
Ast. Beschwerde erhoben. 

II. Zur Rechtslage

Das OVG hat der Beschwerde stattgegeben. 
Der Eilantrag des Ast. nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO sei zulässig 
und begründet.
Das private Aussetzungsinteresse des Ast überwiege das öffentliche 
Vollzugsinteresse an der streitgegenständlichen Nutzungsunter-
sagung. Auch bei einer Rechtmäßigkeit der Nutzungsuntersagung 
bedürfe es in der gegebenen Fallgestaltung eines besonderen Voll-
zugsinteresses. Dieses fehle hier.

Es treffe grundsätzlich zu, dass bereits die formelle Illegalität eine 
sofortige Nutzungsuntersagung rechtfertige. Allerdings gelte dies 
nicht ohne Ausnahme. Eine Nutzungsuntersagung könne trotz for-
meller Illegalität unverhältnismäßig bzw. nicht ohne Weiteres so-
fort vollziehbar sein, wenn sie gegenüber einem eingerichteten und 

Rechtsprechung
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Rechtsprechung

ausgeübten Gewerbebetrieb ausgesprochen werde und mit Blick 
auf das damit verbundene Insolvenzrisiko in ihren Auswirkungen 
nahezu einer Beseitigungsanordnung gleichkommen würde. Trotz 
des typisierten Umgangs mit Nutzungsuntersagungen dürften die 
Einzelfallumstände nicht aus dem Blick geraten. Je mehr sich eine 
Nutzungsuntersagung einem Substanzeingriff annähere oder mit an-
derweitigen schweren, irreversiblen Folgen für den Pflichtigen ver-
bunden sein könnte, desto höher seien mit Blick auf Art. 14 Abs. 1 
Satz 1 GG die Verhältnismäßigkeitsanforderungen bzw. die Anfor-
derungen an die Annahme eines besonderen Vollzugsinteresses (vgl. 
insoweit OVG NRW, Beschl. v. 19. 7. 2011 – 10 B 743/11 –; Maske, 
in: Schönenbroicher/Kamp, BauO NRW, 1. Aufl. 2012, § 61 Rn. 29.
Um einen solchen Ausnahmefall handele es sich hier. Die Beschwer-
de schildere nochmals, dass der Ast seinen in Rede stehenden Zaun-
baubetrieb seit 1989 an diesem Standort führe und auf diesen Stand-
ort angewiesen sei. Folge der sofortigen Nutzungsuntersagung sei 
deswegen, dass er seine durchgehend beschäftigten zwei Mitarbeiter 
entlassen müsse. Ferner könne er – was nachvollziehbar sei – Aufträge 
nicht mehr erfüllen und werde dadurch möglicherweise insolvent. 

Diesen gewichtigen, von Art . 14 Abs . 1 Satz 1 GG geschützten 
Substanzinteressen des Ast. stelle die Ag, die seit den 1990er Jahren 
von dem Betrieb des Ast Kenntnis habe, kein mindestens ebenso ge-
wichtiges besonderes Vollzugsinteresse gegenüber. Die Begründung 
der Anordnung der sofortigen Vollziehung gehe auf die Umstände 
des Einzelfalls des Ast nicht ein. Die konkrete Betroffenheit von 
Nachbarn des Ast durch Lärm, Gerüche und Luftverunreinigungen 
habe die Ag, die bei der gegebenen Interessenlage die Feststellungslast 
trage, nicht ermittelt. Nach dem von dem Ast vorgelegten Mess-
bericht erscheine es zumindest als realistisch, dass sein Betrieb das 
Lärmschutzniveau eines Mischgebiets beachten könne. Dieses könne 
der Nachbarschaft bis zur Feststellung des Gegenteils durch die Ag 
vorläufig zugemutet werden. Im Hinblick auf etwaige unzumutbare 

Gerüche und Luftverunreinigungen könnte die Ag gegenüber dem 
Ast ggf. auch schon vor Durchführung des von dem Ast angekün-
digten Genehmigungsverfahrens betriebliche Anordnungen erlassen. 

Sei die Grundverfügung nach dem Vorstehenden nicht sofort voll-
ziehbar, fehle es an den Voraussetzungen für die Androhung eines 
Zwangsgelds gem. § 55 Abs. 1 VwVG NRW.

III. Ergänzender Hinweis:

Die Annahme des OVG, mangels Vollziehbarkeit der Grundver-
fügung fehle es an den Voraussetzungen für die Androhung eines 
Zwangsgeldes ist im Hinblick auf: § 63 Abs. 1 Satz 2 VwVG NRW 
zumindest missverständlich. Nach dieser Vorschrift ist davon aus-
zugehen, dass der Gesetzgeber jedenfalls in den Fällen, in denen die 
Androhung mit dem Grund-VA verbunden wird, eine Androhung 
bereits vor Unanfechtbarkeit des Grund-VA zulassen wollte. Ansons-
ten wäre die in der Norm vorgesehene Möglichkeit, den nicht für so-
fort vollziehbar erklärten Grundverwaltungsakt mit der Androhung 
zu verbinden, nicht verständlich. Auch bei einer sofort vollziehbaren 
oder bestandskräftigen Grundverfügung ist eine Androhung somit 
zulässig, wenn die Möglichkeit besteht, dass die Vollstreckungsvor-
aussetzungen des § 55 Abs.1 VwVG NRW bei Ablauf der gesetzten 
Frist vorliegen, nämlich in dem Fall, dass der Verwaltungsakt vom 
Adressaten nicht angefochten wird (s. hierzu Troidl, in Engelhardt/
App/Schlatmann, VwVG/VwZG, 10. Aufl. 2014, § 13 Rn. 2).
 J.V.

Autoren der Rechtsprechungsbeiträge:
G.T. = Günter Thiel
J.V. = Prof. Dr. Jürgen Vahle
H.W. = Prof. Holger Weidemann

Kodex Völkerrecht: Bearbeitet von M . Beham, M . Fink, R . Janik, 2015, 962 Sei-
ten, € 31,61, ISBN 978-3-7007-6210-2, LexisNexis Verlag ARD Orac, Wien 

Diese neue Textsammlung bietet eine Zusammenstellung der wichtigsten völkerrecht-
lichen Verträge und Dokumente in deutscher Sprache. Gegliedert ist die Sammlung 
in 17 Themenbereiche, nämlich UN-Recht, Vertragsrecht, Österreich und Völkerrecht, 
Immunität, Diplomatischer Verkehr, Friedliche Streitbeilegung, Gewaltverbot, Huma-
nitäres Völkerrecht, Seerecht, Polarrecht, Luftfahrtrecht, Weltraumrecht, Wirtschafts-
recht, Umweltrecht, Menschenrechte, Internationales Strafrecht und Völkerrechtliche 
Verantwortlichkeit. Insgesamt befinden sich in der Textsammlung 69 Verträge und 
Dokumente.

Ein Stichwortverzeichnis enthält das Buch nicht; ein solches Register ist angesichts 
der klaren Gliederung auch entbehrlich. Dagegen hätte ich mir für die UN-Texte eine 
Konkordanzliste mit den Fundstellen in den United Nations Treaty Series gewünscht 
(bislang werden nur die Fundstellen im österreichischen Bundesgesetzblatt angegeben), 
denn das Völkerrecht ist aus der Natur der Sache heraus grenzüberschreitend ausgerich-
tet und die Texte in den UNTS sind auch für ausländische, nicht deutsch sprechende 
Parteien einfach zu finden, was man für das österreichische Bundesgesetzblatt nicht 
unbedingt unterstellen kann.

Die Auswahl überzeugt. Alle wichtigen Konventionen sind in dem Buch enthalten. 
Auch wenn man viele Rechtsquellen im Internet findet, hat eine gedruckte Ausgabe 
den Vorteil der Handlichkeit. Der Aufbau dieser Normensammlung ermöglicht zudem 
einen raschen Blick auf thematisch ähnlich ausgerichtete Regelungen wie die gesuchte 
Norm, sodass dieser Band weit mehr leistet als eine „normale“, alphabetisch geordnete 
Gesetzessammlung.

Dieses Werk schließt daher eine Lücke auf dem Buchmarkt und kann jedem Rechts-
anwender oder Studierenden, der zumindest gelegentlich mit völkerrechtlichen Fragen 
konfrontiert wird, wärmstens empfohlen werden.
 Prof. Dr. Joachim Gruber D.E.A. (Paris I), Zwickau

Bockemühl, Handbuch des Fachanwalts Strafrecht (mit Online-Ausgabe), 
6 . Aufl . 2015, 1913 Seiten, € 149,00, ISBN 978-3-452-28064-0, Wolters Kluwer

Der Herausgeber, Rechtsanwalt Jan Bockemühl, hat zahlreiche Autorinnen und Auto-
ren für das vorliegende Handbuch gewonnen. Sie stammen überwiegend aus der An-
waltschaft und Richterschaft, allerdings sind auch andere Fachrichtungen (z. B. Psycho-
logie) vertreten. Behandelt werden alle Fragen, die für einen als Strafverteidiger tätigen 
Anwalt interessant sind. In den ersten fünf Teilen des Werkes werden die Grundlagen 
der Strafverteidigung behandelt, der anschließende Teil befasst sich mit Fragestellungen 
in speziellen Verfahren (z.B. Verkehrsstraf- und Ordnungswidrigkeitenrecht). Die An-
schlusskapitel greifen spezifische Probleme der Verteidigung auf, u. a. die Verteidigung 
in Jugendstrafverfahren, die – äußerst praxisrelevanten – Beweis(verwertungs)verbote 
und die Bedeutung des Sachverständigen. Letztlich wird kaum eine für den Praktiker 
bedeutsame Frage ausgespart. Die Fülle der Informationen ist beeindruckend. Der prak-
tische Nutzen des Buches wird durch zahlreiche Beispiele, Mustertexte und – optisch 
hervorgehobene – Hinweise weiter gesteigert. 

Fazit: Für Anwälte, die sich auf die Prüfung als Fachanwalt vorbereiten wollen, dürfte 
das Handbuch unverzichtbar sein. Aber auch für Richter, Staatsanwälte und Kriminal-
beamte enthält es für ihre Arbeit relevante Informationen.
 Prof. Dr. J. Vahle, Bielefeld

Schrifttum
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DeClerk/Schmidt/Pitzer/Baunack, Polizei- und Ordnungsbehördengesetz 
RLP, Kommentar, 20 . Ergänzungslieferung, 258 Seiten, 69,90 €, ISBN 978-3-
7922-0082-7, Verlag Reckinger

Für die etablierte Kommentierung liegt nunmehr die 20. Ergänzungslieferung 
vor. Mit dieser Ergänzungslieferung übernimmt Frau Dr. Martina Baunack aus 
dem Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur des Landes Rhein-
land-Pfalz Teile des Werks. Vor ihrer Ministerialtätigkeit war sie zuletzt als Do-
zentin im Fachbereich Polizei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, 
Standort Hahn, tätig.
Der Kommentar ist in vier Abschnitte von A bis D gegliedert. Neben dem 
Gesetzestext und der eigentlichen Kommentierung sind unter C ergänzende 
Vorschriften und unter D ein Stichwortverzeichnis enthalten. Die Vorschrif-
ten verdeckter und offener Daten erhebungen in den Paragraphen 26 ff. POG 
werden nun eingehend kommentiert. Besonders hervorzuheben ist dabei der 
Ansatz, zum Ausgangspunkt der Kommentierung die jeweils potentiell betrof-
fenen Grundrechte zu machen. Vor diesem Hintergrund ist die Verwendung des 
Kommentars auch und gerade im Studium zu empfehlen, zumal umfangreich 
auf die Rechtsprechung des BVerfG eingegangen wird. Weiterhin interessant 
dürfte, auch über Landesgrenzen hinweg, die Regelung und Kommentierung 
zur Onlinedurchsuchung (§ 31 c) sein. Erfreulich ist der Hinweis, dass eine 
Aktualisierung der ergänzenden Vorschriften des Teils C für die nächste Er-
gänzungslieferung vorgemerkt ist. Alles in allem ein sehr gut zu gebrauchendes 
und daher empfehlenswertes Werk. Rouven L. Schnurpfeil

Grosse/Kulle/Weber, SGB II und SGB XII für Studium und Praxis – Leistungs-
recht (Band 1), Fachbuch mit praktischen Übungen und Lösungen, 6 . vollstän-
dig überarbeitete Auflage 2015, 627 Seiten, 24,50 €, ISBN 978-3-939203-72-8, 
Verlag Bernhardt-Witten (nur direkt beim Verlag zu beziehen: http://www .
bernhardt-schue nemann .de/)

Das umfangreiche Werk der Autoren Grosse/Kulle/Weber beleuchtet das mate-
rielle Leistungsrecht des SGB II und SGB XII auf insgesamt 627 Seiten. Allein 
das SGB II wird auf insgesamt 270 Seiten behandelt. Dabei werden detaillier-
te Antworten auf die relevanten Problemstellungen im Rahmen der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende gegeben. Das Buch wird damit seiner eigenen 
Titelbezeichnung und den damit verbundenen Ansprüchen gerecht. Besonders 
erwähnenswert erscheint hier das Kapitel „Anreize und Sanktionen“ zu sein. Das 
Thema – bearbeitet von M. Grosse – wird auf insgesamt 25 Seiten ausführlich 
behandelt und dürfte inhaltlich einer Kommentierung kaum nachstehen.
Demgegenüber nehmen die Existenzsicherungsleistungen des 3. und 4. Kapitels 
SGB XII einen – im Vergleich – bescheideneren Umfang ein (insgesamt 130 
Seiten). Angesichts der thematischen Nähe und der vielen Berührungspunkte 
zum SGB II ist es aber sinnvoll, sich hier auf das Wesentliche zu konzentrieren. 
Damit ist das Buch für Studierende auch lesetechnisch im Rahmen der Vorbe-
reitung für Prüfungen zu bewältigen.
Bei den Hilfen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII nimmt die „Hilfe zur Pflege“ 
einen Schwerpunkt ein.
Auch dies entspricht der Bedeutung dieser Hilfeart in Theorie und Praxis. ln 
bemerkenswert gelungener Form schaffen es die Autoren, die Brücke zwischen 
den rechtlichen Grundlagen und der gängigen Praxis zu schlagen. Beispielsweise 
werden die Leistungskomplexe der ambulanten Pflegedienste (Seiten 506–512) 
abgebildet, so dass deutlich wird, welche Leistungen zu welchen Preisen bei der 
Übernahme der Pflegekraftkosten in Frage kommen. Auch die in der Praxis 
zunehmende Bedeutung selbst beschaffter Pflegekräfte im Rahmen des sog. 
„Arbeitgebermodells“ (§ 66 Abs. 4 SGB XII) wird thematisch aufgenommen.

Fazit:
Das Lehrbuch schafft es, Theorie und Praxis miteinander zu verknüpfen. Den 
Autoren gelingt es, die Brücke zwischen aktueller Rechtsprechung und prakti-
scher Handhabung aufzuzeigen. Übungen und Fallbeispiele (mit entsprechen-
den Lösungshinweisen) dürften den Auszubildenden und Studierenden bei 
der Erarbeitung der umfangreichen Stofffülle entgegenkommen. Studierende 
und Auszubildende empfinden es möglicherweise als nachteilhaft, dass sich das 
Buch nicht ausschließlich an die „amtlichen Stoff- und Lehrpläne“ hält. Wie 
im Vorwort zur 5. Auflage von den Autoren selbst angesprochen, sollten Aus-
zubildende und Studierende daher mit ihren Dozenten klären, welche Kapitel 
für die Ausbildung bzw. das Studium relevant sind, um der in diesem Lehrbuch 
gebotenen hohen Informationsmenge „Herr zu werden“.
 Verwaltungsdirektor a.D. Werner Finke

Grosse/Kulle/Weber, SGB II und SGB XII für Studium und Praxis – Sozi-
alverwaltungsverfahren und Rückabwicklungsansprüche (Band 2), Fachbuch 
mit praktischen Übungen und Lösungen, 6 . vollständig überarbeitete Auflage 
2015, 474 Seiten, 21,50 €, ISBN 978-3-939203-73-5, Verlag Bernhardt-Witten 
(nur direkt beim Verlag zu beziehen: http://www .bernhardt-schuenemann .de/)

Das von D. Weber verfasste Lehrbuch dürfte schon allein deshalb ein Allein-
stellungsmerkmal in der Literaturwelt des Sozialleistungsrechts besitzen, weil 
es das erste Buch ist, dass das Sozialverwaltungsverfahren (einschließlich der 
Rückabwicklungsansprüche) für die Leistungsträger des Zweiten und Zwölf-
ten Buches Sozialgesetzbuch beleuchtet. Insofern ist es bereits konkurrenzlos. 
Das Lehrbuch ist verständlich geschrieben und besticht gleichzeitig durch de-
taillierte Ausführungen, die auch für die Praxis von Bedeutung sind. Zahlreiche 
interessante Beispiele und Übungen (mit den entsprechenden Lösungshinwei-
sen) machen das Sozialverwaltungsverfahren nach dem SGB X für den Leser 
nachvollziehbar und verständlich. Für Lehrende ist es eine wahre Fundgrube 
an Fällen, Beispielen und Übungen, die auch für die eigene Vorlesung ver-
wendet werden können.
Einen Schwerpunkt bilden die Ausführungen zur Aufhebung von Verwaltungs-
akten (§§ 44 ff. SGB X) sowie die dazu besonders zu beachtenden verfahrens-
rechtlichen Bestimmungen. Hervorzuheben sind auch die – insbesondere für 
die Praxis relevanten – Kapitel 6 und 7 (Überleitung von Ansprüchen nach 
§ 93 SGB XII, Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII). Unter Einbeziehung 
der neuesten Rechtsprechung werden hier die Refinanzierungsvorschriften der 
Sozialhilfeträger transparent und nachvollziehbar sowie unter Einbeziehung der 
aktuellen Rechtsprechung – gemessen am Schwierigkeitsgrad der Thematik – 
gut verständlich erläutert.
Angesichts der Komplexität, die das Sozialverwaltungsverfahren im Zusammen-
hang mit den spezialgesetzlichen Bestimmungen und Strukturprinzipien des 
SGB II und SGB XII gefunden hat, hilft das Buch auch den zahlreichen Quer-
einsteigern in der Praxis, um sich die für die Praxis wichtigen Basiskenntnisse des 
Verwaltungsverfahrens anzueignen und sich hier zurecht zu finden. Diese müs-
sen sich allerdings damit „anfreunden“, dass das Buch eine große Stofffülle bietet.

Fazit:
Das Lehrbuch ist uneingeschränkt zu empfehlen. Es ist aktuell, anschaulich, 
mit vielen Beispielen versehen und gleichzeitig detailliert. Es sollte bei keinem 
Studenten, keinem Jobcenter und keinem Sozialamt fehlen, weil es ein wertvolles 
Ausbildungs- und Studienbuch ist und für die Praxis ein wertvolles Nachschla-
gewerk darstellt. Nebenbei bemerkt erscheint das Preis-Leistungsverhältnis für 
dieses Lehrbuch erstaunlich gut.
 Verwaltungsdirektor a.D. Werner Finke

Reiner Stein, Klausurenkurs im Allgemeinen Verwaltungsrecht und Verwal-
tungsprozessrecht, 230 Seiten, kart ., 24,80 €, ISBN 978-3-8293-1057-4, Kom-
munal- und Schul-Verlag Wiesbaden

Das Skript ergänzt die, in der neuen Skriptenreihe Verwaltung erschienenen 
Bände „Grundzüge des Allgemeinen Verwaltungsrechts und des Verwaltungs-
prozessrechts auf einen Blick“ und „Wiederholungs- und Vertiefungskurs im 
Allgemeinen Verwaltungsrecht und Verwaltungsprozessrecht“.
Im Aufbau werden zunächst elementare Klausurtechniken erläutert (richtige 
Sachverhaltserfassung, Gliederung und Schwerpunktsetzung, Formulierungs- 
und Subsumtionstechnik). Desweiteren werden anhand ausgesuchter und im 
Unterricht erprobter Fälle die klausurrelevanten Probleme des Allgemeinen 
Verwaltungsrechts in Kombination mit dem Verwaltungsprozessrecht darge-
stellt. Zu jedem Fall folgt einer jeweils vorangestellten Kurz-Lösung zur ra-
schen Erfassung des Lösungsweges eine komplett durchgegliederte ausführliche 
Lösungsskizze im Gutachtenstil. In den Fußnoten finden sich Klausurtipps, 
Aufbauempfehlungen sowie zahlreiche Vertiefungshinweise zu Rechtsprechung 
und Schrifttum.
Die Skripte sind für alle bundesweit nützlich, die sich mit dem Verwaltungsrecht 
beschäftigen.
Reiner Stein ist Leiter des Ausbildungsinstituts und Dozent für Allgemeines 
und Besonderes Verwaltungsrecht am Fachbereich Allgemeine Verwaltung an 
der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Schrifttum
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Florian Lechner
Letzter Ausweg „Bettensteuer“?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 267
Viele Kommunen bewegen sich an den Grenzen ihrer finanziellen Hand-
lungsfähigkeit. Klassische Instrumente der Haushaltskonsolidierung, wie 
z. B. die Erhöhung der Gewerbesteuer- oder Grundsteuersätze, sind in vie-
len Gemeinden ausgereizt. Dies hat zur Folge, dass zunächst Einsparungen 
bei der Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben, beispielsweise in den Berei-
chen Kultur und Tourismus, vorgenommen werden. 
Es gibt aber auch Versuche, neue Einnahmequellen zu eröffnen. Etliche 
Gemeinden haben eine sog. Kulturförderabgabe für Übernachtungen ein-
geführt, bisweilen auch als „Bettensteuer“ oder „Übernachtungssteuer“ 
bezeichnet. 
Den verfassungsrechtlichen Rahmen bietet Art. 105 Abs. 2a S. 1 GG. Dem-
nach wird den Ländern die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz über 
die örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern gegeben, solange und soweit 
sie nicht bundesgesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind. Dieses Recht 
kann wiederum in den jeweiligen Kommunalabgabengesetzen der Länder 
an die Kommunen weitergegeben werden. Die Zulässigkeit der Steuer ist in 
verschiedenen Urteilen geprüft worden und wird im Beitrag erläutert. Dar-
gestellt werden u.a. 
– der Begriff der (Aufwands-)Steuer,
– das Prinzip der Örtlichkeit,
– die indirekte Steuer, 
– das Gleichartigkeitsverbot und 
– das Zustimmungserfordernis.

Arno Berning
Straßenbaubeitragssatzung oder  
Wirtschaftswegeverband .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 270
Auch im zweiten Beitrag geht es um die Finanzierung kommunaler Aufga-
ben. Erörtert wird eine akzeptable nachhaltige Finanzierung der kommu-
nalen Wirtschaftswege. Als Wirtschaftswege der Kommunen werden die 
Wege im Außenbereich der Kommunen bezeichnet, die von geringer oder 
keiner überörtlichen Bedeutung sind und deren Funktion vor allem in der 
Erschließung land- und forstwirtschaftlicher Flächen und im Außenbereich 
privilegierter Vorhaben besteht. Der Zustand der Wirtschaftswege insbe-
sondere in den alten Bundesländern ist sehr schlecht und entspricht oftmals 
nicht mehr den Anforderungen der modernen Land- und Forstwirtschaft. 
Dargestellt werden verschiedene Ansätze zur Deckung der erforderli-
chen Finanzbedarfe durch die Kommunen, zunächst die Einbeziehung 
der Wirtschaftswege in die Straßenbaubeitragssatzung nach dem KAG 
NRW. Eingegangen wird hier insbesondere auf die Kriterien für eine dif-
ferenzierte Beitragsbelastung. Eine völlig andere rechtliche Möglichkeit zur 
Finanzierung der erforderlichen Aufwendungen für die Wirtschaftswege 
ist die Gründung eines Wirtschaftswegeverbandes, der als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts (mit den an den Wirtschaftswegen anliegenden Grund-
stückseigentümern/Erbbauberechtigten und der Kommune als Mitglieder) 
die erforderlichen Maßnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen finanziert. Die 
Voraussetzungen und Vorteile dieser Alternative werden ebenfalls erläutert.

Fred Jüngerich
Der beitragsrechtliche Ablösungsvertrag .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 278
Der Ablösungsvertrag ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag, bei dessen 
Abschluss der (Erschließungs- oder Ausbau-)Beitrag im Ganzen vor 
Entstehen der Beitragspflicht abgelöst wird. Auch hier geht es also um die 
Finanzierung kommunaler Infrastruktur, insbesondere die Herstellung und 
den Ausbau von Straßen. Da die Ablösung endgültig ist, tragen sowohl die 
beitragsberechtigte Gemeinde/Stadt, wie auch der Beitragsschuldner ein 
gewisses Kostenrisiko, denn wegen der genannten Endgültigkeit der Ablö-
sung wird nach Herstellung bzw. nach Ausbau der Straße nicht mehr „spitz“ 
abgerechnet.

Der Beitrag befasst sich insbesondere mit dem Abschluss einer derartigen 
Vereinbarung und prüft anhand der Rechtslage in Rheinland-Pfalz, wer den 
Abschluss der Verträge mit den Beitragspflichtigen vornimmt und die Ver-
träge unterzeichnet.

Fallbearbeitungen
Dirk Weber
Das Arbeitgebermodell bei der Hilfe zur Pflege  
nach dem SGB XII .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 282
Die Organisation der Pflege durch selbst beschaffte Pflege- oder Assistenz-
kräfte gewinnt in der Praxis eine zunehmende Bedeutung. Anhand eines 
Beispielfalls aus der Rechtsprechung wird das sog. „Arbeitgeber- bzw. Assis-
tenzmodell“ vorgestellt. Dabei wird die bislang dazu ergangene Rechtspre-
chung herangezogen und erläutert, wann und unter welchen Bedingungen 
ein solches Modell zulässig ist.
Zusätzlich wird der Frage nachgegangen, ob eine Vergleichsberechnung bzw. 
Einkommensbereinigung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB 
II) für den Sozialhilfeträger notwendig wird, wenn eine pflegebedürftige 
Person zugleich erwerbsfähig und erwerbstätig ist und deshalb dem Grunde 
nach in das Existenzsicherungssystem des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch fällt.

Holger Greve
Lehrerin mit Kopftuch – reloaded  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 294
Gegenstand dieser Fallbearbeitung ist eine Verfassungsbeschwerde gegen 
das Verbot, als Lehrerin im Schuldienst ein Kopftuch tragen zu dürfen. Die 
Fallbearbeitung basiert auf der Entscheidung des BVerfG, DVP 2015 S. 212 
(Heft 5).

Thomas Gerlach
Ausgewählte Fallbeispiele im Kommunalen  
Ressourcenmanagement  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300
Diese Fallbeispiele sind unter anderem als Klausurübungen für Masterstu-
dierende bzw. Bachelorstudierende im Hauptstudium in verwaltungsbe-
triebswirtschaftlichen Fächern konzipiert. Gleichzeitig vermögen sie Anre-
gungen für praktische Ressourcenentscheidungsprobleme zu geben.

Rechtsprechung

Privatfinanzierung einer Straßenausbaumaßnahme durch Anlieger
(OVG Lüneburg, Urteil vom 04.03.2014 – 10 LC 85/12) .............  302

Anfechtung einer gegen Miteigentümer ergangenen Beseitigungsverfü-
gung für ein ungenehmigtes Carport
(OVG Münster, Beschluss vom 13.02.2014 – 2 A 984/13) ............  303

Diskriminierung einer Bewerberin aufgrund (angeblich zu) geringer Kör-
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Abhandlungen

I. Ausgangslage

Die Finanzlage deutscher Kommunen spitzt sich zu. Dies liegt nicht 
allein an dem Umstand, dass sich in den letzten Jahren die Ausgaben 
z. B. für Sozialleistungen erhöht haben. Vielmehr sind deutliche Min-
dereinnahmen hinsichtlich der Gewerbesteuer, sinkende Anteile an 
der Einkommenssteuer sowie Einbußen der Zuweisungen im Wege 
des kommunalen Finanzausgleiches Gründe für diese Entwicklung.1 
Verschärft wird die Situation durch das Wachstumsbeschleuni-
gungsgesetz, mit dem seit 1. Januar 2010 der Mehrwertsteuersatz für 
Übernachtungsleistungen von bisher 19 auf sieben Prozent gesenkt 
wurde und mit welchem Einnahmeverluste des öffentlichen Sektors 
in Höhe von 900 Millionen Euro pro Jahr einhergehen.2 
Um als Kommune auch weiterhin handlungsfähig zu bleiben, ist es 
notwendig, Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung zu ergreifen. 
Hierbei sind jedoch die klassischen Instrumente, wie z. B. die Er-
höhung der Gewerbesteuer- oder Grundsteuersätze in vielen Ge-
meinden ausgereizt.3 Dies hat zur Folge, dass zunächst Einsparungen 
bei der Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben, beispielsweise in den 
Bereichen Kultur und Tourismus, vorgenommen werden.4
Aus dieser Not heraus entwickelte sich in den Verwaltungen deutscher 
Kommunen ein Erfindungsreichtum, um neue Einnahmequellen zu 
akquirieren. So führte die Stadt Weimar im Jahr 2005 erstmals eine 
Kulturförderabgabe für Übernachtungen ein.5 Seit 2010 folgten weitere 
Kommunen, darunter die Städte Köln, Lübeck, Hamburg, Trier und Bin-
gen am Rhein. Dabei verwendeten sie Synonyme wie z. B. „Kulturförder-
abgabe“, „Bettensteuer“ oder „Übernachtungssteuer“. Mittlerweile haben 
über 20 Städte diese Steuer als neue Einnahmequelle etabliert.6 In Meck-
lenburg-Vorpommern erhebt die Landeshauptstadt Schwerin seit dem 
06. Mai 2014 als erste Kommune eine derartige Abgabe. Die Wismarer 
Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung vom 26. März 2015 beschlossen, ab 
01. April diesen Jahres ebenso eine Übernachtungssteuer einzuführen.
Im Juli 2012 hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass die 
Satzungen der Städte Trier und Bingen am Rhein dergestalt verfas-
sungswidrig seien, soweit die Kulturförderabgabe bei beruflich be-
dingten Übernachtungen erhoben werde.7 Nach diesem Grundsatz-
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urteil kam es jedoch zu weiteren Klageverfahren, sodass zum jetzigen 
Zeitpunkt keine Rechtssicherheit herrscht und sich die Einführung 
dieser Steuer als schwierig herausstellt.8 Insofern sollen im Folgenden 
die Entwicklungen der Rechtsprechung nachvollzogen und sodann 
aufgezeigt werden, ob und – wenn ja – unter welchen Voraussetzun-
gen eine solche Abgabe erhoben werden kann. 

II. Verfassungsrechtliche Voraussetzungen

Den verfassungsrechtlichen Rahmen bietet Art. 105 Abs. IIa S. 1 GG. 
Demnach wird den Ländern die ausschließliche Gesetzgebungskom-
petenz über die örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern gegeben,9 
„solange und soweit sie nicht bundesgesetzlich geregelten Steuern 
gleichartig sind“.10 Dieses Recht kann wiederum in den jeweiligen 
Kommunalabgabengesetzen der Länder an die Kommunen weiter-
gegeben werden,11 woraus sich zunächst allerdings keine Pflicht der 
Landesgesetzgeber zur Übertragung ergibt. Regelmäßig wurde bisher 
in den Flächenländern diese Übertragung vorgenommen, wohinge-
gen in den Stadtstaaten die Ermächtigung weiterhin auf Landesebene 
verblieb.12 In Mecklenburg-Vorpommern ist die Ermächtigung durch 
§ 3 Abs. I KAG M-V in Übereinstimmung mit Art. 73 LVerf M-V 
an die Gemeinden weitergereicht worden.13

Hiervon ausgehend unterliegt die Prüfung der in Rede stehender Kul-
turförderabgabe als örtliche Aufwandsteuer den in Art. 105 Abs. IIa 
S. 1 GG normierten Merkmalen. Das Vorliegen dieser Merkmale 
wurde u. a. in den Urteilen des BVerwG, des OVG Schleswig, des 
OVG Münster sowie des VGH München geprüft und soll im Fol-
genden dargelegt werden.

III. Die Kulturförderabgabe als örtliche Aufwandsteuer

1. Der Steuerbegriff

Im KAG M-V findet sich keine Legaldefinition zum Begriff der 
Steuern.14 Vielmehr wird durch § 12 Abs. 1 KAG M-V auf § 3 Abs. 1 
S. 1 AO verwiesen, wodurch der bundesrechtliche Steuerbegriff auch 
als Landesrecht gilt.15 Demnach sind Steuern Geldleistungen, die 
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